
    

 

Referentenentwurf 

des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr 

Verordnung zur Änderung von Vorschriften zum Triebfahrzeugführer-
schein 

A. Problem und Ziel 

Die Triebfahrzeugführerscheinverordnung und die Triebfahrzeugführerschein-
Prüfungsverordnung sind anzupassen an 

– die Verordnung (EU) 2019/554 der Kommission vom 5. April 2019 zur Änderung des 
Anhangs VI der Richtlinie 2007/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Zertifizierung von Triebfahrzeugführern, die Lokomotiven und Züge im Eisenbahnsys-
tem in der Gemeinschaft führen (ABl. L 97 vom 8.4.2019, S. 1) und 

– den Beschluss 2011/765/EU der Kommission vom 22. November 2011 zu den Kriterien 
der Anerkennung von Ausbildungseinrichtungen, die an der Ausbildung von Triebfahr-
zeugführern beteiligt sind, den Kriterien der Anerkennung von Triebfahrzeug-Prüfern und 
den Kriterien für die Organisation von Prüfungen gemäß der Richtlinie 2007/59/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 314 vom 29.11.2011, S. 36). 

Ferner werden Regelungen aus der Empfehlung 2011/766/EU der Kommission vom 
22. November 2011 über das Verfahren zur Anerkennung von Ausbildungseinrichtungen 
für Triebfahrzeugführer und von Triebfahrzeugführer-Prüfern gemäß der Richtlinie 
2007/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 314 vom 29.11.2011, 
S. 41) übernommen. Darüber hinaus sind Verweise auf weitere neue und geänderte EU-
Vorschriften sowie nationale Vorschriften zu aktualisieren, die Auswirkungen auf den 
Triebfahrzeugführerschein haben. 

B. Lösung; Nutzen 

Erlass einer Mantelverordnung mit  

– Änderung der Triebfahrzeugführerscheinverordnung, 

– Änderung der Triebfahrzeugführerschein-Prüfungsverordnung und 

– Änderung der Besonderen Gebührenverordnung Eisenbahn-Bundesamt. 

Mit der Mantelverordnung wird der Einsatz von Simulatoren verpflichtend und die Aner-
kennung von Ärzten und Psychologen für die Durchführung von Tauglichkeitsuntersu-
chungen befristet. Diese Maßnahmen tragen zur Erhöhung der Eisenbahnsicherheit bei. 
Durch die Aktualisierung der Verweise werden die Vorschriften auf den aktuellen Stand 
gebracht und somit für den Rechtsanwender klarer. 
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C. Alternativen  

Das Beibehalten des gesetzlichen Status quo und das Abwarten bis zu einer Neufassung 
der Richtlinie 2007/59/EG wurden erwogen, aber im Ergebnis abgelehnt, weil das Abwar-
ten bis zu einer neuen europäischen Regelung sich noch hinziehen wird. Des Weiteren 
haben sich notwendige Anpassungen aufgrund von weiteren europäischen Vorschriften 
ergeben, wie aufgrund der technischen Säule des vierten Eisenbahnpakets der Europäi-
schen Union. 

Mit dieser Änderungsverordnung wird grundsätzlich an den bisherigen Regelungen fest-
gehalten. Systemänderungen bleiben mit dieser Änderungsverordnung außen vor, weil 
auf EU-Ebene die Richtlinie 2007/59/EG überarbeitet wird. Mögliche Widersprüche zum 
künftigen EU-Recht, die dann in Kürze zu bereinigen wären, sollten daher nicht geschaf-
fen werden. Dies würde den Eisenbahnsektor unnötig belasten. Für weitreichende Ände-
rungen ist daher die neue EU-Regelung abzuwarten. 

Die Pflicht, die praktische Ausbildung und die praktische Prüfung unter Einsatz eines Si-
mulators durchzuführen, soll eingeführt werden, um das Verhalten bei betrieblichen Be-
sonderheiten sowie die Handlungssicherheit der Auszubildenden und der Prüflinge in sel-
ten auftretenden Gefahrensituationen adäquat ausbilden und prüfen zu können. Eine 
praktische Prüfung ohne Einsatz eines Simulators kann nicht die Gewähr dafür bieten, 
dass die in den Anlagen 6 und 7 der Triebfahrzeugführerscheinverordnung aufgeführten 
Prüfungsgegenstände ausreichend geprüft werden. 

Die Befristung der Anerkennung von Ärzten und Psychologen für die Durchführung von 
Tauglichkeitsuntersuchungen soll eingeführt werden, um zu gewährleisten, dass sich die-
se regelmäßig mit dem sie betreffenden Recht und mit den für die Anerkennung nötigen 
Voraussetzungen auseinandersetzen. Das Erfordernis einer Verlängerung der Anerken-
nung und der damit verbundenen regelmäßigen Überprüfung des Fortbestehens der Vo-
raussetzungen für die Anerkennung verhindert somit, dass die Anerkennung trotz fehlen-
der geeigneter Weiterbildung erhalten bleibt, und dient damit der Eisenbahnsicherheit. Die 
Änderung der bisherigen Regelung dient zudem der Anpassung an die bereits herrschen-
de Praxis in Bezug auf die Ausbildungs- und Prüfungsorganisation sowie an die Praxis in 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Der Wegfall einer befristeten Anerken-
nung bei fehlender Beantragung einer Verlängerung sorgt zudem dafür, dass das Regis-
ter von nicht mehr im Eisenbahnsektor praktizierenden Ärzten und Psychologen bereinigt 
wird. Schließlich dient die zeitliche Befristung einer sachlich angezeigten Gleichbehand-
lung aller von der zuständigen Behörde anerkannten Personen und Stellen, denn im Ei-
senbahnbereich sind Anerkennungen grundsätzlich auf fünf Jahre begrenzt. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Im Kapitel 1217 des Einzelplans 12 des Bundeshaushaltsplans (Eisenbahn-Bundesamt) 
werden voraussichtlich Gebühreneinnahmen in Höhe von rund 109 250 Euro jährlich ab 
der zweiten Jahreshälfte 2023 und in Höhe von rund 181 500 Euro jährlich ab der zweiten 
Jahreshälfte 2028 vereinnahmt. 

Im Rahmen des Personalmehrbedarfs (ab der zweiten Jahreshälfte 2023 0,03 Stellen A 
11 nach Anlage 1 des Bundesbesoldungsgesetzes und 0,15 Stellen A 6m, ab der zweiten 
Jahreshälfte 2028 0,4 Stellen A 11 und weiterhin 0,15 Stellen A 6m) entstehen voraus-
sichtlich ab der zweiten Jahreshälfte 2023 jährlich Personal- und Sachmehrausgaben in 
Höhe von 17 999 Euro und ab der zweiten Jahreshälfte 2028 jährlich von 67 866 Euro 
beim Eisenbahn-Bundesamt. 
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Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln wird finanziell und stellenmäßig im Einzel-
plan 12 ausgeglichen. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Es entsteht kein Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entstehen durch diese Verordnung ein zusätzlicher Erfüllungsaufwand 
in Höhe von rund 6,914 Millionen Euro pro Jahr und ein einmaliger Erfüllungsaufwand in 
Höhe von rund 19,475 Millionen Euro ab der zweiten Jahreshälfte 2023. Der jährliche Er-
füllungsaufwand erhöht sich ab der zweiten Jahreshälfte 2028 auf rund 6,928 Millionen 
Euro pro Jahr. Ab der zweiten Jahreshälfte 2023 sind zwei Informationspflichten mit Büro-
kratiekosten in Höhe von rund 8 000 Euro jährlich und ab der zweiten Jahreshälfte 2028 
sind vier Informationspflichten mit Bürokratiekosten in Höhe von rund 22 000 Euro jährlich 
im Erfüllungsaufwand enthalten. 

Die Kompensation des jährlichen Erfüllungsaufwandes im Rahmen der von der Bundes-
regierung beschlossenen Bürokratiebremse nach der „One in, one out“-Regel wird mit 
einem anderen Vorhaben aus dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digita-
les und Verkehr erreicht. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Auf Bundesebene entsteht ein zusätzlicher jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 
10 000 Euro ab der zweiten Jahreshälfte 2023. Ab der zweiten Jahreshälfte 2028 beläuft 
sich der zusätzliche jährliche Erfüllungsaufwand auf rund 36 000 Euro. 

Auf Länderebene (einschließlich Kommunen) entsteht kein Erfüllungsaufwand. 

F. Weitere Kosten 

Weitere Kosten entstehen der Wirtschaft durch Gebühren in Höhe von insgesamt rund 
109 250 Euro jährlich. Ab der zweiten Jahreshälfte 2028 belaufen sich die weiteren Kos-
ten der Wirtschaft durch Gebühren auf insgesamt rund 181 500 Euro jährlich. Kostenindu-
zierte Einzelpreisänderungen können nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Auswirkun-
gen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind jedoch nicht 
zu erwarten. 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums für Digitales und 
Verkehr 

Verordnung zur Änderung von Vorschriften zum Triebfahrzeugführer-
schein 

Vom ... 

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr verordnet auf Grund 

– des § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, 13 und 15 jeweils auch in Verbindung mit Ab-
satz 5 Satz 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes, von denen § 26 Absatz 1 Satz 1 im 
einleitenden Satzteil zuletzt durch Artikel 1 Nummer 7 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa 
des Gesetzes vom 28. Mai 2015 (BGBl. I S. 824) geändert, § 26 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4 durch Artikel 1 Nummer 5 Buchstabe a des Gesetzes vom 30. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2497) neu gefasst, § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 13 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 13 
Buchstabe a Doppelbuchstabe dd des Gesetzes vom 16. März 2020 (BGBl. I S. 501) und 
§ 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 15 zuletzt durch Artikel 2 Nummer 15 Buchstabe c des Ge-
setzes vom 29. August 2016 (BGBl. I S. 2082) geändert sowie § 26 Absatz 5 Satz 1 durch 
Artikel 1 Nummer 12 Buchstabe c des Gesetzes vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2191) neu 
gefasst worden ist, jeweils in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zuständigkeitsanpas-
sungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Organisationserlass vom 
8. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5176), 

– des § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a und c jeweils in Verbindung mit 
Absatz 3 Satz 3 und jeweils auch in Verbindung mit Absatz 5 Satz 1 des Allgemeinen Ei-
senbahngesetzes, von denen § 26 Absatz 1 Satz 1 im einleitenden Satzteil zuletzt durch 
Artikel 1 Nummer 7 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa des Gesetzes vom 28. Mai 2015 
(BGBl. I S. 824) geändert, § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a durch Artikel 1 
Nummer 5 Buchstabe a des Gesetzes vom 30. Juli 2009 (BGBl. I S. 2497), § 26 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 5 Buchstabe c durch Artikel 1 Nummer 13 Buchstabe a Doppelbuchstabe 
bb des Gesetzes vom 16. März 2020 (BGBl. I S. 501), § 26 Absatz 3 Satz 3 durch Artikel 
2 Nummer 4 Buchstabe b des Gesetzes vom 26. Mai 2009 (BGBl. I S. 1146) sowie § 26 
Absatz 5 Satz 1 durch Artikel 1 Nummer 12 Buchstabe c des Gesetzes vom 21. Juni 2002 
(BGBl. I S. 2191) neu gefasst worden ist, jeweils in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zu-
ständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Orga-
nisationserlass vom 8. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5176) im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Bildung und Forschung, 

– des § 22 Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 des Bundesgebühren-
gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154): 

Artikel 1 

Änderung der Triebfahrzeugführerscheinverordnung 

Die Triebfahrzeugführerscheinverordnung vom 29. April 2011 (BGBl. I S. 705, 1010), 
die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 26. November 2019 (BGBl. I S. 1958) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 
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a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „benötigen“ die Wörter „oder besitzen“ einge-
fügt. 

b) In Absatz 2 wird nach den Wörtern „Anlage 2 Nummer 2“ die Angabe „Satz 1“ 
gestrichen. 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 

„5. „zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaates“ eine Sicherheitsbehör-
de eines anderen Mitgliedstaates nach Artikel 16 der Richtlinie (EU) 
2016/798 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 
über Eisenbahnsicherheit (ABl. L 138 vom 26.5.2016, S. 102; L 59 vom 
7.3.2017, S. 41; L 110 vom 30.4.2018, S. 141; L 317 vom 9.12.2019, 
S. 114), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2020/1530 (ABl. L 352 vom 
22.10.2020, S. 1) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung;“. 

b) In Nummer 6 werden die Wörter „Richtlinie (EU) 2016/882 (ABl. L 146 vom 
3.6.2016, S. 22)“ durch die Wörter „Verordnung (EU) 2019/554 (ABl. L 97 vom 
8.4.2019, S. 1)“ ersetzt. 

c) Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 

„7. „Technische Spezifikationen für die Interoperabilität“ Spezifikationen im Sin-
ne des Kapitels II der Richtlinie (EU) 2016/797 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die Interoperabilität des Ei-
senbahnsystems in der Europäischen Union (ABl. L 138 vom 26.5.2016, 
S. 44; L 303 vom 17.9.2020, S. 23; L 458 vom 22.12.2021, S. 539), die 
durch die Richtlinie (EU) 2020/700 (ABl. L 165 vom 27.5.2020, S. 27) geän-
dert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, der Richtlinie 2008/57/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über die 
Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der Gemeinschaft (ABl. L 191 
vom 18.7.2008, S. 1; L 103 vom 22.4.2015, S. 11), die zuletzt durch die 
Richtlinie 2014/106/EU (ABl. L 355 vom 12.12.2014, S. 42) geändert wor-
den ist, der Richtlinie 96/48/EG des Rates vom 23. Juli 1996 über die In-
teroperabilität des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems 
(ABl. L 235 vom 17.9.1996, S. 6) oder der Richtlinie 2001/16/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 19. März 2001 über die Interope-
rabilität des konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsystems (ABl. L 
110 vom 20.4.2001, S. 1), die jeweils zuletzt durch die Richtlinie 
2007/32/EG (ABl. L 141 vom 2.6.2007, S. 63) geändert worden sind, die für 
jedes Teilsystem oder Teile davon im Hinblick auf die Erfüllung der grundle-
genden Anforderungen gelten und die Interoperabilität gewährleisten;“. 

d) In Nummer 8 werden die Wörter „vom 8. Mai 1967 (BGBl. 1967 II S. 1563) han-
delt, die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 26. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 3054) geändert worden ist“ durch das Wort „handelt“ ersetzt. 

3. In § 3 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 werden die Wörter „historischen Zügen“ durch die 
Wörter „Fahrzeugen, die ausschließlich für historische Zwecke genutzt werden,“ er-
setzt. 

4. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
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aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nummer 3 werden die Wörter „Nummer 1.1, 1.2, 1.3 und 2.1“ 
durch die Angabe „Unterabschnitt 2.1“ ersetzt. 

bbb) In Nummer 4 wird das Wort „Nummer“ durch das Wort „Unterab-
schnitt“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Vorlage“ die Wörter „des Ergebnisses“ 
eingefügt. 

cc) Satz 5 wird aufgehoben. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

(2) „ Die erforderliche Zuverlässigkeit nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 wird 
auf Grund einer Gesamtwürdigung des Einzelfalls beurteilt. Die erforderliche Zu-
verlässigkeit ist in der Regel dann nicht gegeben, wenn der Bewerber 

1. wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat zu einer Freiheitsstrafe, Ju-
gendstrafe oder Geldstrafe von mindestens 60 Tagessätzen oder mindes-
tens zweimal zu einer geringeren Geldstrafe verurteilt worden ist, wenn seit 
dem Eintritt der Rechtskraft der letzten Verurteilung fünf Jahre noch nicht 
verstrichen sind, 

2. wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat zu einer Freiheitsstrafe von 
mindestens einem Jahr verurteilt worden ist, wenn seit dem Eintritt der 
Rechtskraft der letzten Verurteilung zehn Jahre noch nicht verstrichen sind, 

3. innerhalb der letzten fünf Jahre erheblich oder wiederholt gegen verkehrs-
rechtliche Vorschriften verstoßen hat oder 

4. von Alkohol, Betäubungsmitteln oder Medikamenten abhängig ist oder diese 
Substanzen missbräuchlich konsumiert. 

Bestehen Zweifel an der Zuverlässigkeit des Bewerbers, so ist dieser verpflichtet, 
an der Ausräumung der Zweifel mitzuwirken.“ 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und in dessen Satz 2 wird die Angabe 
„Nummer 6“ durch die Angabe „Abschnitt 6“ ersetzt und werden nach den Wör-
tern „Absatz 1 Satz 1 Nummer 2“ die Wörter „oder mit Vorlage eines Zertifikats 
Deutsch auf dem Niveau B 1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens 
für Sprachen*“ eingefügt. 

5. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 3 und 4 werden wie folgt gefasst: 

(3) „ Die Ausbildungsmethode muss die Anforderungen der Anlage 8 erfüllen. 
In der praktischen Ausbildung kommt ein Simulator nach den Vorgaben der An-
lage 8 zum Einsatz. 

(4) Die Ausbildung erfolgt durch eine anerkannte Person oder eine aner-
kannte Stelle. Die Ausbildung kann auch durch eine Eisenbahn erfolgen, der eine 

                                                
* Amtlicher Hinweis: Dieser Referenzrahmen ist erschienen unter dem Titel „Gemeinsamer europäi-

scher Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen, Begleitband", ISBN: 978-3-12-
676999-0, © Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart, 2020. 
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Sicherheitsbescheinigung nach § 7a des Allgemeinen Eisenbahngesetzes oder 
eine Sicherheitsgenehmigung nach § 7c des Allgemeinen Eisenbahngesetzes er-
teilt worden ist. Im Fall des Satzes 2 gilt die Anerkennung nur für die Ausbildung 
des eigenen Personals.“ 

b) In Absatz 5 werden die Wörter „(ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22, L 271 vom 
16.10.2007, S. 18, L 93 vom 4.4.2008, S. 28, L 33 vom 3.2.2009, S. 49, L 305 
vom 24.10.2014, S. 115; L 177 vom 8.7.2015, S. 60; L 268 vom 15.10.2015, 
S. 35; L 95 vom 9.4.2016, S. 20), die zuletzt durch den Delegierten Beschluss 
(EU) 2016/790 (ABl. L 134 vom 24.5.2016, S. 135)“ durch die Wörter „(ABl. L 255 
vom 30.9.2005, S. 22; L 271 vom 16.10.2007, S. 18; L 93 vom 4.4.2008, S. 28; L 
33 vom 3.2.2009, S. 49; L 305 vom 24.10.2014, S. 115), die zuletzt durch den 
Delegierten Beschluss (EU) 2021/2183 (ABl. L 444 vom 10.12.2021, S. 16) “ er-
setzt. 

c) In Absatz 6 werden die Wörter „Anhang III Abschnitt 2 Buchstabe e der Richtlinie 
2004/49/EG“ durch die Wörter „Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe f der Richtlinie (EU) 
2016/798 im Rahmen seines Sicherheitsmanagementsystems“ ersetzt. 

6. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Sätze 1 und 2 werden durch die folgenden Sätze ersetzt: 

„Die Prüfung für den Triebfahrzeugführerschein besteht aus einer theoreti-
schen Prüfung mit schriftlichem und mündlichem Teil. Die Prüfungen für die 
Zusatzbescheinigung bestehen jeweils aus einer theoretischen Prüfung mit 
schriftlichem und mündlichem Teil sowie einer praktischen Prüfung. Die 
praktische Prüfung besteht aus einer Prüfungsfahrt und einer Prüfung unter 
Einsatz eines Simulators nach Anlage 8, bei der die Anwendung der Be-
triebsvorschriften und das Verhalten des Prüflings in besonderen und selte-
nen Betriebssituationen geprüft wird.“ 

bb) Im neuen Satz 4 wird die Angabe „Satz 1“ durch die Wörter „den Sätzen 2 
und 3“ ersetzt. 

b) Dem Absatz 2 werden die folgenden Sätze angefügt: 

„Die zuständige Behörde kann auf Grund außergewöhnlicher und allgemeingülti-
ger Umstände Ausnahmen von der Frist nach Satz 2 genehmigen. Die Genehmi-
gung ist zu befristen. Sie gilt längstens für zwölf Monate. Sie kann bei Fortbeste-
hen der außergewöhnlichen und allgemeingültigen Umstände um jeweils längs-
tens zwölf Monate verlängert werden.“ 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt: 

„Die Prüfung für den Triebfahrzeugführerschein wird durch zwei Prüfer ab-
genommen. Die Prüfungen für die Zusatzbescheinigung können durch einen 
oder mehrere Prüfer abgenommen werden.“ 

bb) Im neuen Satz 4 werden die Wörter „der Prüfer“ durch die Wörter „ein Prüfer“ 
ersetzt. 

7. Nach § 7 wird folgender § 7a eingefügt: 
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„§ 7a 

Grundsätze für Prüfungen 

(1) Prüfungen werden unter besonderer Beachtung der Vertraulichkeit der Prü-
fungsfragen vorbereitet. 

(2) Prüfungen werden auf transparente Weise durchgeführt. 

(3) Prüfungen sind von angemessener Dauer und decken alle relevanten Inhalte 
der Anlagen 5, 6 und 7 ab.“ 

8. Dem § 8 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Die zuständige Behörde kann anordnen, dass der Antragsteller seinen Antrag unter 
Verwendung eines elektronischen Dienstes stellt.“ 

9. § 9 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

(2) „ Die Zusatzbescheinigung kann befristet oder unbefristet ausgestellt werden.“ 

10. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Nummer“ durch das Wort „Abschnitt“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 werden die Wörter „der Europäischen Eisenbahnagentur, der Unter-
suchungsbehörde nach § 5 Absatz 1f des Allgemeinen Eisenbahngesetzes, einer 
Untersuchungsstelle eines anderen Mitgliedstaates im Sinne der Richtlinie 
2004/49/EG“ durch die Wörter „der Eisenbahnagentur der Europäischen Union, 
der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung, jeder Untersuchungsstelle ei-
nes anderen Mitgliedstaates im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/798“ und wird das 
Wort „Nummer“ durch das Wort „Abschnitt“ ersetzt. 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden die Wörter „; § 11 des Bundesdatenschutzgesetzes ist zu 
beachten“ gestrichen. 

bb) In Satz 4 wird das Wort „Nummer“ durch das Wort „Abschnitt“ ersetzt. 

d) In Absatz 6 werden die Wörter „der Untersuchungsbehörde nach § 5 Absatz 1f 
des Allgemeinen Eisenbahngesetzes, einer Untersuchungsstelle eines anderen 
Mitgliedstaates im Sinne der Richtlinie 2004/49/EG“ durch die Wörter „der Bun-
desstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung, jeder Untersuchungsstelle eines an-
deren Mitgliedstaates im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/798“ und wird das Wort 
„Nummer“ durch das Wort „Abschnitt“ ersetzt. 

e) In Absatz 7 werden nach dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder elektronisch“ 
eingefügt. 

11. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
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§ 11„ 

Regelmäßige und anlassbezogene Überprüfungen und Untersuchungen“. 

b) Absatz 1 wird durch die folgenden Absätze 1 bis 3 ersetzt: 

(1) „ Jeder Unternehmer hat im Rahmen seines Sicherheitsmanagementsys-
tems sicherzustellen, dass der Triebfahrzeugführer sich den regelmäßigen Über-
prüfungen der allgemeinen Fachkenntnisse und den regelmäßigen ärztlichen Un-
tersuchungen unterzieht. Die Häufigkeit der regelmäßigen Überprüfungen und 
der regelmäßigen ärztlichen Untersuchungen richtet sich nach Anlage 11 Ab-
schnitt 1 und 2. 

(2) Der Unternehmer kann Überprüfungen und ärztliche Untersuchungen 
nach Absatz 1 Satz 1 auch anlassbezogen anordnen. Psychologische Untersu-
chungen kann der Unternehmer anlassbezogen anordnen.  

(3) Die regelmäßigen und die anlassbezogenen Überprüfungen der allge-
meinen Fachkenntnisse umfassen die in Anlage 5 genannten Inhalte. Für die 
Durchführung der Überprüfungen der allgemeinen Fachkenntnisse gilt § 6 Absatz 
6. Die regelmäßigen und die anlassbezogenen ärztlichen Untersuchungen um-
fassen die in Anlage 4 Unterabschnitt 3.1 genannten Inhalte und werden von ei-
nem nach § 16 anerkannten Arzt oder unter dessen Aufsicht durchgeführt. Die 
anlassbezogenen psychologischen Untersuchungen umfassen die in Anlage 4 
Unterabschnitt 3.2 genannten Inhalte und werden von einem nach § 16 aner-
kannten Psychologen oder unter dessen Aufsicht durchgeführt.“ 

c) Absatz 2 wird Absatz 4 und wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 5 Absatz 2“ durch die Wörter „§ 5 Absatz 3 Satz 
1“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Anlage 11 Nummer 2“ durch die Wörter „Anla-
ge 11 Abschnitt 3“ ersetzt. 

d) Folgende Absätze 5 und 6 werden angefügt: 

(5) „ Der Unternehmer hat unverzüglich eine Überprüfung oder eine Untersu-
chung des Triebfahrzeugführers nach Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 2 oder Ab-
satz 4 Satz 1 anzuordnen, wenn 

1. der Triebfahrzeugführer eine Überprüfung oder eine Untersuchung nach Ab-
satz 1 Satz 1 oder Absatz 2 versäumt hat, 

2. der Triebfahrzeugführer eine Überprüfung nach Absatz 4 Satz 1 versäumt 
hat, 

3. der Unternehmer Zweifel am Vorliegen der Voraussetzungen für die Ertei-
lung eines Triebfahrzeugführerscheins hat oder 

4. der Unternehmer Zweifel am Vorliegen der Voraussetzungen für die Ausstel-
lung einer Zusatzbescheinigung hat. 

(6) Der Unternehmer teilt der zuständigen Behörde das Ergebnis der Über-
prüfung der allgemeinen Fachkenntnisse oder der Untersuchung nach Absatz 1 
Satz 1, Absatz 2 und 5 Nummer 1 und 3 innerhalb eines Monats nach Abschluss 
der Überprüfung oder der Untersuchung mit.“ 



 - 10 -   

 

12. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

§ 12„ 

Überwachung der Triebfahrzeugführer; Unterrichtungspflichten“. 

b) Die Absätze 1 und 2 werden durch die folgenden Absätze 1 bis 3 ersetzt: 

(1) „ Ergeben sich aus einer Überprüfung oder einer Untersuchung Zweifel an 
der Befähigung eines Triebfahrzeugführers, darf der Unternehmer ihn erst dann 
wieder einsetzen, wenn die Zweifel durch eine erneute Überprüfung oder eine 
erneute Untersuchung ausgeräumt sind. 

(2) Kommt der Triebfahrzeugführer einer Anordnung gemäß § 11 Absatz 5 
wiederholt nicht nach oder liegen die Voraussetzungen für die Erteilung eines 
Triebfahrzeugführerscheins oder für die Ausstellung einer Zusatzbescheinigung 
nicht mehr vor, hat der Unternehmer dem Triebfahrzeugführer Befähigungen für 
bestimmte Fahrzeuge oder Infrastrukturen abzuerkennen oder die Zusatzbe-
scheinigung auszusetzen oder zu entziehen. 

(3) Ein Unternehmer hat die zuständige Behörde unverzüglich zu unterrich-
ten, wenn er Kenntnis davon hat, dass 

1. ein Triebfahrzeugführer die Voraussetzungen für die Erteilung eines Trieb-
fahrzeugführerscheins nicht mehr erfüllt oder 

2. eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Monaten vorliegt.“ 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und in Satz 1 werden die Wörter „Anlage 4 
Nummer 3 anzuordnen“ durch die Wörter „Anlage 4 Unterabschnitt 3.1 und, so-
weit erforderlich, auch nach Anlage 4 Unterabschnitt 3.2 anzuordnen“ ersetzt. 

13. In § 13 Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „Triebfahrzeugführer“ die Wörter „in-
nerhalb von vier Wochen nach Ende des Beschäftigungsverhältnisses“ eingefügt. 

14. Der vierte Abschnitt wird wie folgt gefasst: 

„Vierter Abschnitt 

Anerkennung von Personen und Stellen für die Ausbildung, Prüfung und Durchfüh-
rung von Untersuchungen nach Anlage 4 Unterabschnitt 2.1, 2.2, 3.1, 3.2  

§ 14 

Voraussetzungen für die Anerkennung als Ausbilder oder als Ausbildungsstelle für 
Triebfahrzeugführer 

(1) Wer Triebfahrzeugführer ausbilden will, bedarf der Anerkennung. 
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(2) Die zuständige Behörde erkennt eine Person auf deren Antrag als Ausbilder 
an, wenn sie 

1. über die erforderlichen pädagogischen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, 

2. über die erforderliche Einrichtung und Ausrüstung für die angebotene Ausbildung 
verfügt, 

3. für die theoretische Ausbildung ein Studium der Ingenieurwissenschaft mindes-
tens an einer Fachhochschule oder Berufsakademie absolviert oder entspre-
chende Fachkenntnis durch eine mindestens dreijährige berufliche Tätigkeit in 
dem zu unterrichtenden Fachgebiet erlangt hat, 

4. für die praktische Ausbildung Triebfahrzeugführer mit mindestens dreijähriger Be-
rufserfahrung innerhalb der letzten zehn Jahre ist sowie einen Triebfahrzeugfüh-
rerschein und eine Zusatzbescheinigung besitzt, die den Gegenstand der Ausbil-
dung abdeckt, 

5. über folgende Sprachkenntnisse verfügt: 

a) für die allgemeine Sprachausbildung mindestens über die allgemeinen 
Sprachkenntnisse auf dem Niveau B 2 des Gemeinsamen europäischen Re-
ferenzrahmens für Sprachen, 

b) für die eisenbahnspezifische Sprachausbildung mindestens über die beson-
deren eisenbahnbezogenen Sprachkenntnisse auf dem Niveau B 2 des Ge-
meinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen, 

6. die Organisation der angebotenen Ausbildung, wie Inhalt, Organisation und Um-
fang der Lehrgänge, darlegt, 

7. Systeme zur Erfassung der Ausbildungstätigkeiten, einschließlich der Daten zu 
Teilnehmenden, zur Anzahl und zum Zweck der Lehrgänge, bereitstellt, 

8. über ein dem Qualitätsmanagementsystem vergleichbares Verfahren verfügt, mit 
dem sichergestellt wird, dass die Ausbildung den Anforderungen nach § 6 ge-
nügt, 

9. darlegt, dass und wie sie sich fortlaufend weiterbilden wird, 

10. zuverlässig ist. 

Für die Beurteilung der Zuverlässigkeit nach Satz 1 Nummer 10 gilt § 5 Absatz 2 Satz 
1 und 2 entsprechend. 

(3) Die zuständige Behörde erkennt eine Stelle auf deren Antrag als Ausbil-
dungsstelle an, wenn 

1. für sie Ausbildungspersonal tätig ist, das über die erforderlichen pädagogischen 
Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, 

2. sie über die erforderliche Einrichtung und Ausrüstung für die angebotene Ausbil-
dung verfügt, 

3. sie durch ein Kompetenzmanagementsystem sicherstellt, dass das für sie tätige 
Ausbildungspersonal den Anforderungen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 3, 4, 5 
und 10 genügt, 
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4. sie die Organisation der angebotenen Ausbildung, wie Inhalt, Organisation und 
Umfang der Lehrgänge, darlegt, 

5. sie Systeme zur Erfassung der Ausbildungstätigkeiten, einschließlich der Daten 
zu Teilnehmenden, zum Ausbildungspersonal, zur Anzahl und zum Zweck der 
Lehrgänge, bereitstellt, 

6. sie über ein Qualitätsmanagementsystem verfügt, 

7. sie darlegt, dass und wie sich ihr Ausbildungspersonal fortlaufend weiterbilden 
wird, 

8. die zu ihrer gesetzlichen Vertretung berufenen Personen zuverlässig sind. 

Für die Beurteilung der Zuverlässigkeit nach Satz 1 Nummer 8 gilt  § 5 Absatz 2 Satz 
1 und 2 entsprechend. 

§ 14a 

Antrag auf Anerkennung als Ausbilder oder als Ausbildungsstelle für Triebfahrzeug-
führer; Antrag auf Verlängerung oder Änderung der Anerkennung 

(1) Die erstmalige Anerkennung als Ausbilder oder als Ausbildungsstelle für 
Triebfahrzeugführer, die Verlängerung der Anerkennung und die Änderung der Aner-
kennung erfolgen auf Antrag bei der zuständigen Behörde. 

(2) Anträge können für die folgenden Teilbereiche gestellt werden: 

1. allgemeine Fachkenntnisse nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, 

2. fahrzeugbezogene Fachkenntnisse nach § 5 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 

3. infrastrukturbezogene Fachkenntnisse nach § 5 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 und 
Satz 2, 

4. allgemeine Sprachkenntnisse nach § 5 Absatz 3 Satz 2 und 

5. eisenbahnspezifische Sprachkenntnisse nach § 5 Absatz 3 Satz 2. 

(3) Ist der Antragsteller eine Stelle, so gibt diese im Antrag die für sie tätigen 
Ausbilder und die von ihr betriebenen Ausbildungsstätten an. 

(4) Nähere Anforderungen an den Antrag auf erstmalige Anerkennung als Aus-
bilder oder als Ausbildungsstelle für Triebfahrzeugführer, auf Verlängerung der Aner-
kennung und auf Änderung der Anerkennung regeln Verwaltungsvorschriften. 

§ 14b 

Anerkennung als Ausbilder oder als Ausbildungsstelle für Triebfahrzeugführer 

(1) Die Anerkennung als Ausbildungsstelle kann mehrere Ausbildungsstätten an 
verschiedenen Orten einschließen. 
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(2) Die Anerkennung als Ausbilder oder als Ausbildungsstelle ist zu befristen. 
Sie gilt längstens für fünf Jahre. Sie kann auf Antrag jeweils um längstens fünf Jahre 
verlängert werden. 

§ 14c 

Anerkennung als Ausbilder oder als Ausbildungsstelle für den Teilbereich infrastruk-
turbezogene Fachkenntnisse 

(1) Die zuständige Behörde kann Personen und Stellen als Ausbilder oder als 
Ausbildungsstelle für den Teilbereich infrastrukturbezogene Fachkenntnisse nur für 
solche Infrastrukturen anerkennen, die sich auf dem Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland befinden. 

(2) Wenn eine Person oder eine Stelle, die eine bereits vorhandene Anerken-
nung als Ausbilder oder als Ausbildungsstelle aus einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union nachweist, einen Antrag auf Anerkennung als Ausbilder oder als 
Ausbildungsstelle für den Teilbereich infrastrukturbezogene Fachkenntnisse bei der 
zuständigen Behörde stellt, so prüft die zuständige Behörde nur die Anforderungen, 
die sich auf die Ausbildungsgänge der Infrastruktur beziehen, für die die Anerken-
nung beantragt worden ist. 

§ 14d 

Anerkennung als Ausbilder oder als Ausbildungsstelle für sonstiges, mit sicherheitsre-
levanten betrieblichen Aufgaben betrautes Eisenbahnpersonal 

Die zuständige Behörde erkennt eine Person oder eine Stelle auf deren Antrag 
als Ausbilder oder als Ausbildungsstelle für sonstiges, mit sicherheitsrelevanten be-
trieblichen Aufgaben betrautes Eisenbahnpersonal an. Die §§ 14 bis 14c gelten ent-
sprechend. 

§ 15 

Voraussetzungen für die Anerkennung als Prüfer oder als Prüfstelle für Triebfahr-
zeugführer 

(1) Wer Triebfahrzeugführer prüfen will, bedarf der Anerkennung. 

(2) Die zuständige Behörde erkennt eine Person auf deren Antrag als Prüfer an, 
wenn sie 

1. die erforderlichen Vorkehrungen getroffen hat, um ihre notwendige Unabhängig-
keit im Sinne von § 7 Absatz 3 Satz 4 und 5, Unparteilichkeit und Weisungsfrei-
heit sicherzustellen, 

2. über ein dem Qualitätsmanagementsystem vergleichbares Verfahren verfügt, 

3. mindestens 26 Jahre alt ist, 

4. über die körperlichen Voraussetzungen und die pädagogischen Kenntnisse und 
Fähigkeiten für die Mitwirkung im Prüfungswesen verfügt, 
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5. insgesamt mindestens vier Jahre innerhalb der letzten fünf Jahre vor Antragstel-
lung im Eisenbahnbetriebsdienst tätig war und über eine der folgenden Ausbil-
dungen oder entsprechende Berufserfahrung verfügt: 

a) Abschluss eines Studiums des Bauingenieurwesens, des Maschinenbaus, 
der Elektrotechnik, einer vergleichbaren Ingenieurwissenschaft oder einer 
Ingenieurwissenschaft des Verkehrswesens an einer 

aa) deutschen wissenschaftlichen Hochschule, 

bb) deutschen staatlichen oder staatlich anerkannten Fachhochschule oder 

cc) ausländischen Hochschule oder Fachhochschule, die von der Zentral-
stelle für Ausländisches Bildungswesen im Sekretariat der Kultusminis-
terkonferenz als gleichwertig anerkannt ist, 

b) eine berufliche Tätigkeit als Leitender oder Aufsichtführender im Betrieb der 
Bahn nach § 47 Absatz 1 Nummer 1 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsord-
nung mit einer Dauer von insgesamt mindestens einem Jahr, 

c) eine berufliche Tätigkeit als Eisenbahnbetriebsleiter oder 

d) eine berufliche Tätigkeit als Triebfahrzeugführerausbilder mit einer Dauer 
von insgesamt mindestens drei Jahren, 

6. als Prüfer der praktischen Fachkenntnisse 

a) einen Triebfahrzeugführerschein und eine Zusatzbescheinigung besitzt und 

b) über eine Berufspraxis als Triebfahrzeugführer von mindestens vierjähriger 
Dauer innerhalb der letzten fünf Jahre vor Antragstellung verfügt, 

7. über Sprachkenntnisse auf dem Niveau B 2 des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen verfügt, 

8. über umfassende Kenntnisse der einschlägigen Prüfungsmethoden und Prü-
fungsgegenstände verfügt, 

9. darlegt, dass und wie sie ihre Kompetenzen bezüglich der von ihr abgedeckten 
Prüfungsgegenstände auf dem aktuellen Stand hält, 

10. mit der Zulassungsregelung für Triebfahrzeugführer vertraut ist, 

11. zuverlässig ist, 

12. ein Prüfungsverfahren darlegt, das den Regelungen dieser Verordnung und der 
Triebfahrzeugführerschein-Prüfungsverordnung genügt. 

Für die Beurteilung der Zuverlässigkeit nach Satz 1 Nummer 11 gilt § 5 Absatz 2 
Satz 1 und 2 entsprechend. 

(3) Die zuständige Behörde erkennt eine Stelle auf deren Antrag als Prüfstelle 
an, wenn  

1. sie die erforderlichen Vorkehrungen getroffen hat, um die notwendige Unabhän-
gigkeit im Sinne von § 7 Absatz 3 Satz 4 und 5, Unparteilichkeit und Weisungs-
freiheit der für sie tätigen Prüfer sicherzustellen, 
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2. sie über ein Qualitätsmanagementsystem verfügt, 

3. sie sicherstellt, dass das für sie tätige Prüfpersonal den Anforderungen nach 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 bis 11 genügt, 

4. die zu ihrer gesetzlichen Vertretung berufenen Personen zuverlässig sind, 

5. sie ein Prüfungsverfahren darlegt, das den Regelungen dieser Verordnung und 
der Triebfahrzeugführerschein-Prüfungsverordnung genügt. 

Für die Beurteilung der Zuverlässigkeit nach Satz 1 Nummer 4 gilt § 5 Absatz 2 
Satz 1 und 2 entsprechend. 

§ 15a 

Antrag auf Anerkennung als Prüfer oder als Prüfstelle für Triebfahrzeugführer; Antrag 
auf Verlängerung oder Änderung der Anerkennung 

(1) Die erstmalige Anerkennung als Prüfer oder als Prüfstelle für Triebfahrzeug-
führer, die Verlängerung der Anerkennung und die Änderung der Anerkennung erfol-
gen auf Antrag bei der zuständigen Behörde. 

(2) § 14a Absatz 2 und 4 gilt entsprechend. 

(3) Ist der Antragsteller eine Stelle, so gibt diese im Antrag die für sie tätigen 
Prüfer und die von ihr betriebenen Prüfstätten an. 

§ 15b 

Anerkennung als Prüfer oder als Prüfstelle für Triebfahrzeugführer 

(1) Die Anerkennung als Prüfstelle kann mehrere Prüfstätten an verschiedenen 
Orten einschließen. 

(2) Die Anerkennung als Prüfer oder als Prüfstelle ist zu befristen. Sie gilt längs-
tens für fünf Jahre. Sie kann auf Antrag jeweils um längstens fünf Jahre verlängert 
werden. 

§ 15c 

Anerkennung als Prüfer oder als Prüfstelle für den Teilbereich infrastrukturbezogene 
Fachkenntnisse 

(1) Die zuständige Behörde kann Personen und Stellen als Prüfer oder als Prüf-
stelle für den Teilbereich infrastrukturbezogene Fachkenntnisse nur für solche Infra-
strukturen anerkennen, die sich auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland be-
finden. 

(2) Wenn eine Person oder eine Stelle, die eine bereits vorhandene Anerken-
nung als Prüfer oder als Prüfstelle aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union nachweist, einen Antrag auf Anerkennung als Prüfer oder als Prüfstelle für den 
Teilbereich infrastrukturbezogene Fachkenntnisse bei der zuständigen Behörde stellt, 
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so prüft die zuständige Behörde nur die Anforderungen, die sich auf die Prüfungen 
der Infrastruktur beziehen, für die die Anerkennung beantragt worden ist. 

§ 16 

Voraussetzungen für die Anerkennung als Arzt oder Psychologe oder als zuständige 
Stelle für die Durchführung von Untersuchungen nach Anlage 4 Unterabschnitt 2.1, 

2.2, 3.1 oder 3.2 

(1) Wer Untersuchungen nach Anlage 4 Unterabschnitt 2.1, 2.2, 3.1 oder 3.2 bei 
Triebfahrzeugführern durchführen will, bedarf der Anerkennung. 

(2) Die zuständige Behörde erkennt einen Arzt auf dessen Antrag als Arzt für die 
Durchführung von ärztlichen Untersuchungen nach Anlage 4 Unterabschnitt 2.1 und 
3.1 an, wenn er 

1. berechtigt ist, die Gebietsbezeichnung „Arbeitsmedizin“ oder die Zusatzbezeich-
nung „Betriebsmedizin“ zu führen, oder als Arzt in einer Begutachtungsstelle für 
Fahreignung gemäß § 11 Absatz 2 Satz 3 Nummer 5 der Fahrerlaubnis-
Verordnung tätig ist, 

2. über eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich Schienenverkehr in-
nerhalb der letzten drei Jahre vor Antragstellung verfügt, 

3. zuverlässig ist und 

4. über ein dem Qualitätsmanagementsystem vergleichbares Verfahren verfügt. 

Für die Beurteilung der Zuverlässigkeit nach Satz 1 Nummer 3 gilt § 5 Absatz 2 
Satz 1 und 2 entsprechend. 

(3) Die zuständige Behörde erkennt einen Psychologen auf dessen Antrag als 
Psychologen für die Durchführung von psychologischen Untersuchungen nach Anla-
ge 4 Unterabschnitt 2.2 und 3.2 an, wenn er 

1. einen Abschluss eines Hochschulstudiums als Diplom-Psychologe oder einen 
gleichwertigen Master-Abschluss in Psychologie nachweist oder über die Aner-
kennung als „Fachpsychologe für Verkehrspsychologie“ verfügt, 

2. über eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich Schienenverkehr in-
nerhalb der letzten drei Jahre vor Antragstellung verfügt, 

3. zuverlässig ist und 

4. über ein dem Qualitätsmanagementsystem vergleichbares Verfahren verfügt. 

Für die Beurteilung der Zuverlässigkeit nach Satz 1 Nummer 3 gilt § 5 Absatz 2 
Satz 1 und 2 entsprechend. 

(4) Die zuständige Behörde erkennt eine Stelle auf deren Antrag als zuständige 
Stelle für die Durchführung von Untersuchungen nach Anlage 4 Unterabschnitt 2.1, 
2.2, 3.1 oder 3.2 an, wenn 

1. für sie Ärzte oder Psychologen tätig sind, die die für sie geltenden Anforderungen 
nach den Absätzen 2 und 3 Satz 1 Nummer 1 bis 3 erfüllen, 
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2. die zu ihrer gesetzlichen Vertretung berufenen Personen zuverlässig sind und 

3. sie über ein Qualitätsmanagementsystem verfügt. 

Für die Beurteilung der Zuverlässigkeit nach Satz 1 Nummer 2 gilt § 5 Absatz 2 
Satz 1 und 2 entsprechend. 

(5) Wenn sich Inhalte von Rechtsvorschriften zum Triebfahrzeugführerschein 
ändern, die anerkannte Ärzte und Psychologen betreffen, sind diese auf Verlangen 
der zuständigen Behörde verpflichtet, an einer von der Behörde organisierten Fortbil-
dung teilzunehmen. 

§ 16a 

Antrag auf Anerkennung als Arzt oder Psychologe oder als zuständige Stelle für die 
Durchführung von Untersuchungen nach Anlage 4 Unterabschnitt 2.1, 2.2, 3.1 oder 

3.2; Antrag auf Verlängerung 

(1) Die erstmalige Anerkennung als Arzt oder Psychologe oder als zuständige 
Stelle für die Durchführung von Untersuchungen nach Anlage 4 Unterabschnitt 2.1, 
2.2, 3.1 oder 3.2 und die Verlängerung der Anerkennung erfolgen auf Antrag bei der 
zuständigen Behörde. 

(2) Ist der Antragsteller eine Stelle, so gibt diese im Antrag die für sie tätigen 
Ärzte und Psychologen und die von ihr betriebenen Niederlassungen an. 

(3) Nähere Anforderungen an den Antrag auf erstmalige Anerkennung und auf 
Verlängerung der Anerkennung als Arzt oder Psychologe oder als zuständige Stelle 
für die Durchführung von Untersuchungen nach Anlage 4 Unterabschnitt 2.1, 2.2, 3.1 
oder 3.2 regeln Verwaltungsvorschriften. 

§ 16b 

Befristung und Verlängerung der Anerkennung als Arzt oder Psychologe oder als zu-
ständige Stelle für die Durchführung von Untersuchungen nach Anlage 4 Unterab-

schnitt 2.1, 2.2, 3.1 oder 3.2 

(1) Die Anerkennung als Arzt oder Psychologe oder als zuständige Stelle für die 
Durchführung von Untersuchungen nach Anlage 4 Unterabschnitt 2.1, 2.2, 3.1 oder 
3.2 gilt längstens für fünf Jahre. 

(2) Die zuständige Behörde verlängert die Anerkennung auf Antrag jeweils um 
längstens fünf Jahre, wenn der Antragsteller nachweist, dass er die Voraussetzungen 
nach § 16 Absatz 2, 3 oder 4 weiterhin erfüllt. 

§ 17 

Gemeinsame Bestimmungen für die Anerkennung von Personen und Stellen 

(1) Die zuständige Behörde führt ein Register der von ihr nach den §§ 14, 14d, 
15 und 16 anerkannten Personen und Stellen. Das Register muss die folgenden An-
gaben enthalten: 
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1. Name und Anschrift sowie 

2. die Teilbereiche und gegebenenfalls die Sprachen, auf die sich die Anerkennung 
erstreckt. 

(2) Die zuständige Behörde veröffentlicht auf ihrer Internetseite das Register 
nach Absatz 1. Personenbezogene Daten werden nur veröffentlicht, wenn eine ent-
sprechende Einwilligung vorliegt. 

(3) Die Anerkennung nach den §§ 14, 14d und 16 ist zu widerrufen, wenn die 
Anerkennungsvoraussetzungen nicht mehr vorliegen. Die Anerkennung nach § 15 ist 
zu widerrufen, wenn 

1. die Anerkennungsvoraussetzungen nicht mehr vorliegen oder 

2. die Unabhängigkeit oder die Unparteilichkeit nicht oder nicht mehr vorliegt. 

(4) Die Anerkennung nach den §§ 14, 14d, 15 und 16 kann widerrufen werden, 
wenn die anerkannte Person oder die anerkannte Stelle gegen eine der folgenden 
Vorschriften verstoßen hat: 

1. § 6 oder § 7 oder 

2. § 3, § 5, § 7, § 9, § 10, § 14, § 17, § 18 oder § 22 der Triebfahrzeugführerschein-
Prüfungsverordnung. 

(5) Die Rücknahme und der Widerruf der Anerkennung nach den §§ 48 und 49 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes bleiben neben den Absätzen 3 und 4 anwend-
bar. 

(6) Die anerkannte Person und die anerkannte Stelle haben die zuständige Be-
hörde unverzüglich über den Wegfall von Anerkennungsvoraussetzungen zu infor-
mieren.  

(7) Die anerkannte Person und die anerkannte Stelle sind verpflichtet, jede Än-
derung der im Antrag gemachten Angaben der zuständigen Behörde unverzüglich 
mitzuteilen. 

§ 18 

Gemeinsame Bestimmungen für die Überwachung 

(1) Jede anerkannte Person ist verpflichtet, ihre Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit der Ausbildung von Triebfahrzeugführern oder mit der Beurteilung von Fähigkei-
ten oder der Eignung von Triebfahrzeugführern im Rahmen eines mit einem Quali-
tätsmanagementsystem vergleichbaren Verfahrens ständig zu überwachen. 

(2) Jede anerkannte Stelle ist verpflichtet, ihre Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit der Ausbildung von Triebfahrzeugführern oder mit der Beurteilung von Fähigkei-
ten oder der Eignung von Triebfahrzeugführern im Rahmen eines Qualitätsmanage-
mentsystems ständig zu überwachen. 

(3) Die zuständige Behörde überwacht die von ihr anerkannten Personen und 
Stellen. Ausgenommen sind Tätigkeiten, die bereits von den Sicherheitsmanage-
mentsystemen der Unternehmer nach § 4 Absatz 4 Satz 1 des Allgemeinen Eisen-
bahngesetzes erfasst werden.“ 
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15. § 19 Absatz 3 bis 6 wird aufgehoben. 

16. Nach § 19 werden die folgenden §§ 19a bis 19c eingefügt: 

„§ 19a 

Aussetzung und Entziehung eines Triebfahrzeugführerscheins 

(1) Erfüllt ein Triebfahrzeugführer die Voraussetzungen für die Erteilung eines 
Triebfahrzeugführerscheins nicht mehr, so kann die zuständige Behörde den von ihr 
erteilten Triebfahrzeugführerschein aussetzen oder entziehen. 

(2) Ein ausgesetzter oder entzogener Triebfahrzeugführerschein ist der zustän-
digen Behörde auszuhändigen. 

(3) Die zuständige Behörde unterrichtet den Unternehmer von ihrer Entschei-
dung gemäß Absatz 1. Sie teilt dem Triebfahrzeugführer mit, nach welchem Verfah-
ren er den Triebfahrzeugführerschein wieder erlangen kann. Einzelheiten über die 
Wiedererlangung des Triebfahrzeugführerscheins regeln Verwaltungsvorschriften. 

(4) Ist ein Triebfahrzeugführerschein entzogen worden, darf ein neuer Triebfahr-
zeugführerschein frühestens sechs Monate nach der Aushändigung gemäß Absatz 2 
erteilt werden. 

§ 19b 

Maßnahmen bei Wegfall der Voraussetzungen für die Erteilung eines Triebfahrzeug-
führerscheins mit Auslandsbezug 

(1) Ist der Triebfahrzeugführerschein, für dessen Erteilung der Triebfahrzeugfüh-
rer die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt, in einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union erteilt worden, ersucht die zuständige Behörde die zuständige Be-
hörde des anderen Mitgliedstaates unter Angabe von Gründen entweder um eine 
Kontrolle, eine Aussetzung oder die Entziehung des Triebfahrzeugführerscheins. 

(2) Die zuständige Behörde unterrichtet die Europäische Kommission und die 
betroffenen zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union über ihr Ersuchen nach Absatz 1. 

(3) Bis zur Entscheidung der zuständigen Behörde des anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union, ob eine Kontrolle des Triebfahrzeugführerscheins durchge-
führt wird oder der Triebfahrzeugführerschein ausgesetzt oder entzogen wird, kann 
die zuständige Behörde dem Triebfahrzeugführer das Führen eines Triebfahrzeuges 
auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland untersagen. 

(4) Wird an die zuständige Behörde ein dem Absatz 1 entsprechendes Ersuchen 
einer zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 
herangetragen, prüft sie dieses Ersuchen innerhalb von vier Wochen und teilt der er-
suchenden Behörde, der Europäischen Kommission und den betroffenen zuständigen 
Behörden der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ihre Entscheidung 
mit. 
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§ 19c 

Weitere Maßnahmen der zuständigen Behörde 

(1) Erfüllt ein Triebfahrzeugführer die Voraussetzungen für die Ausstellung einer 
Zusatzbescheinigung nicht mehr, fordert die zuständige Behörde den Unternehmer 
auf, das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 5 Absatz 3 zu überprüfen oder eine 
Maßnahme nach § 12 Absatz 2 zu ergreifen. Der Unternehmer informiert die zustän-
dige Behörde innerhalb von vier Wochen über die ergriffene Maßnahme. Bis zur Vor-
lage dieser Information kann die zuständige Behörde dem Triebfahrzeugführer das 
Führen eines Triebfahrzeuges untersagen. Bei international eingesetzten Triebfahr-
zeugführern unterrichtet die zuständige Behörde die Europäische Kommission und 
die betroffenen zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union von der Untersagung. 

(2) Gefährdet ein Triebfahrzeugführer die Sicherheit des Eisenbahnverkehrs er-
heblich, ergreift die zuständige Behörde unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen 
entsprechend § 5a Absatz 2 Satz 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes; die zustän-
dige Behörde kann dem Triebfahrzeugführer insbesondere das Führen eines Trieb-
fahrzeuges untersagen. Bei international eingesetzten Triebfahrzeugführern unter-
richtet die zuständige Behörde die Europäische Kommission und die betroffenen zu-
ständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union von der ge-
troffenen Maßnahme. 

(3) Ist die zuständige Behörde der Auffassung, dass die Voraussetzungen für 
eine von einer zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaates nach Artikel 29 
Absatz 4 der Richtlinie 2007/59/EG getroffene Entscheidung nicht vorliegen, so unter-
richtet sie die Europäische Kommission hierüber. Die zuständige Behörde kann die 
Untersagung des Führens eines Triebfahrzeuges nach § 19b Absatz 3 oder § 19c 
Absatz 1 Satz 3 oder Absatz 2 Satz 1 bis zum Abschluss des Verfahrens nach Arti-
kel 29 Absatz 5 der Richtlinie 2007/59/EG auf dem Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland aufrechterhalten.“ 

17. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „§ 14 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Ab-
satz 6 Satz 2“ durch die Wörter „§ 14 Absatz 1, auch in Verbindung mit § 14d 
Satz 2“ ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 2 wird die Angabe „Absatz 2“ durch die Angabe „Absatz 3 Satz 1“ 
ersetzt. 

bb) In Nummer 6 werden die Wörter „Absatz 2 Satz 1“ durch die Wörter „Absatz 
4 Satz 1“ ersetzt und nach dem Wort „Überprüfung“ die Wörter „oder Unter-
suchung“ eingefügt. 

cc) Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 7 eingefügt: 

7. „ entgegen § 11 Absatz 6 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig macht,“. 

dd) Die bisherige Nummer 7 wird Nummer 8 und die Angabe „Satz 1“ wird ge-
strichen. 
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ee) Die bisherige Nummer 8 wird Nummer 9 und die Angabe „Absatz 3“ wird 
durch die Angabe „Absatz 4“ ersetzt. 

ff) Die bisherige Nummer 9 wird Nummer 10 und die Angabe „Absatz 4“ wird 
durch die Angabe „Absatz 5“ ersetzt. 

gg) Die bisherige Nummer 10 wird Nummer 11. 

hh) Die bisherige Nummer 11 wird Nummer 12 und die Angabe „Satz 1“ wird ge-
strichen. 

ii) Die bisherige Nummer 12 wird Nummer 13 und die Wörter „Satz 1 eine 
Tauglichkeitsuntersuchung“ werden durch die Wörter „eine dort genannte 
Untersuchung“ ersetzt. 

jj) Die bisherige Nummer 13 wird Nummer 14 und die Wörter „Absatz 2 Satz 2 
eine dort genannte Information nicht oder nicht rechtzeitig gibt,“ werden 
durch die Wörter „Absatz 6 eine dort genannte Information nicht oder nicht 
rechtzeitig gibt oder“ ersetzt. 

kk) Die bisherige Nummer 14 wird Nummer 15 und wie folgt gefasst: 

15. „ einer vollziehbaren Anordnung nach § 19b Absatz 3 oder § 19c Absatz 
1 Satz 3 oder Absatz 2 Satz 1 zweiter Halbsatz zuwiderhandelt.“ 

ll) Die bisherige Nummer 15 wird aufgehoben. 

18. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird aufgehoben. 

b) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die Absätze 1 und 2. 

c) Die folgenden Absätze 3 und 4 werden angefügt: 

(3) „ Für Ärzte, Psychologen und zuständige Stellen für die Durchführung von 
Untersuchungen nach Anlage 4 Unterabschnitt 2.1, 2.2, 3.1 und 3.2, die vor dem 
… [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 4 dieser Verordnung] aner-
kannt worden sind, gilt die jeweilige Anerkennung längstens bis einschließlich 
zum … [einsetzen: Angabe des Tages und Monats des Inkrafttretens nach Artikel 
4 dieser Verordnung sowie die Jahreszahl des fünften auf das Inkrafttreten fol-
genden Jahres]. 

(4) Ärzte, Psychologen und zuständige Stellen für die Durchführung von Un-
tersuchungen nach Anlage 4 Unterabschnitt 2.1, 2.2, 3.1 und 3.2, die vor dem … 
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 4 dieser Verordnung] anerkannt 
worden sind, haben die Verlängerung ihrer Anerkennung bis zum Ablauf des … 
[einsetzen: Angabe des Tages und Monats des Inkrafttretens nach Artikel 4 die-
ser Verordnung sowie die Jahreszahl des vierten auf das Inkrafttreten folgenden 
Jahres] zu beantragen. Die Anerkennung gilt im Fall rechtzeitiger Antragstellung 
bis zum Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung über den Antrag als vor-
läufig verlängert.“ 

19. Die Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

a) Abschnitt A Satz 3 wird aufgehoben. 
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b) Abschnitt B wird wie folgt geändert: 

aa) Im Satz vor Nummer 1 wird das Wort „Gemeinschaftsmodell“ durch die Wör-
ter „Europäischen Modell“ ersetzt. 

bb) Nummer 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Nummer des Triebfahrzeugführerscheins nach Doppelbuchstabe gg 
wird gebildet als Europäische Identifikationsnummer nach Artikel 3 Absatz 10 
der Durchführungsverordnung (EU) 2018/763 der Kommission vom 9. April 
2018 über die praktischen Festlegungen für die Erteilung von einheitlichen 
Sicherheitsbescheinigungen an Eisenbahnunternehmen gemäß der Richtli-
nie (EU) 2016/798 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 653/2007 der Kommission (ABl. L 129 
vom 25.5.2018, S. 49), die durch die Durchführungsverordnung (EU) 
2020/777 (ABl. L 188 vom 15.6.2020, S. 1) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung.“ 

c) In der Überschrift und in Abschnitt D wird jeweils das Wort „Gemeinschaftsmo-
dell“ durch die Wörter „Europäisches Modell“ ersetzt. 

20. Die Anlage 2 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Anlage 2 

(zu § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und § 5 Absatz 3) 

Europäisches Modell für die Zusatzbescheinigung“. 

b) Abschnitt A wird wie folgt gefasst: 

aa) Nummer 1 Buchstabe d wird wie folgt gefasst: 

d) „ Datum der Ausstellung und des Ablaufs der Gültigkeit der Zusatzbe-
scheinigung: ist die Zusatzbescheinigung unbefristet gültig, sind in die 
Felder, die für das Datum des Ablaufs der Gültigkeitsdauer vorgesehen 
sind, Striche einzutragen; hat der Unternehmer die Gültigkeitsdauer be-
fristet, ist das Datum des Ablaufs der Gültigkeitsdauer einzutragen so-
wie“. 

bb) In Nummer 2 Buchstabe e wird die Angabe „Nummer 6“ durch die Angabe 
„Abschnitt 6“ ersetzt. 

c) In Abschnitt B Satz 1 wird das Wort „Gemeinschaftsmodell“ durch die Wörter „Eu-
ropäische Modell“ ersetzt. 

d) In Abschnitt D wird das Wort „Gemeinschaftsmodell“ durch die Wörter „Europäi-
sches Modell“ ersetzt. 

21. Die Anlage 3 wird wie folgt gefasst: 

„Anlage 3 

(zu § 5 Absatz 1 und § 8 Absatz 2) 
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Muster eines vorläufigen Führerscheins 

Vorläufiger Führerschein 

Vorname Nachname… 

geboren am  … 

hat die Prüfung für den 

Triebfahrzeugführerschein 

am … bestanden. 

Dieser vorläufige Führerschein darf auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
bis zur Aushändigung eines Triebfahrzeugführerscheins nach Anlage 1 der Triebfahr-
zeugführerscheinverordnung, längstens jedoch für die Dauer von sechs Wochen ab 
Ausstellungsdatum, wie ein Triebfahrzeugführerschein verwendet werden. Dieser vor-
läufige Führerschein stellt während des genannten Zeitraums in Verbindung mit einer 
Zusatzbescheinigung nach Anlage 2 der Triebfahrzeugführerscheinverordnung und 
einem auf den Inhaber dieses vorläufigen Führerscheins ausgestellten gültigen Per-
sonalausweis oder Reisepass die Berechtigung dar, Triebfahrzeuge auf Schienenwe-
gen der Eisenbahninfrastrukturunternehmen in Deutschland zu führen. 

Triebfahrzeugführerscheinnummer: DE 71 2000 0001 

Eisenbahn-Bundesamt 
Zentrale/Referat 34 
Triebfahrzeugführerscheinstelle 
Heinemannstraße 6 
53175 Bonn 

Bonn, den … 

 Eisenbahn-Bundesamt _______________________ 

(Unterschrift des Inhabers) 

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.“ 

22. Die Anlage 4 wird wie folgt geändert: 
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a) In der Überschrift werden die Wörter „§ 12 Absatz 4 sowie § 16“ durch die Wörter 
„§ 11 Absatz 3 Satz 3 und 4, § 12 Absatz 5, §§ 16 bis 16b“ ersetzt. 

b) Unterabschnitt 1.3 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aaa) Buchstabe d wird aufgehoben. 

bbb) Der bisherige Buchstabe e wird Buchstabe d. 

bb) Folgender Satz 3 wird angefügt: 

„Es darf keine chronische Sprachstörung vorliegen auf Grund der Notwen-
digkeit, Mitteilungen laut und deutlich auszutauschen.“ 

c) Unterabschnitt 2.1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Buchstabe a werden nach dem Wort „Untersuchung“ ein Komma und die 
Wörter „die auch die Prüfung der Anforderungen des Unterabschnittes 1.1 
umfasst“ eingefügt. 

bb) Buchstabe b wird wie folgt gefasst: 

b) „ Untersuchung der sensorischen Funktionen (Sehvermögen und Hör-
vermögen) und des Sprachvermögens, die die Prüfung der Anforderun-
gen der Unterabschnitte 1.2 und 1.3 umfasst;“. 

d) Abschnitt 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„3. Mindestinhalt der regelmäßigen und anlassbezogenen ärztlichen Unter-
suchungen sowie der anlassbezogenen psychologischen Untersuchungen“. 

bb) Nach der Überschrift wird folgende Zwischenüberschrift eingefügt: 

„3.1 Regelmäßige und anlassbezogene ärztliche Untersuchungen“. 

cc) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) In dem Satzteil vor Buchstabe a werden nach dem Wort „regelmäßi-
gen“ die Wörter „und die anlassbezogenen“ eingefügt. 

bbb) In Buchstabe a werden nach dem Wort „Untersuchung“ ein Komma 
und die Wörter „die auch die Prüfung der Anforderungen des Unter-
abschnittes 1.1 umfasst“ eingefügt. 

ccc) Buchstabe b wird wie folgt gefasst: 

b) „ Untersuchung der sensorischen Funktionen (Sehvermögen und 
Hörvermögen) und des Sprachvermögens, die die Prüfung der 
Anforderungen der Unterabschnitte 1.2 und 1.3 umfasst;“. 

ddd) Buchstabe d wird wie folgt gefasst: 
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d) „ eine Untersuchung auf Drogen, psychotrope Arzneimittel und 
Alkoholmissbrauch, sofern jeweils klinisch angezeigt.“ 

dd) Folgender Unterabschnitt 3.2 wird angefügt: 

„3.2 Anlassbezogene psychologische Untersuchungen 

Erfüllt ein Triebfahrzeugführer die Anforderungen der Einstellungsuntersu-
chung, so umfassen die anlassbezogenen Untersuchungen folgende Berei-
che: 

a) kognitive Fähigkeiten: Aufmerksamkeit und Konzentration, Gedächtnis, 
Wahrnehmungsfähigkeit, Urteilsvermögen; 

b) Kommunikation; 

c) psychomotorische Fähigkeiten: Reaktionsgeschwindigkeit, Koordination 
der Hände; 

d) tätigkeitsrelevante Persönlichkeits- und Einstellungsfaktoren.“ 

23. Die Anlage 5 wird wie folgt gefasst: 

„Anlage 5 

(zu § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, § 6 Absatz 1, § 7a Absatz 3 und § 11 Absatz 3 
Satz 1) 

Allgemeine Fachkenntnisse für den Erwerb des Triebfahrzeugführer-
scheins 

1. Ziele der allgemeinen Ausbildung 

Erwerb von allgemeinen Kenntnissen über 

a) die Tätigkeit sowie die Rolle und die Verantwortlichkeit des Triebfahrzeug-
führers im Eisenbahnbetrieb, einschließlich der beruflichen und persönlichen 
Anforderungen, die sich aus den Aufgaben des Triebfahrzeugführers erge-
ben; 

b) die verschiedenen Rollen der Mitarbeiter im Eisenbahnbetrieb und die Si-
cherheitsgrundsätze der Betriebsvorschriften; 

c) die Elemente der Bahnanlagen und die Grundlagen der Eisenbahninfrastruk-
tur; 

d) die Grundlagen der betrieblichen Kommunikation; 

e) die technischen Anforderungen an Eisenbahnfahrzeuge und die Zusammen-
setzung der Züge; 

f) die mit dem Eisenbahnbetrieb verbundenen Gefahren; 

g) die physikalischen Grundlagen des Rad-Schiene-Systems. 

2. Ausbildungsinhalte 
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 Kompetenzen, die der Auszubildende erreichen soll:  
 
„Kennen“ verlangt das Aneignen von Kenntnissen.  
 
„Verstehen“ verlangt das Erkennen und das Merken von Zusammenhängen, das 
Erfüllen von Aufgaben und das Lösen von Problemen in einem festgelegten 
Rahmen. 

a) Rolle des Triebfahrzeugführers 

aa) Verstehen der beruflichen und persönlichen Anforderungen an einen 
Triebfahrzeugführer; 

bb) Verstehen der Auswirkungen von Medikamenten, Drogen, Alkohol und 
anderen psychotropen Substanzen auf das Verhalten des Triebfahr-
zeugführers; 

cc) Verstehen der Referenz- und Betriebsunterlagen wie das Triebfahrzeug-
führerheft, das Streckenbuch und das Handbuch für Triebfahrzeugfüh-
rer; 

dd) Verstehen der Aspekte des Arbeitsschutzes, wie beispielsweise die Ver-
haltensregeln im Gleisbereich. 

b) Grundlagen der Eisenbahntechnik 

aa) Kennen der Vorschriften und Regeln für den sicheren Eisenbahnbetrieb 
sowie der Grundsätze des Brandschutzes, des Umweltschutzes und der 
Gefahrgutbeförderung; 

bb) Kennen der Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter im Bahn-
betrieb. 

c) Bahnanlagen 

aa) Kennen der Elemente der Bahnanlagen wie Oberbau, Weichen, Signal-
anlagen, Oberleitung und Fernmeldeeinrichtungen; 

bb) Kennen der Bahnstromversorgung, der Stromerzeugung, der Stromver-
teilung und des Bahnstroms; 

cc) Kennen der Elemente der Bahnhöfe, der Bahnsteige, der Laderampen, 
der Gleise, der Abgrenzung zur freien Strecke, des Durchrutschwegs 
und des Flankenschutzes; 

dd) Kennen der Grundsätze der Betriebsverfahren; 

ee) Kennen der Grundsätze der Leit- und Sicherungstechnik; 

ff) Kennen der Grundsätze der ortsbezogenen Signalisierung und der Füh-
rerstandsignalisierung; 

gg) Kennen der Aufgabe und Einrichtungen der Zugbeeinflussung; 

hh) Kennen der Wirkungsweise von Heißläuferortungsanlagen und Fest-
bremsortungsanlagen; 
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ii) Kennen der technischen und nichttechnischen Sicherung der Bahnüber-
gänge. 

d) Grundlagen der Betriebskommunikation 

aa) Kennen der Bedeutung der betrieblichen Kommunikation sowie der 
Kommunikationsmittel und -verfahren; 

bb) Verstehen von Situationen und Anlässen, die eine betriebliche Kommu-
nikation – einschließlich eines Notrufes – erfordern. 

e) Eisenbahnfahrzeuge und Züge 

aa) Kennen der Antriebsarten der Eisenbahnfahrzeuge; 

bb) Kennen des Fahrzeugaufbaus; 

cc) Kennen der Fahrzeuganschriften; 

dd) Kennen der Dokumentation über die Zugbildung; 

ee) Verstehen des Bremssystems und der Bremsberechnung; 

ff) Kennen der maximal zulässigen Geschwindigkeit des Zuges; 

gg) Kennen der maximal zulässigen Höchstlast des Zuges; 

hh) Kennen der verschiedenen Betriebsweisen. 

f) Mit dem Eisenbahnbetrieb verbundene Gefahren 

aa) Kennen der Grundsätze der Betriebssicherheit; 

bb) Kennen der mit dem Eisenbahnbetrieb verbundenen Risiken und der er-
forderlichen Verhaltensweisen zur Minimierung der Risiken; 

cc) Kennen der bei einem Eisenbahnbetriebsunfall einzuleitenden Maß-
nahmen. 

g) Physikalische Grundlagen des Rad-Schiene-Systems 

aa) Verstehen der Spurführungstechnik – Kräfte am Rad; 

bb) Kennen der Bremskraft und der Haftkraft – Reibwerte von Bremsmateri-
alien; 

cc) Verstehen der Einflüsse der Witterung auf den Bremsweg und auf die 
Beschleunigung; 

dd) Kennen der Besonderheiten des Eisenbahnverkehrs im Vergleich zum 
Straßenverkehr; 

ee) Kennen der Grundsätze der Elektrizität.“ 

24. Die Anlage 6 wird wie folgt geändert: 
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a) In der Überschrift werden die Wörter „(zu § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, § 6 Ab-
satz 1 und § 7 Absatz 7)“ durch die Wörter „(zu § 5 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 
§ 6 Absatz 1, § 7 Absatz 7 und § 7a Absatz 3)“ ersetzt. 

b) Dem Abschnitt 1 wird folgender Abschnitt 1 vorangestellt: 

1. „ Regelwerke anwenden 

 Der Triebfahrzeugführer muss insbesondere die nachfolgenden Regelwerke 
anwenden können: 

a) Triebfahrzeugführerheft und Streckenbuch, 

b) Bremsvorschrift, 

c) Zugbeeinflussungsvorschrift, 

d) Fahrdienstvorschrift und betriebliches Regelwerk, 

e) Eisenbahnsignalordnung und Signalbuch.“ 

c) Der bisherige Abschnitt 1 wird Abschnitt 2. 

d) Der bisherige Abschnitt 2 wird Abschnitt 3 und wie folgt geändert: 

aa) Die Buchstaben b und c werden durch die folgenden Buchstaben b bis e er-
setzt: 

b) „ das Antriebssystem; 

c) die Energieversorgung mit Kraftstoffbehälter, die Kraftstoffversorgung, 
die Abgassysteme sowie die Stromabnehmer und die Hochspannungs-
systeme; 

d) die Kraftübertragung, Motoren und Getriebe; 

e) die Bremssysteme;“. 

bb) Die bisherigen Buchstaben d bis f werden die Buchstaben f bis h. 

e) Der bisherige Abschnitt 3 wird Abschnitt 4. 

f) Der bisherige Abschnitt 4 wird Abschnitt 5 und in Buchstabe d wird das Wort 
„einsetzen“ durch das Wort „bedienen“ ersetzt. 

g) Der bisherige Abschnitt 5 wird Abschnitt 6 und in Buchstabe a wird das Wort „Ei-
senbahnverkehrs“ durch das Wort „Eisenbahnbetriebs“ ersetzt. 

h) Der bisherige Abschnitt 6 wird Abschnitt 7. 

i) Der bisherige Abschnitt 7 wird Abschnitt 8 und in der Überschrift wird das Wort 
„Stillstand“ durch das Wort „Sichern“ ersetzt. 

25. Die Anlage 7 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „(zu § 5 Absatz 2 Satz 2, § 6 Absatz 1, § 7 
Absatz 7, § 14 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe c und § 15 Absatz 1 Satz 2 Num-
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mer 2 Buchstabe e)“ durch die Wörter „(zu § 5 Absatz 3 Satz 2, § 6 Absatz 1, § 7 
Absatz 7 und § 7a Absatz 3)“ ersetzt. 

b) In Abschnitt 2 wird das Wort „sowie“ durch die Wörter „einhalten und“ und werden 
die Wörter „einhalten können“ durch die Wörter „befolgen können“ ersetzt. 

c) Abschnitt 3 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Buchstabe a werden nach dem Wort „Betriebsführung“ das Komma und 
die Wörter „wie Zweck der Gleisarten, Fahrtrichtungen und Betriebsverfah-
ren“ gestrichen. 

bb) Buchstabe d wird durch die folgenden Buchstaben d und e ersetzt: 

d) „ im Unternehmen geltende Regelwerke; 

e) Bedeutung des Signalsystems;“. 

cc) Die bisherigen Buchstaben e bis g werden die Buchstaben f bis h. 

d) In Abschnitt 4 Buchstabe c wird das Wort „fahren“ durch das Wort „führen“ er-
setzt. 

e) In Abschnitt 5 Buchstabe c werden nach dem Wort „können“ die Wörter „und die 
Aufgaben eines Notfallmanagers kennen“ eingefügt. 

f) Abschnitt 6 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 5 wird wie folgt geändert: 

aaa) Im einleitenden Satzteil wird das Wort „freigestellt“ durch das Wort 
„ausgenommen“ ersetzt. 

bbb) In den Buchstaben a und c wird jeweils das Wort „Freistellung“ durch 
das Wort „Ausnahme“ ersetzt. 

bb) In Satz 7 wird das Wort „Freistellung“ durch das Wort „Ausnahme“ ersetzt. 

cc) Folgender Satz wird angefügt: 

„Abweichend von den Sätzen 1 bis 3 können Unternehmer in Zusammenar-
beit mit einem oder mehreren Eisenbahninfrastrukturunternehmern Pilotpro-
jekte nach Maßgabe des Anhangs VI Nummer 8 Absatz 4 bis 10 der Richtli-
nie 2007/59/EG durchführen, um andere Möglichkeiten zur Gewährleistung 
einer wirksamen Kommunikation zu erproben.“ 

26. Anlage 8 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden nach der Angabe „Absatz 3“ die Wörter „und § 7 Ab-
satz 1 Satz 3“ eingefügt. 

b) In Abschnitt 1 wird Satz 3 durch die folgenden Sätze ersetzt: 

„Der Einsatz von geeigneten Simulatoren ist vorgeschrieben, insbesondere um 
bei der Aus- und Fortbildung von Triebfahrzeugführern das Verhalten in außer-
gewöhnlichen Arbeitssituationen und selten anzuwendende Regeln zu üben, die 
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nicht in der Wirklichkeit trainiert werden können. Hierfür müssen die einzusetzen-
den Simulatoren insbesondere folgende Funktionen und Anforderungen erfüllen: 

a) Wiedergabe unterschiedlicher Signalsysteme, insbesondere des Haupt-
/Vorsignal- und Kombinations-Signalsystems und des Europäischen Zugbe-
einflussungssystems ETCS, 

b) Abbildung unterschiedlicher Brems- und Beschleunigungscharakteristiken, 
insbesondere unter der Berücksichtigung der Extremwerte bei leichten Per-
sonenzügen und Güterzügen bei günstigen und ungünstigen Bedingungen, 
wie beispielsweise Laub, Eis, nasse Schienen, 

c) Simulation außergewöhnlicher Situationen, wie beispielsweise Betriebsge-
fahren, Störungen, Defekte, 

d) Abbildung gängiger Wetter- und Sichtbedingungen, 

e) Vorhandensein eines realitätsnahen Führerstandes mit entsprechenden Be-
dieneinrichtungen.“ 

27. Anlage 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Abschnitt 1 Teil 3 Nummer 20 und 21 wird jeweils die Angabe „§ 19 Absatz 3“ 
durch die Angabe „§ 19a Absatz 1“ ersetzt. 

b) Abschnitt 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Im einleitenden Satzteil werden nach dem Wort „Gültigkeitsfeststellung“ die 
Wörter „sowie zur Feststellung des Vorliegens der Voraussetzungen des § 5 
Absatz 1“ eingefügt. 

bb) Die Buchstaben d und e werden wie folgt gefasst: 

d) „ der Eisenbahnagentur der Europäischen Union, um die Umsetzung der 
Richtlinie 2007/59/EG zu untersuchen; 

e) der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung oder jeder Untersu-
chungsstelle eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union im 
Sinne der Richtlinie (EU) 2016/798 zur Untersuchung von gefährlichen 
Ereignissen im Eisenbahnbetrieb und“. 

28. Die Anlage 10 wird wie folgt geändert: 

a) Abschnitt 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Teil 2 Nummer 9 und 9.1 wird jeweils das Wort „Unternehmens“ durch das 
Wort „Unternehmers“ ersetzt. 

bb) Teil 3 wird wie folgt geändert: 

aaa) In den Nummer 24 und 25 werden jeweils die Wörter „§ 12 Absatz 2 
Satz 2 in Verbindung mit § 5 Absatz 2 TfV“ durch die Wörter „§ 12 
Absatz 2 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 TfV“ ersetzt. 

bbb) In den Nummern 24.2 und 25.2 wird jeweils die Angabe „§ 5 Absatz 
2“ durch die Angabe „§ 5 Absatz 3“ ersetzt. 
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cc) In Teil 4 Nummer 29.1 werden die Wörter „Anlage 7 Nummer 6“ durch die 
Wörter „Anlage 7 Abschnitt 6“ ersetzt. 

b) Abschnitt 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Im einleitenden Satzteil werden nach den Wörtern „Gültigkeitsfeststellung 
von Zusatzbescheinigungen“ die Wörter „sowie zur Feststellung des Vorlie-
gens der Voraussetzungen des § 5 Absatz 3“ eingefügt. 

bb) Buchstabe c wird wie folgt gefasst: 

c) „ der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung oder jeder Untersu-
chungsstelle eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union im 
Sinne der Richtlinie (EU) 2016/798 zur Untersuchung von gefährlichen 
Ereignissen im Eisenbahnbetrieb und“. 

29. Anlage 11 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Anlage 11 

(zu § 11 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 4 Satz 2) 

Häufigkeit der regelmäßigen Untersuchungen und Überprüfungen“. 

b) In Abschnitt 1 wird in der Überschrift nach dem Wort „regelmäßigen“ das Wort 
„ärztlichen“ eingefügt. 

c) Nach Abschnitt 1 wird folgender Abschnitt 2 eingefügt: 

2. „ Häufigkeit der regelmäßigen Überprüfungen der allgemeinen Fachkenntnis-
se 

Bei regelmäßigen Überprüfungen der allgemeinen Fachkenntnisse ist fol-
gende Mindesthäufigkeit einzuhalten: alle drei Jahre.“ 

d) Der bisherige Abschnitt 2 wird Abschnitt 3 und wie folgt geändert: 

aa) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

3. „ Häufigkeit der regelmäßigen Überprüfungen zur Aufrechterhaltung der 
Gültigkeit der Zusatzbescheinigung“. 

bb) In Buchstabe b wird das Wort „Infrastrukturkenntnisse“ durch die Wörter „inf-
rastrukturbezogene Fachkenntnisse“ ersetzt. 

cc) In Buchstabe c wird das Wort „Fahrzeugkenntnisse“ durch die Wörter „fahr-
zeugbezogene Fachkenntnisse“ ersetzt. 

30. Die Anlage 12 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „Gemeinschaftsmodell“ durch die Wörter „Euro-
päisches Modell“ ersetzt. 

b) Abschnitt 2 wird wie folgt geändert: 
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aa) In der Überschrift wird das Wort „Gemeinschaftsmodells“ durch die Wörter 
„Europäischen Modells“ ersetzt. 

bb) Im ersten Halbsatz wird das Wort „Gemeinschaftsmodell“ durch die Wörter 
„Europäische Modell“ ersetzt. 

c) In Abschnitt 4 wird das Wort „Gemeinschaftsmodell“ durch die Wörter „Europäi-
sches Modell“ ersetzt. 

Artikel 2 

Änderung der Triebfahrzeugführerschein-Prüfungsverordnung 

Die Triebfahrzeugführerschein-Prüfungsverordnung vom 22. November 2013 (BGBl. I 
S. 4008), die durch Artikel 3 der Verordnung vom 10. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2242) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Absatz 1 werden nach der Angabe „(BGBl. I S. 705, 1010)“ ein Komma und die 
Wörter „die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom … [einsetzen: Ausfertigungs-
datum und Fundstelle dieser Verordnung] geändert worden ist“ eingefügt. 

2. In § 3 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „als Prüfungsorganisationen anerkannt“ 
durch die Wörter „als Prüfer oder als Prüfstelle anerkannt“ ersetzt. 

3. § 7 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

(1) „ Die Prüfer müssen die Anforderungen nach § 15 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 
bis 5 und 7 bis 11 der Triebfahrzeugführerscheinverordnung erfüllen.“ 

4. § 8 Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

„Wird die Prüfung in der Sprache eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union durchgeführt, muss die Prüfungsorganisation sicherstellen, dass 

1. die Prüfer über ausreichende Sprachkenntnisse entsprechend dem Niveau B 2 
des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen*) verfügen und  

2. der Prüfling über ausreichende Sprachkenntnisse entsprechend dem Niveau B 1 
des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen verfügt.“ 

5. In § 9 Absatz 3 Satz 2 und in § 10 Absatz 6 Satz 2 werden jeweils nach dem Wort 
„Niederschrift“ die Wörter „innerhalb von vier Wochen nach Abschluss des Prüfungs-
teils“ eingefügt. 

6. § 18 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Darin sind die bestandenen und die nicht bestandenen Teile der Prüfung anzuge-
ben.“ 

7. In der Anlage 1 wird vor dem Abschnitt „Schriftlicher Teil der Prüfung“ das Wort „Prü-
fungsorganisation“ durch das Wort „Prüfstelle“ ersetzt. 

                                                
*) Amtlicher Hinweis: Dieser Referenzrahmen ist erschienen unter dem Titel „Gemeinsamer europäi-

scher Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen, Begleitband", ISBN: 978-3-12-
676999-0, © Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart, 2020. 
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8. In der Anlage 3 werden in der letzten Zeile des Musters die Wörter „Die Prüfungsor-
ganisation“ durch die Wörter „Namen der Prüfer und, im Falle einer Prüfstelle, zusätz-
lich der Name der Stelle“ ersetzt. 

Artikel 3 

Änderung der Besonderen Gebührenverordnung Eisenbahn-
Bundesamt 

Die Anlage Teil I Abschnitt 10 der Besonderen Gebührenverordnung Eisenbahn-
Bundesamt vom 21. Juli 2021 (BGBl. I S. 3182), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 
24. Juni 2022 (BGBl. I S. 1036) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Nummer 10.3 werden in der Spalte 3 (Rechtsgrundlage) die Wörter „§ 19 Absatz 3 
Satz 1 TfV“ durch die Angabe „§ 19a Absatz 1 TfV“ ersetzt. 

2. Die Nummern 10.5 bis 10.7 werden durch die folgenden Nummern 10.5 bis 10.14 
ersetzt: 

„Nr. Gegenstand Rechtsgrundlage Gebühr 

10.5 Anerkennung und Überwachung einer Person als 
Ausbilder 

§ 14 Absatz 2 und 
§ 18 Absatz 3 oder 
§ 14d und § 18 Ab-
satz 3 TfV  

1 320 Euro 

10.6 Anerkennung und Überwachung einer Stelle als 
Ausbildungsstelle 

§ 14 Absatz 3 und 
§ 18 Absatz 3 oder 
§ 14d und § 18 Ab-
satz 3 TfV 

2 340 Euro 

10.7 Vereinfachtes Anerkennungsverfahren und 
Überwachung einer Person als Ausbilder 

§ 14 Absatz 2 i. V. m 
§ 14c Absatz 2 und 
§ 18 Absatz 3 oder 
§ 14d und § 18 Ab-
satz 3 TfV 

852 Euro 

10.8 Vereinfachtes Anerkennungsverfahren und 
Überwachung einer Stelle als Ausbildungsstelle 

§ 14 Absatz 3 i. V. m 
§ 14c Absatz 2 und 
§ 18 Absatz 3 oder 
§ 14d und § 18 Ab-
satz 3 TfV 

1 320 Euro 

10.9 Anerkennung und Überwachung einer Person als 
Prüfer 

§ 15 Absatz 2 und 
§ 18 Absatz 3 TfV 

1 320 Euro 

10.10 Anerkennung und Überwachung einer Stelle als 
Prüfstelle 

§ 15 Absatz 3 und 
§ 18 Absatz 3 TfV 

2 340 Euro 

10.11 Vereinfachtes Anerkennungsverfahren und 
Überwachung einer Person als Prüfer 

§ 15 Absatz 2 i. V. 
m. § 15c Absatz 2 
und § 18 Absatz 3 
TfV 

852 Euro 

10.12 Vereinfachtes Anerkennungsverfahren und 
Überwachung einer Stelle als Prüfstelle 

§ 15 Absatz 3 i. V. 
m. § 15c Absatz 2 
und § 18 Absatz 3 
TfV 

1 320 Euro 

10.13 Anerkennung und Überwachung einer Person als 
Arzt oder Psychologe für die Durchführung von 
Untersuchungen nach Anlage 4 TfV 

§ 16 Absatz 2 und 
§ 18 Absatz 3 oder 
§ 16 Absatz 3 und 
§ 18 Absatz 3 oder 
§ 16b Absatz 2 und 

996 Euro 
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§ 18 Absatz 3 TfV 

10.14 Anerkennung und Überwachung einer Stelle als 
zuständige Stelle für die Durchführung von Un-
tersuchungen nach Anlage 4 TfV 

§ 16 Absatz 4 und 
§ 18 Absatz 3 oder 
§ 16b Absatz 2 und 
§ 18 Absatz 3 TfV 

1 596 Euro“. 

3. Die bisherige Nummer 10.8 wird Nummer 10.15 und in der Spalte 3 (Rechtsgrundla-
ge) wird die Angabe „Absatz 3“ durch die Angabe „Absatz 2“ ersetzt. 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am … [einsetzen: Datum des ersten Tages des vierten auf die 
Verkündung folgenden Kalendermonats] in Kraft. 

Der Bundesrat hat zugestimmt. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Die Vorschriften über den Triebfahrzeugführerschein sind an die Verordnung (EU) 
2019/554 zur Änderung des Anhangs VI der Richtlinie 2007/59/EG und an den Beschluss 
2011/765/EU zu den Kriterien der Anerkennung von Ausbildungseinrichtungen, die an der 
Ausbildung von Triebfahrzeugführern beteiligt sind, den Kriterien der Anerkennung von 
Triebfahrzeug-Prüfern und den Kriterien für die Organisation von Prüfungen gemäß der 
Richtlinie 2007/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates anzupassen. Ferner 
werden Regelungen aus der Empfehlung 2011/766/EU über das Verfahren zur Anerken-
nung von Ausbildungseinrichtungen für Triebfahrzeugführer und von Triebfahrzeugführer-
Prüfern gemäß der Richtlinie 2007/59/EG berücksichtigt. Darüber hinaus sind Verweise 
auf weitere neue und geänderte EU-Vorschriften sowie nationale Vorschriften zu aktuali-
sieren, die Auswirkungen auf den Triebfahrzeugführerschein haben. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Im neuen § 5 Absatz 2 der Triebfahrzeugführerscheinverordnung werden die Regelungen 
über die Zuverlässigkeit eines Triebfahrzeugführers weiter konkretisiert. Nach § 6 Absatz 
4 können Eisenbahnen mit einer Sicherheitsbescheinigung oder einer Sicherheitsgeneh-
migung nur noch eigenes Personal ausbilden. Wenn sie externes Personal ausbilden 
möchten, benötigen sie eine Anerkennung nach § 14. Für die Ausbildung und die prakti-
sche Prüfung eines Triebfahrzeugführers ist in § 6 Absatz 3 und § 7 Absatz 1 der Einsatz 
von Simulatoren nun zwingend vorgeschrieben. Zur besseren Berücksichtigung des Be-
schlusses 2011/765/EU und der Empfehlung 2011/766/EU wurde der Abschnitt über die 
Ausbildungs- und Prüfungsorganisation in der Triebfahrzeugführerscheinverordnung 
überarbeitet. Neu ist vor allem, dass die Anerkennung von Ärzten, Psychologen und Stel-
len, die Tauglichkeitsuntersuchungen bei Triebfahrzeugführern durchführen, auf fünf Jah-
re begrenzt ist und dann eine Verlängerung der Anerkennung um jeweils fünf Jahre erfor-
derlich wird. Der Inhalt der Anlage 5 über allgemeine Fachkenntnisse für den Erwerb des 
Triebfahrzeugführerscheins wurde angelehnt an den Anhang IV der Richtlinie 2007/59/EG 
überarbeitet. In der Anlage 7 wird eine Erprobungsklausel aufgenommen, die auf die Re-
gelung der Verordnung (EU) 2019/554 zur Durchführung von Pilotprojekten verweist, um 
abweichende Regelungen zu den Sprachvorgaben der Triebfahrzeugführerscheinverord-
nung im Rahmen von Pilotprojekten zu erproben. In der Anlage 8 werden die Anforderun-
gen an einen Simulator aufgeführt. Darüber hinaus wurden des Weiteren redaktionelle 
Änderungen vorgenommen, um die Verweise auf neue EU-Vorschriften und auf neue na-
tionale Vorschriften zu aktualisieren. 

Die Änderungen in der Triebfahrzeugführerschein-Prüfungsverordnung sind in erster Linie 
redaktioneller Natur. 

Die Änderung der Besonderen Gebührenverordnung Eisenbahn-Bundesamt schafft ge-
sonderte Gebührentatbestände für die Anerkennung jeweils von Personen und Stellen in 
Bezug auf die Ausbildung, Prüfung und Durchführung von Tauglichkeitsuntersuchungen. 
Neu ist, dass für die Überwachung der anerkannten Personen und Stellen Gebühren er-
hoben werden. 
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III. Alternativen 

Das Beibehalten des gesetzlichen Status quo und das Abwarten bis zu einer Neufassung 
der Richtlinie 2007/59/EG wurden erwogen, aber im Ergebnis abgelehnt, weil das Abwar-
ten bis zu einer neuen europäischen Regelung sich noch hinziehen wird. Des Weiteren 
haben sich notwendige Anpassungen aufgrund von weiteren europäischen Vorschriften 
ergeben, wie aufgrund der technischen Säule des vierten Eisenbahnpakets der Europäi-
schen Union. 

Mit dieser Änderungsverordnung wird grundsätzlich an den bisherigen Regelungen fest-
gehalten. Systemänderungen bleiben mit dieser Änderungsverordnung außen vor, weil 
auf EU-Ebene die Richtlinie 2007/59/EG überarbeitet wird. Mögliche Widersprüche zum 
künftigen EU-Recht, die dann in Kürze zu bereinigen wären, sollten daher nicht geschaf-
fen werden. Dies würde den Eisenbahnsektor unnötig belasten. Für weitreichende Ände-
rungen ist daher die neue EU-Regelung abzuwarten. 

Die Pflicht, die praktische Ausbildung und die praktische Prüfung unter Einsatz eines Si-
mulators durchzuführen, soll eingeführt werden, um das Verhalten bei betrieblichen Be-
sonderheiten sowie die Handlungssicherheit der Auszubildenden und der Prüflinge in sel-
ten auftretenden Gefahrensituationen adäquat ausbilden und prüfen zu können. Eine 
praktische Prüfung ohne Einsatz eines Simulators kann nicht die Gewähr dafür bieten, 
dass die in den Anlagen 6 und 7 der Triebfahrzeugführerscheinverordnung aufgeführten 
Prüfungsgegenstände ausreichend geprüft werden. 

Die Befristung der Anerkennung von Ärzten und Psychologen für die Durchführung von 
Tauglichkeitsuntersuchungen soll eingeführt werden, um zu gewährleisten, dass sich die-
se regelmäßig mit dem sie betreffenden Recht und mit den für die Anerkennung nötigen 
Voraussetzungen auseinandersetzen. Das Erfordernis einer Verlängerung der Anerken-
nung und der damit verbundenen regelmäßigen Überprüfung des Fortbestehens der Vo-
raussetzungen für die Anerkennung verhindert somit, dass die Anerkennung trotz fehlen-
der geeigneter Weiterbildung erhalten bleibt, und dient damit der Eisenbahnsicherheit. Die 
Änderung der bisherigen Regelung dient zudem der Anpassung an die bereits herrschen-
de Praxis in Bezug auf die Ausbildungs- und Prüfungsorganisation sowie an die Praxis in 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Der Wegfall einer befristeten Anerken-
nung bei fehlender Beantragung einer Verlängerung sorgt zudem dafür, dass das Regis-
ter von nicht mehr im Eisenbahnsektor praktizierenden Ärzten und Psychologen bereinigt 
wird. Schließlich dient die zeitliche Befristung einer sachlich angezeigten Gleichbehand-
lung aller von der zuständigen Behörde anerkannten Personen und Stellen, denn im Ei-
senbahnbereich sind Anerkennungen grundsätzlich auf fünf Jahre begrenzt. 

IV. Regelungskompetenz 

Ermächtigungsgrundlagen sind für 

– Artikel 1: § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, 13 und 15 jeweils auch in Verbindung mit 
Absatz 5 Satz 1 sowie § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a und c jeweils in Ver-
bindung mit Absatz 3 Satz 3 und jeweils auch in Verbindung mit Absatz 5 Satz 1 des All-
gemeinen Eisenbahngesetzes jeweils in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zuständigkeits-
anpassungsgesetzes und dem Organisationserlass vom 8. Dezember 2021; 

– Artikel 2: § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 Buchstabe a in Verbindung mit Absatz 
3 Satz 3 und jeweils auch in Verbindung mit Absatz 5 Satz 1 des Allgemeinen Eisenbahn-
gesetzes jeweils in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes 
und dem Organisationserlass vom 8. Dezember 2021; 
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– Artikel 3: § 22 Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 des Bundesgebühren-
gesetzes. 

Die Verordnung unterliegt der Zustimmung des Bundesrates. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Das Vorhaben dient der Anpassung an EU-Recht und ist mit dem Recht der Europäischen 
Union vereinbar. Die Vorschriften werden an die Verordnung (EU) 2019/554 zur Änderung 
des Anhangs VI der Richtlinie 2007/59/EG und an die Vorschriften der technischen Säule 
des vierten Eisenbahnpakets der Europäischen Union angepasst. Außerdem werden die 
Vorschriften an den Beschluss 2011/765/EU zu den Kriterien der Anerkennung von Aus-
bildungseinrichtungen, die an der Ausbildung von Triebfahrzeugführern beteiligt sind, den 
Kriterien der Anerkennung von Triebfahrzeug-Prüfern und den Kriterien für die Organisa-
tion von Prüfungen gemäß der Richtlinie 2007/59/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates sowie an die Empfehlung 2011/766/EU über das Verfahren zur Anerkennung 
von Ausbildungseinrichtungen für Triebfahrzeugführer und von Triebfahrzeugführer-
Prüfern gemäß der Richtlinie 2007/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
angepasst. 

Völkerrechtliche Vereinbarungen stehen der Verordnung nicht entgegen. 

VI. Regelungsfolgen 

1. Nachhaltigkeitsaspekte 

Das Regelungsvorhaben trägt dazu bei, die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung 
(Sustainable Development Goals – SDGs) der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie zu 
erreichen. 

Das Vorhaben berührt positiv das SDG 4 „Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige 
Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern“. Ein-
heitliche und anspruchsvolle Anerkennungsvoraussetzungen für Ausbilder und Ausbil-
dungsstellen sowie für Prüfer und Prüfstellen leisten einen Beitrag für eine gerechte und 
hochwertige Bildung von Triebfahrzeugführern. 

Darüber hinaus ist das SDG 8 „Menschenwürdiges Arbeiten und Wirtschaftswachstum“ 
mittelbar positiv vom Regelungsvorhaben berührt: Die Triebfahrzeugführerscheinverord-
nung dient dazu, den Triebfahrzeugführern den Wechsel zwischen verschiedenen Mit-
gliedstaaten, aber auch zwischen unterschiedlichen Eisenbahnunternehmen zu erleich-
tern und ganz allgemein die Anerkennung der Triebfahrzeugführerscheine und der Zu-
satzbescheinigungen durch alle Beteiligten im Eisenbahnsektor zu vereinfachen. Mit die-
sem Entwurf sollen diese Vorschriften aktualisiert werden. Da ein starker, wettbewerbsfä-
higer Verkehrsträger Schiene die Mobilität der in Deutschland und Europa lebenden Bür-
gerinnen und Bürger stärkt und die Verlagerung von Verkehren auf die Schiene befördert, 
trägt er auch zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum und der Sicherung von Arbeits-
plätzen im Eisenbahnsektor bei. 

Das Regelungsvorhaben hat Auswirkungen auf das SDG 10 „Ungleichheit innerhalb von 
und zwischen Staaten verringern“. Die Ausweitung der Zugangsrechte zum Schienennetz 
auf europäischer Ebene bringt eine Zunahme des grenzüberschreitenden Einsatzes von 
Triebfahrzeugführern mit sich. Dadurch wächst der Bedarf an Triebfahrzeugführern, die 
für Dienste in mehr als einem Mitgliedstaat ausgebildet und zertifiziert sind. In Umsetzung 
der Richtlinie 2007/59/EG dient die Triebfahrzeugführerscheinverordnung der Beseitigung 
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der Unterschiede in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften über die Zertifizierung von 
Triebfahrzeugführern und somit der Erleichterung eines Wechsels zwischen verschiede-
nen Mitgliedstaaten, aber auch zwischen unterschiedlichen Eisenbahnunternehmen. 
Durch die Aktualisierung der Triebfahrzeugführerscheinverordnung an die geänderten 
europäischen Rechtsvorschriften leistet diese Änderungsverordnung einen Beitrag, die 
vorgenannten Ziele zu erreichen und stärkt somit den Schienenverkehr. Durch einen eu-
ropaweit starken Schienenverkehr und die damit einhergehende Mobilität für die Bevölke-
rung werden mittelbar auch europaweit gleiche Lebensverhältnisse gefördert. 

Des Weiteren hat das Vorhaben Auswirkungen auf den Indikatorenbereich „11.2. Mobilität 
sichern – Umwelt schonen“ der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Mit einer klareren 
Regelung zur Ausbildungs- und Prüfungsorganisation wird die Ausbildung und Prüfung 
von Triebfahrzeugführern gestärkt. Besser ausgebildete Triebfahrzeugführer kommen 
dem Verkehrsträger Schiene zu Gute und stärken diesen im intermodalen Wettbewerb. 
Dies führt zu einer Steigerung der Attraktivität dieses Verkehrsträgers. Die Verordnung 
trägt dazu bei, dass der Schienenverkehr wettbewerbs- und zukunftsfähig ist. Eine Verla-
gerung von Verkehren auf die Schiene wird erleichtert. Der Schienenverkehr sichert die 
Mobilität auf umweltschonende Weise. Das Vorhaben hat somit auch Auswirkungen auf 
den Bereich Treibhausgasemissionen (Indikator 13.1 a) der Deutschen Nachhaltigkeits-
strategie. 

2. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Im Kapitel 1217 des Einzelplans 12 des Bundeshaushaltsplans (Eisenbahn-Bundesamt) 
werden voraussichtlich Gebühreneinnahmen in Höhe von rund 109 250 Euro jährlich ab 
der zweiten Jahreshälfte 2023 und in Höhe von rund 181 500 Euro jährlich ab der zweiten 
Jahreshälfte 2028 vereinnahmt. 

Im Rahmen des Personalmehrbedarfs (ab der zweiten Jahreshälfte 2023 0,03 Stellen 
A 11 nach Anlage 1 des Bundesbesoldungsgesetzes und 0,15 Stellen A 6m, ab der zwei-
ten Jahreshälfte 2028 0,4 Stellen A 11 und weiterhin 0,15 Stellen A 6m) entstehen vo-
raussichtlich ab der zweiten Jahreshälfte 2023 jährlich Personal- und Sachmehrausgaben 
in Höhe von 17 999 Euro und ab der zweiten Jahreshälfte 2028 jährlich von 67 866 Euro 
beim Eisenbahn-Bundesamt. Nach dem Rundschreiben des Bundesministeriums der Fi-
nanzen vom 28. Mai 2021 (GZ II A 3 – H 1012-10/07/0001 :023; DOK 2021/0242683) 
belaufen sich die Personal- und Sachmehrausgaben für eine Stelle A 11 durchschnittlich 
auf 134 777 Euro pro Jahr und für eine Stelle A 6m durchschnittlich auf 93 035 Euro pro 
Jahr. Daraus ergibt sich folgende Berechnung für die Jahre ab der zweiten Jahreshälfte 
2023: (134 777 € x 0,03 P) + (93 035 € x 0,15 P) = 4 043,31 € + 13 955,25 € = 
17 998,56 €. Für die Jahre ab der zweiten Jahreshälfte 2028 ergibt sich folgende Berech-
nung: (134 777 € x 0,4 P) + (93 035 € x 0,15 P) = 53 910,80 € + 13 955,25 € = 
67 866,05 €. 

Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln wird finanziell und stellenmäßig im Einzel-
plan 12 ausgeglichen. 

3. Erfüllungsaufwand 

3.1 Berechnungsgrundlagen 

Die Lohnkostentabellen 2018 (Stand 15.11.2017) des Leitfadens zur Ermittlung und Dar-
stellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung vom De-
zember 2018 wurden zu Grunde gelegt. 

Aus der Lohnkostentabelle für die Wirtschaft nach Anhang VI des Leitfadens zur Ermitt-
lung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregie-
rung vom Dezember 2018 (Stand 15.11.2017) werden die Lohnkostensätze aus dem 
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Wirtschaftsabschnitt H, Verkehr und Lagerei, zugrunde gelegt (einfaches Qualifikati-
onsniveau 21,80 €/h, mittleres Qualifikationsniveau 27,50 €/h und hohes Qualifika-
tionsniveau 63,40 €/h; Durchschnitt 28,10 €/h). 

Die Lohnkostensätze aus der Lohnkostentabelle für die Verwaltung nach Anhang VII des 
Leitfadens zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben 
der Bundesregierung vom Dezember 2018 (Stand 15.11.2017) werden zugrunde gelegt 
(Kategorie Bund: einfacher Dienst 27,80 €/h, mittlerer Dienst 31,70 €/h, gehobener Dienst 
43,40 €/h, höherer Dienst 65,40 €/h; Durchschnitt 38,80 €/h). 

3.2 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Es entsteht kein Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger. 

Vorschrift Vorgabe für den Bürger 
Informationspflicht 

Fallzahl Zeitaufwand in Stunden 

   pro Fall jährlich 

§ 5 Absatz 3 
Satz 2 TfV 

Vorlage eines Zertifikats 
Deutsch auf dem Niveau B 
1 

   

Erläuterungen: 

Nach § 5 Absatz 3 Satz 2 TfV kann der Triebfahrzeugführer seine deutschen Sprach-
kenntnisse auch mit Vorlage eines Zertifikats Deutsch auf dem Niveau B 1 des Gemein-
samen europäischen Referenzrahmens für Sprachen einer Sprachschule nachweisen. 
Hierbei handelt es sich um eine Erleichterung, weil bislang lediglich Sprachnachweise von 
Sprachschulen akzeptiert werden, die vom Eisenbahn-Bundesamt anerkannt wurden. 

Die Erleichterung bzw. der Vorteil der neuen Regelung besteht darin, dass es eine größe-
re Auswahl an Sprachschulen gibt. Diese sind gegebenenfalls günstiger als die vom Ei-
senbahn-Bundesamt anerkannten Sprachschulen, weil ein Eisenbahnbezug nicht beste-
hen muss. Dies ändert aber nichts am Aufwand für das Zertifikat. Eventuell besitzt der 
Triebfahrzeugführer bereits ein Zertifikat B 1 und muss kein weiteres Zertifikat B 1 von 
einer vom Eisenbahn-Bundesamt anerkannten Schule erwerben. Aufgrund der schät-
zungsweisen geringen Zahl der Fälle ist die Reduzierung des Erfüllungsaufwands ver-
nachlässigbar. 

 

3.3 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entstehen durch diese Verordnung ein zusätzlicher Erfüllungsaufwand 
in Höhe von rund 6,914 Millionen Euro pro Jahr und ein einmaliger Erfüllungsaufwand in 
Höhe von rund 19,475 Millionen Euro ab der zweiten Jahreshälfte 2023. Der jährliche Er-
füllungsaufwand erhöht sich ab der zweiten Jahreshälfte 2028 auf rund 6,928 Millionen 
Euro pro Jahr. Ab der zweiten Jahreshälfte 2023 sind zwei Informationspflichten mit Büro-
kratiekosten in Höhe von rund 8 000 Euro jährlich und ab der zweiten Jahreshälfte 2028 
sind vier Informationspflichten mit Bürokratiekosten in Höhe von rund 22 000 Euro jährlich 
im Erfüllungsaufwand enthalten. 

Einsatz eines Simulators in der Ausbildung 

§ 6 Absatz 3 Satz 2 Fälle Personalauf- Sachaufwand 
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i.V. m. Anlage 8 TfV 

 

wand 

 jährlich ein-
malig 

jährlich einmalig 

1. Fallgruppe: 
6 000 

2. Fallgruppe: 
20 

  5 940 000 € 
 

235 440 € 

 
 

9 737 500 € 

Erläuterungen: 

§ 6 Absatz 3 Satz 2 und Anlage 8 Abschnitt 1 Satz 3 f. TfV schreiben den Einsatz eines 
Simulators in der Ausbildung vor, der bislang lediglich auf freiwilliger Basis zum Einsatz 
gekommen ist. 

Von den derzeit ca. 110 Ausbildern, die praktische Ausbildungen durchführen, verwenden 
derzeit schätzungsweise 55 Ausbilder bereits regelmäßig einen Simulator. 

Es wird vermutet, dass Simulatoren überwiegend gemietet werden. 

1. Fallgruppe: Mieten von Simulatoren 

Es wird davon ausgegangen, dass ca. 18 000 Ausbildungen pro Jahr durchgeführt wer-
den. Geschätzt wird, dass ca. 12 000 dieser Ausbildungen bereits heute unter Zuhilfe-
nahme eines Simulators erfolgen. Für jede Ausbildung wird ein zeitlicher Aufwand von 
sechs Stunden angesetzt, die Mietkosten betragen nach Auskunft des Sektors im Mittel 
der verfügbaren Simulatormodelle ca. 165 € pro Stunde. Es ergeben sich jährliche Kosten 
in Höhe von 5 940 000 Euro. 

2. Fallgruppe: Erwerb von Simulatoren 

Es wird davon ausgegangen, dass von den 55 Ausbildern, die bisher keine Simulatoraus-
bildungen durchführen, ca. 20 die Anschaffung eines Simulators erwägen könnten. Als 
Simulatoren kommen Fahrtrainer mit mobilem Führerpult, die zwischen 135 000 Euro und 
230 000 Euro (Durchschnitt 182 500 Euro) kosten, und Full Mission Simulatoren, die zwi-
schen 800 000 Euro und 2 000 000 Euro (Durchschnitt 1 400 000 Euro) kosten, in Frage. 
Es wird geschätzt, dass 15 Fahrtrainer und 5 Full Mission Simulatoren angeschafft wer-
den. Es ergeben sich daher einmalige Kosten in Höhe von 9 737 500 Euro. Zusätzlich 
fallen jährliche Wartungskosten an. Es wird geschätzt, dass an 270 Arbeitstagen zwei 
Stunden Wartung pro Tag mit Wartungskosten von 21,80 Euro pro Stunde anfallen. Dar-
aus ergeben sich rund 235 440 Euro jährlich an Wartungskosten. 

Ausbildung durch Eisenbahnen mit Sicherheitsbescheinigung oder Sicherheitsge-
nehmigung auf eigenes Personal begrenzt – mehr Anerkennungen nach § 14 TfV 

§ 6 Absatz 4 TfV 

§ 14 TfV 

(Informationspflicht) 

Fälle Perio-
dizität 

Personalaufwand Sachaufwand 

  jährlich einmalig jährlich einmalig 

20 0,2 899 €    
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Erläuterungen: 

Eisenbahnen, denen eine Sicherheitsbescheinigung oder eine Sicherheitsgenehmigung 
erteilt wurde, dürfen ohne Anerkennung nach § 14 TfV ausbilden. Bislang galt diese Rege-
lung ohne Beschränkung sowohl für eigenes als auch für externes Personal. Nun dürfen 
sie auf Grundlage des § 6 Absatz 4 TfV nur noch eigenes Personal ausbilden. Dies hat zur 
Folge, dass die Anzahl der Anerkennungen nach § 14 TfV steigen wird. 

Nach Schätzungen des Eisenbahn-Bundesamtes werden sich voraussichtlich rund 20 
Eisenbahnen zukünftig nach § 14 TfV anerkennen lassen, die bislang aufgrund der erteil-
ten Sicherheitsbescheinigung oder Sicherheitsgenehmigung auch externes Personal aus-
gebildet haben. Nun müssen diese Unternehmen einen Antrag auf Anerkennung der Aus-
bildungseinrichtung stellen und Nachweise nach § 14 TfV zusammentragen. Es handelt 
sich hierbei um einen formalen Akt. Gegenüber der Abbildung der Schulungsprogramme 
im Rahmen des Sicherheitsmanagementsystems verursacht die Antragstellung voraus-
sichtlich einen Mehraufwand von rund acht Stunden. Die Anerkennung wird für fünf Jahre 
erteilt, sodass eine Periodizität von 0,2 zu berücksichtigen ist. Der durchschnittliche Stan-
dardlohnkostensatz für die Wirtschaft beträgt 28,10 Euro pro Stunde. Daraus ergibt sich 
folgende Berechnung:  

8 h x 28,10 €/h x 20 Fälle x 0,2 = 899,20 €. 

Einsatz eines Simulators in der praktischen Prüfung 

§ 7 Absatz 1 Satz 3 
TfV 

 

Fälle Personalauf-
wand 

Sachaufwand 

 jährlich ein-
malig 

jährlich einmalig 

1. Fallgruppe: 
3 000 

2. Fallgruppe: 20 

  495 000 € 
 

235 440 € 

 
 

9 737 500 € 

Erläuterungen: 

§ 7 Absatz 1 Satz 3 TfV schreibt den Einsatz eines Simulators in der praktischen Prüfung 
vor, der bislang lediglich auf freiwilliger Basis zum Einsatz gekommen ist. 

Derzeit gibt es rund 340 Prüfer, die praktische Prüfungen durchführen. Zum Teil kommen 
bereits Simulatoren bei geschätzt 240 Prüfern zum Einsatz. 100 Prüfer müssten sich einen 
Simulator anschaffen oder mieten. Es wird vermutet, dass Simulatoren überwiegend ge-
mietet werden. Es wird davon ausgegangen, dass nicht jeder Prüfer einen eigenen Simu-
lator anschafft. 

1. Fallgruppe: Mieten von Simulatoren 

Es wird geschätzt, dass jährlich ca. 10 000 praktische Prüfungen an Simulatoren durchge-
führt werden müssen. Geschätzt wird, dass ca. 7 000 dieser Prüfungen bereits heute unter 
Zuhilfenahme eines Simulators erfolgen. Für jede praktische Prüfung wird eine Dauer von 
etwa einer Stunde angesetzt, die Mietkosten betragen nach Auskunft des Sektors im Mittel 
der verfügbaren Simulatormodelle ca. 165 € pro Stunde. Es ergeben sich jährliche Kosten 
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in Höhe von 165 €/h x 3 000 Prüfungen = 495 000 €. 

2. Fallgruppe: Erwerb von Simulatoren 

Es wird davon ausgegangen, dass von den 100 Prüfern, die bisher keine Simulatorprüfun-
gen durchführen, ca. 30 die Anschaffung eines Simulators erwägen könnten. Da einige 
Prüfer und Prüfstellen gleichzeitig auch als Ausbilder und Ausbildungsstellen fungieren, 
sind diese bereits auch durch die Vorgabe nach § 6 Absatz 3 Satz 2 TfV erfasst, sodass 
noch 20 Prüfer und Prüfstellen die Anschaffung eines Simulators erwägen. Als Simulato-
ren kommen Fahrtrainer mit mobilem Führerpult, die zwischen 135 000 Euro und 230 000 
Euro (Durchschnitt 182 500 Euro) kosten, und Full Mission Simulatoren, die zwischen 
800 000 Euro und 2 000 000 Euro (Durchschnitt 1 400 000 Euro) kosten, in Frage. Es wird 
geschätzt, dass 15 Fahrtrainer und 5 Full Mission Simulatoren angeschafft werden. Es 
ergeben sich daher einmalige Kosten in Höhe von 9 737 500 Euro. Zusätzlich fallen jährli-
che Wartungskosten an. Es wird geschätzt, dass an 270 Arbeitstagen zwei Stunden War-
tung pro Tag mit Wartungskosten von 21,80 Euro pro Stunde anfallen. Daraus ergeben 
sich rund 235 440 Euro jährlich an Wartungskosten. 

Verlängerung der Anerkennung als Arzt oder Psychologe für die Durchführung von 
Untersuchungen nach Anlage 4 TfV 

§ 16b Absatz 2 TfV 

(Informationspflicht) 

Fälle Perio-
dizität 

Personalaufwand Sachaufwand 

  jährlich einmalig jährlich einmalig 

132 0,2 5 935 €    

Erläuterungen: 

Nach § 16b Absatz 2 TfV müssen Ärzte und Psychologen, die Untersuchungen nach An-
lage 4 TfV durchführen, ihre Anerkennung alle fünf Jahre verlängern lassen. Bislang galt 
die Anerkennung unbefristet. 

Derzeit sind 132 Ärzte und Psychologen vom Eisenbahn-Bundesamt anerkannt. Diese 
132 Personen müssen einen Antrag auf Verlängerung der Anerkennung beim Eisenbahn-
Bundesamt stellen und Nachweise nach § 16b Absatz 2 TfV vorlegen. Dieser Aufwand 
nimmt voraussichtlich rund acht Stunden in Anspruch. Die Verlängerung wird für fünf Jah-
re erteilt, sodass eine Periodizität von 0,2 zu berücksichtigen ist. Der durchschnittliche 
Standardlohnkostensatz für die Wirtschaft beträgt 28,10 Euro pro Stunde. Daraus ergibt 
sich folgende Berechnung: 8 h x 28,10 €/h x 132 Fälle x 0,2 = 5 934,72 €. 

Dieser Erfüllungsaufwand wird erstmals fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
entstehen. 

Verlängerung der Anerkennung als zuständige Stelle für die Durchführung von Un-
tersuchungen nach Anlage 4 TfV 

§ 16b Absatz 2 TfV Fälle Perio-
dizität 

Personalaufwand Sachaufwand 
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3.4 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

(Informationspflicht)   jährlich einmalig jährlich einmalig 

144 0,2 8 093 €    

Erläuterungen: 

Nach § 16b Absatz 2 TfV müssen Stellen für die Durchführung von Untersuchungen nach 
Anlage 4 TfV ihre Anerkennung alle fünf Jahre verlängern lassen. Bislang galt die Aner-
kennung unbefristet. 

Derzeit sind 144 Stellen vom Eisenbahn-Bundesamt anerkannt. Diese 144 Stellen müssen 
einen Antrag auf Verlängerung der Anerkennung beim Eisenbahn-Bundesamt stellen und 
Nachweise nach § 16b Absatz 2 TfV vorlegen. Dieser Aufwand nimmt voraussichtlich rund 
zehn Stunden in Anspruch. Die Verlängerung wird für fünf Jahre erteilt, sodass eine Peri-
odizität von 0,2 zu berücksichtigen ist. Der durchschnittliche Standardlohnkostensatz für 
die Wirtschaft beträgt 28,10 Euro pro Stunde. Daraus ergibt sich folgende Berechnung:  

10 h x 28,10 €/h x 144 Fälle x 0,2 = 8 092,80 €. 

Dieser Erfüllungsaufwand wird erstmals fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
entstehen. 

Mitteilungen von Änderungen der im Antrag gemachten Angaben durch anerkannte 
Personen und Stellen 

§ 17 Absatz 7 TfV 

(Informationspflicht) 

Fälle Personalaufwand Sachaufwand 

 jährlich einmalig jährlich einmalig 

500 7 025 €    

Erläuterungen: 

Nach § 17 Absatz 7 TfV müssen die anerkannten Ausbilder, Prüfer, Ärzte, Psychologen 
und die anerkannten Stellen jede Änderung der im Antrag gemachten Angaben dem Ei-
senbahn-Bundesamt unverzüglich mitteilen. Nach dem bisherigen § 17 Absatz 2 TfV gibt 
es bereits eine Informationspflicht über den Wegfall von Anerkennungsvoraussetzungen. 

Nach Schätzungen des Eisenbahn-Bundesamtes werden jährlich rund 500 zusätzliche 
Meldungen der anerkannten Personen und Stellen an das Eisenbahn-Bundesamt erfol-
gen, die über die Informationspflicht zum Wegfall von Anerkennungsvoraussetzungen hin-
ausgehen. Hierbei kann es sich beispielsweise um die Mitteilung über Ausbilder, Prüfer, 
Ärzte und Psychologen, die für die anerkannten Stellen tätig sind, oder um Adressände-
rungen handeln. Für das Zusammenstellen der Informationen und die Übersendung ist 
durchschnittlich ein Aufwand von ca. 30 Minuten erforderlich. Der durchschnittliche Lohn-
kostensatz der Wirtschaft beträgt 28,10 Euro pro Stunde. Daraus ergibt sich folgender 
jährlicher Erfüllungsaufwand: 

0,5 h x 28,10 €/h x 500 Meldungen = 7 025 €. 
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3.4.1 Bundesebene 

Auf Bundesebene entsteht ein zusätzlicher jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 
10 000 Euro ab der zweiten Jahreshälfte 2023. Ab der zweiten Jahreshälfte 2028 beläuft 
sich der zusätzliche jährliche Erfüllungsaufwand auf rund 36 000 Euro. 

 

 

mehr Anerkennungen nach § 14 TfV durch Eisenbahnen mit Sicherheitsbescheini-
gung oder Sicherheitsgenehmigung 

§ 6 Absatz 4 TfV 

§ 14 TfV 

 

Fälle Perio-
dizität 

Personalaufwand Sachaufwand 

  jährlich einmalig jährlich einmalig 

20 0,2 3 385 €    

Erläuterungen: 

Eisenbahnen, denen eine Sicherheitsbescheinigung oder eine Sicherheitsgenehmigung 
erteilt wurde, dürfen ohne Anerkennung nach § 14 TfV ausbilden. Bislang galt diese Rege-
lung ohne Beschränkung sowohl für eigenes als auch für externes Personal. Nun dürfen 
sie auf Grundlage des § 6 Absatz 4 TfV nur noch eigenes Personal ausbilden. Dies hat zur 
Folge, dass das Eisenbahn-Bundesamt mehr Anerkennungen nach § 14 TfV durchführen 
wird. 

Nach Schätzungen des Eisenbahn-Bundesamtes werden sich rund 20 weitere Eisenbah-
nen aufgrund der geänderten Regelung des § 6 Absatz 4 TfV nach § 14 TfV anerkennen 
lassen. Ein Anerkennungsverfahren erfasst die Prüfung der Antragsunterlagen auf Voll-
ständigkeit und Plausibilität. Zum Abschluss des Verfahrens ist ein Bescheid zu erstellen. 
Außerdem muss das Register geführt werden. Darüber hinaus wird die Eisenbahn im An-
erkennungszeitraum vom Eisenbahn-Bundesamt überwacht. Für diese Tätigkeiten werden 
durchschnittlich rund 19,5 Stunden benötigt. Die Anerkennung muss alle fünf Jahre ver-
längert werden, sodass eine Periodizität von 0,2 zu berücksichtigen ist. Diese Aufgaben 
werden durch Mitarbeiter des gehobenen Dienstes wahrgenommen. Die Lohnkosten lie-
gen bei 43,40 Euro pro Stunde. Daraus erfolgt folgende Berechnung:  

19,5 h x 43,40 €/h x 20 Fälle x 0,2 = 3 385,20 €. 

Vereinfachtes Anerkennungsverfahren für die Ausbildungsorganisation in Bezug 
auf den Teilbereich infrastrukturbezogene Fachkenntnisse bei Anerkennung in ei-
nem anderen Mitgliedstaat 

§ 14c Absatz 2 TfV 

 

Fälle Perio-
dizität 

Personalaufwand Sachaufwand 

  jährlich einmalig jährlich einmalig 

5 0,2 - 369 €    

Erläuterungen: 
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Nach § 14c Absatz 2 TfV erkennt das Eisenbahn-Bundesamt die Ausbildungsorganisation, 
die bereits in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union anerkannt wurde, nur 
noch in Bezug auf den Teilbereich infrastrukturbezogene Fachkenntnisse in einem verein-
fachten Anerkennungsverfahren an. 

Nach Schätzungen des Eisenbahn-Bundesamtes werden sich voraussichtlich fünf Ausbil-
dungsstellen nach dem vereinfachten Anerkennungsverfahren anerkennen lassen. Eine 
Anerkennung nach dem vereinfachten Anerkennungsverfahren umfasst die Prüfung der 
Antragsunterlagen auf Vollständigkeit und Plausibilität. Zum Abschluss des Verfahrens ist 
ein Bescheid zu erstellen. Außerdem muss das Register geführt und die Ausbildungsor-
ganisation überwacht werden. Für diese Tätigkeiten werden durchschnittlich rund elf 
Stunden benötigt. Da das eigentliche Anerkennungsverfahren 19,5 Stunden in Anspruch 
nimmt, verkürzt sich das vereinfachte Anerkennungsverfahren um 8,5 Stunden. Die Aner-
kennung muss alle fünf Jahre verlängert werden, sodass eine Periodizität von 0,2 zu be-
rücksichtigen ist. Diese Aufgaben werden durch Mitarbeiter des gehobenen Dienstes 
wahrgenommen. Die Lohnkosten liegen bei 43,40 Euro pro Stunde. Der verringerte Erfül-
lungsaufwand berechnet sich wie folgt: 

8,5 h x 43,40 €/h x 5 Fälle x 0,2 = 368,90 €. 

Vereinfachtes Anerkennungsverfahren für die Prüfungsorganisation in Bezug auf 
den Teilbereich infrastrukturbezogene Fachkenntnisse bei Anerkennung in einem 
anderen Mitgliedstaat 

§ 15c Absatz 2 TfV 

 

Fälle Perio-
dizität 

Personalaufwand Sachaufwand 

  jährlich einmalig jährlich einmalig 

10 0,2 - 738 €    

Erläuterungen: 

Nach § 15c Absatz 2 TfV erkennt das Eisenbahn-Bundesamt die Prüfungsorganisation, 
die bereits in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union anerkannt wurde, nur 
noch in Bezug auf den Teilbereich infrastrukturbezogene Fachkenntnisse in einem verein-
fachten Anerkennungsverfahren an. 

Nach Schätzungen des Eisenbahn-Bundesamtes werden sich voraussichtlich zehn Prüf-
stellen nach dem vereinfachten Anerkennungsverfahren anerkennen lassen. Eine Aner-
kennung nach dem vereinfachten Anerkennungsverfahren umfasst die Prüfung der An-
tragsunterlagen auf Vollständigkeit und Plausibilität. Zum Abschluss des Verfahrens ist ein 
Bescheid zu erstellen. Außerdem muss das Register geführt und die Prüfstellen über-
wacht werden. Für diese Tätigkeiten werden durchschnittlich rund elf Stunden benötigt. Da 
das eigentliche Anerkennungsverfahren 19,5 Stunden in Anspruch nimmt, verkürzt sich 
das vereinfachte Anerkennungsverfahren um 8,5 Stunden. Die Anerkennung muss alle 
fünf Jahre verlängert werden, sodass eine Periodizität von 0,2 zu berücksichtigen ist. Die-
se Aufgaben werden durch Mitarbeiter des gehobenen Dienstes wahrgenommen. Die 
Lohnkosten liegen bei 43,40 Euro pro Stunde. Der verringerte Erfüllungsaufwand berech-
net sich wie folgt: 

8,5 h x 43,40 €/h x 10 Fälle x 0,2 = 737,80 €. 
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Verlängerung der Anerkennung als Arzt oder Psychologe für die Durchführung von 
Untersuchungen nach Anlage 4 TfV 

§ 16b Absatz 2 TfV 

 

Fälle Perio-
dizität 

Personalaufwand Sachaufwand 

  jährlich einmalig jährlich einmalig 

132 0,2 9 510 €    

Erläuterungen: 

Nach § 16b Absatz 2 TfV verlängert das Eisenbahn-Bundesamt Ärzten und Psychologen, 
die Untersuchungen nach Anlage 4 TfV durchführen, ihre Anerkennung alle fünf Jahre. 
Bislang galt die Anerkennung unbefristet. 

Derzeit gibt es 132 anerkannte Ärzte und Psychologen, die Untersuchungen nach Anlage 
4 TfV durchführen. Für das Verlängerungsverfahren sind die Antragsunterlagen auf Voll-
ständigkeit und Plausibilität zu prüfen und es ist ein Bescheid über die Verlängerung der 
Anerkennung zu erstellen. Darüber hinaus werden die anerkannten Personen überwacht. 
Für diese Tätigkeiten werden durchschnittlich 8,3 Stunden benötigt. Die Anerkennung 
muss alle fünf Jahre verlängert werden, sodass eine Periodizität von 0,2 zu berücksichti-
gen ist. Diese Aufgaben werden durch Mitarbeiter des gehobenen Dienstes wahrgenom-
men. Die Lohnkosten liegen bei 43,40 Euro pro Stunde. Daraus erfolgt folgende Berech-
nung: 

8,3 h x 43,40 €/h x 132 Fälle x 0,2 = 9 509,81 €. 

Dieser Erfüllungsaufwand wird erstmals fünf Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung ent-
stehen. 

Verlängerung der Anerkennung als zuständige Stelle für die Durchführung von Un-
tersuchungen nach Anlage 4 TfV 

§ 16b Absatz 2 TfV 

 

Fälle Perio-
dizität 

Personalaufwand Sachaufwand 

  jährlich einmalig jährlich einmalig 

144 0,2 16 624 €    

Erläuterungen: 

Nach § 16b Absatz 2 TfV verlängert das Eisenbahn-Bundesamt Stellen für die Durchfüh-
rung von Untersuchungen nach Anlage 4 TfV ihre Anerkennung alle fünf Jahre. Bislang 
galt die Anerkennung unbefristet. 

Derzeit gibt es 144 anerkannte Stellen für die Durchführung von Untersuchungen nach 
Anlage 4 TfV. Für das Verlängerungsverfahren sind die Antragsunterlagen auf Vollstän-
digkeit und Plausibilität zu prüfen und es ist ein Bescheid über die Verlängerung der Aner-
kennung zu erstellen. Darüber hinaus werden die anerkannten Stellen überwacht. Für 
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3.4.2 Länderebene 

Auf Länderebene (einschließlich Kommunen) entsteht kein Erfüllungsaufwand. 

4. Weitere Kosten 

Weitere Kosten entstehen der Wirtschaft durch Gebühren in Höhe von insgesamt rund 
109 250 Euro jährlich. Ab der zweiten Jahreshälfte 2028 belaufen sich die weiteren Kos-
ten der Wirtschaft durch Gebühren auf insgesamt rund 181 500 Euro jährlich. 

Änderung der Gebührenhöhe 

Vorschrift Vorgabe für die Ver-
waltung 

Fall-
zahl 

Pe-
rio-

Änderung pro 
Fall nach An-

Änderung pro 
Jahr 

diese Tätigkeiten werden durchschnittlich 13,3 Stunden benötigt. Die Anerkennung muss 
alle fünf Jahre verlängert werden, sodass eine Periodizität von 0,2 zu berücksichtigen ist. 
Diese Aufgaben werden durch Mitarbeiter des gehobenen Dienstes wahrgenommen. Die 
Lohnkosten liegen bei 43,40 Euro pro Stunde. Daraus erfolgt folgende Berechnung: 

13,3 h x 43,40 €/h x 144 Fälle x 0,2 = 16 623,94 €. 

Dieser Erfüllungsaufwand wird erstmals fünf Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung ent-
stehen. 

Bearbeitung der Mitteilungen von Änderungen der im Antrag gemachten Angaben 
durch anerkannte Personen und Stellen 

§ 17 Absatz 7 TfV 

 

Fälle Personalaufwand Sachaufwand 

 jährlich einmalig jährlich einmalig 

500 7 925 €    

Erläuterungen: 

Nach § 17 Absatz 7 TfV müssen die anerkannten Ausbilder, Prüfer, Ärzte, Psychologen 
und die anerkannten Stellen jede Änderung der im Antrag gemachten Angaben dem Ei-
senbahn-Bundesamt unverzüglich mitteilen. Nach dem bisherigen § 17 Absatz 2 TfV gibt 
es bereits eine Informationspflicht über den Wegfall von Anerkennungsvoraussetzungen. 

Nach Schätzungen des Eisenbahn-Bundesamtes wird es rund 500 Mitteilungen pro Jahr 
geben, die über die Informationspflicht zum Wegfall von Anerkennungsvoraussetzungen 
hinausgehen. Hierbei kann es sich beispielsweise um die Mitteilung über Ausbilder, Prü-
fer, Ärzte und Psychologen, die für die anerkannten Stellen tätig sind, oder um Adressän-
derungen handeln. In der Regel werden diese Informationen zur Änderung des Registers 
führen. Die Prüfung der Mitteilung und eine entsprechende Reaktion auf die Mitteilung, wie 
etwa die Aktualisierung des Registers, werden schätzungsweise durchschnittlich rund 30 
Minuten dauern. Diese Tätigkeiten führen Mitarbeiter des mittleren Dienstes durch. Die 
Lohnkosten liegen bei 31,70 Euro pro Stunde. Daraus ergibt sich folgende Berechnung: 

0,5 h x 31,70 €/h x 500 Fälle = 7 925 €. 
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dizi-
tät 

lage Teil I 
Abschnitt 10 
EBABGebV 

§ 14 Absatz 2 
oder § 14d und 
§ 18 Absatz 3 
TfV 

Anerkennung und 
Überwachung einer 
Person als Ausbilder 

20 0,2 470 € 1 880 € 

§ 14 Absatz 3 
oder § 14d und 
§ 18 Absatz 3 
TfV 

Anerkennung und 
Überwachung einer 
Stelle als Ausbildungs-
stelle 

100 0,2 1 490 € 29 800 € 

§ 15 Absatz 2 
und § 18 Ab-
satz 3 TfV 

Anerkennung und 
Überwachung einer 
Person als Prüfer 

190 0,2 470 € 17 860 € 

§ 15 Absatz 3 
und § 18 Ab-
satz 3 TfV 

Anerkennung und 
Überwachung einer 
Stelle als Prüfstelle 

160 0,2 1 490 € 47 680 € 

§ 16 Absatz 2 
oder 3 und 
§ 18 Absatz 3 
TfV 

Anerkennung und 
Überwachung einer 
Person als Arzt oder 
Psychologe für die 
Durchführung von Un-
tersuchungen nach 
Anlage 4 TfV 

20 0,2 146 € 584 € 

§ 16 Absatz 4 
und § 18 Ab-
satz 3 TfV 

Anerkennung und 
Überwachung einer 
Stelle als zuständige 
Stelle für die Durchfüh-
rung von Untersuchun-
gen nach Anlage 4 TfV 

14 0,2 746 € 2 089 € 

 

Änderung der Gebühreneinnahme aufgrund der Befristung der Anerkennung - Fünf 
Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung 

Vorschrift 

 

Vorgabe für die Ver-
waltung 

Fall-
zahl 

Pe-
rio-
dizi-
tät 

Änderung pro 
Fall nach An-
lage Teil I 
Abschnitt 10 
EBABGebV 

Änderung pro 
Jahr 

§ 16b und § 18 
Absatz 3 TfV 

Anerkennung und 
Überwachung einer 
Person als Arzt oder 
Psychologe für die 
Durchführung von Un-
tersuchungen nach 
Anlage 4 TfV 

132 0,2 996 € 26 294 € 
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§ 16b und § 18 
Absatz 3 TfV 

Anerkennung und 
Überwachung einer 
Stelle als zuständige 
Stelle für die Durchfüh-
rung von Untersuchun-
gen nach Anlage 4 TfV 

144 0,2 1 596 € 45 965 € 

 

Änderung der Gebühreneinnahme aufgrund der Begrenzung der Ausbildung von 
Eisenbahnen mit Sicherheitsbescheinigung oder Sicherheitsgenehmigung auf ei-
genes Personal, so dass mehr Anerkennungen aufgrund von § 14 TfV vorgenom-
men werden 

Vorschrift 

 

Vorgabe für die Ver-
waltung 

Fall-
zahl 

Pe-
rio-
dizi-
tät 

Änderung pro 
Fall nach An-
lage Teil I 
Abschnitt 10 
EBABGebV 

Änderung pro 
Jahr 

§ 6 Absatz 4 
und § 14 sowie 
§ 18 Absatz 3 
TfV 

Anerkennung und 
Überwachung von Ei-
senbahnen als Ausbil-
dungsstelle 

20 0,2 2 340 € 9 360 € 

 

Kosteninduzierte Einzelpreisänderungen können nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 
Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind 
jedoch nicht zu erwarten. 

5. Weitere Regelungsfolgen 

Die Verordnung wurde auf Gleichstellungsrelevanz überprüft. Die enthaltenen Regelun-
gen haben keine gleichstellungspolitischen Auswirkungen. 

VII. Befristung; Evaluierung 

Eine Befristung dieser Verordnung ist nicht vorgesehen. 

Dieses Regelungsvorhaben wird spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten evaluiert. Dabei 
wird die Bundesregierung in fachlich geeigneter Weise prüfen, ob und inwieweit die beab-
sichtigten Wirkungen des Einsatzes der Simulatoren erreicht worden sind. Die Bundesre-
gierung wird ferner untersuchen, wie sich der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft und die 
Verwaltung entwickelt hat und ob die Entwicklung in einem angemessenen Verhältnis zu 
den festgestellten Regelungswirkungen steht. Die Evaluierung wird die Frage nach unbe-
absichtigten Nebenwirkungen sowie nach der Akzeptanz und Praktikabilität der Regelun-
gen einschließen. 
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B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung der Triebfahrzeugführerscheinverordnung) 

Zu Nummer 1 (§ 1) 

Zu Buchstabe a (§ 1 Absatz 1) 

Wer als Eisenbahn über eine Sicherheitsbescheinigung nach § 7a des Allgemeinen Ei-
senbahngesetzes oder über eine Sicherheitsgenehmigung nach § 7c des Allgemeinen 
Eisenbahngesetzes verfügt, hat die Vorschriften der Triebfahrzeugführerscheinverord-
nung einzuhalten, dabei ist es unerheblich, ob die jeweilige Eisenbahn eine solche Be-
scheinigung oder Genehmigung benötigt oder diese freiwillig besitzt. Jede Eisenbahn, die 
eine Sicherheitsbescheinigung oder eine Sicherheitsgenehmigung besitzt, muss sich an 
die Regeln, die im Zusammenhang mit Sicherheitsbescheinigungen und Sicherheitsge-
nehmigungen stehen, halten. Diese Regelung ist eine Klarstellung. 

Zu Buchstabe b (§ 1 Absatz 2) 

In Absatz 2 wird der Verweis auf die Anlage 2 Nummer 2 Buchstabe e und f des Eisen-
bahnregulierungsgesetzes aktualisiert, denn mit Artikel 1 Nummer 53 Buchstabe b des 
Gesetzes vom 9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1737) wurden die Sätze 2 und 3 aus der Anlage 2 
Nummer 2 aufgehoben. 

Zu Nummer 2 (§ 2) 

Zu Buchstabe a (§ 2 Nummer 5) 

Da die bisherige Richtlinie 2004/49/EG über Eisenbahnsicherheit durch die neue Richtli-
nie (EU) 2016/798 über Eisenbahnsicherheit ersetzt wurde, wird in der Definition einer 
zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaates der Verweis auf die aktuelle Richtlinie 
(EU) 2016/798 angepasst. 

Zu Buchstabe b (§ 2 Nummer 6) 

In der Definition zum Triebfahrzeugführerschein wird das Vollzitat der Richtlinie 
2007/59/EG aktualisiert. 

Zu Buchstabe c (§ 2 Nummer 7) 

Die Definition der Technischen Spezifikationen für die Interoperabilität in Nummer 7 ist 
Artikel 2 Nummer 11 der Richtlinie (EU) 2016/797 und Artikel 3 Buchstabe g der Richtlinie 
2007/59/EG entnommen und entspricht der Definition, die bereits in der Triebfahrzeugfüh-
rerscheinverordnung enthalten ist. Die Definition wird lediglich um den Verweis auf die 
neue Richtlinie (EU) 2016/797 ergänzt und enthält eine redaktionelle Änderung. 

Zu Buchstabe d (§ 2 Nummer 8) 

In der Definition der Rangierfahrt wird das Vollzitat der Eisenbahn-Bau- und Betriebsord-
nung gestrichen, weil diese Verordnung dem Eisenbahnsektor bekannt ist. 

Zu Nummer 3 (§ 3 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3) 

Der Begriff der historischen Züge wird an die Formulierung aus § 7a Absatz 1 Satz 3 des 
Allgemeinen Eisenbahngesetzes angepasst. 
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Zu Nummer 4 (§ 5) 

Zu Buchstabe a (§ 5 Absatz 1) 

Zu Doppelbuchstabe aa (§ 5 Absatz 1 Satz 1) 

Zu Dreifachbuchstabe aaa (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3) 

Redaktionelle Änderung und Anpassung des Verweises wegen Änderungen in der Anlage 
4. 

Zu Dreifachbuchstabe bbb (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4) 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Doppelbuchstabe bb (§ 5 Absatz 1 Satz 2) 

Entsprechend den Regelungen in § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 4 ist ausschließlich 
das Ergebnis des medizinisch-psychologischen Gutachtens und nicht das Gutachten 
selbst vorzulegen. 

Zu Doppelbuchstabe cc (§ 5 Absatz 1 Satz 5) 

Die Regelung des Absatzes 1 Satz 5 wird in den neuen Absatz 2 verschoben, um dort 
anhand von Regelbeispielen eine mangelnde Zuverlässigkeit zu konkretisieren. 

Zu Buchstabe b (§ 5 Absatz 2) 

Ein Bewerber ist zuverlässig, sofern er die Gewähr dafür bietet, der besonderen Verant-
wortung zum Führen eines Triebfahrzeugs gerecht zu werden. Die Eignung zum Führen 
eines Triebfahrzeugs setzt eine angepasste sittliche Reife voraus. Die Beurteilung der 
charakterlichen Eignung eines Triebfahrzeugführers erfolgt dabei stets auf der Grundlage 
einer umfassenden Würdigung seiner Gesamtpersönlichkeit. Dabei sind sämtliche im Ein-
zelfall bedeutsamen Umstände heranzuziehen, die Aufschluss über die charakterliche 
Eignung geben können. Die Gesamtpersönlichkeit ist demnach anhand aller bekannten 
verwertbaren Straftaten und Ordnungswidrigkeiten verkehrsrechtlicher und nichtverkehrs-
rechtlicher Art sowie sonstiger aktenkundiger Vorkommnisse zu beurteilen. Liegt ein Fall 
des § 5 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 bis 4 vor, fehlt es regelmäßig an der erforderlichen 
Zuverlässigkeit (Regelbeispiel). Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den Regel-
tatbeständen nur um typisierte Fallgruppen handelt, die keinen abschließenden oder aus-
schließenden Charakter besitzen. 

Insbesondere die in Nummer 3 aufgeführte Fallgruppe ist von Bedeutung. Nummer 3 for-
dert, dass der Bewerber nicht erheblich oder nicht wiederholt gegen verkehrsrechtliche 
Vorschriften oder gegen Strafgesetze verstoßen hat. Bei der Auslegung der Begriffe 
kommt der zuständigen Behörde ein Beurteilungsspielraum zu. Grundsätzlich kann ein 
einzelner erheblicher im Sinne von „grober Verstoß“ gegen verkehrsrechtliche Vorschrif-
ten genauso die Zuverlässigkeit beeinträchtigen wie wiederholte, also mehrere Verstöße 
im Sinne von „Bagatelldelikten“. Die Alternativen „erheblich“ und „wiederholt“ stehen ne-
beneinander. Der „wiederholte“ Verstoß gegen verkehrsrechtliche Vorschriften muss ei-
nem „erheblichen“ Verstoß entsprechen. Auch eine größere Anzahl von im Einzelnen 
leichteren Verstößen kann charakterliche Unzuverlässigkeit beweisen. Da für die Beurtei-
lung der Zuverlässigkeit in der Triebfahrzeugführerscheinverordnung nicht jeder denkbare 
Fall geregelt werden kann, muss dem Eisenbahn-Bundesamt für die Betrachtung des je-
weiligen Einzelfalls ein Beurteilungsspielraum eingeräumt werden. Die Norm erfasst nicht 
lediglich verkehrsrechtliche Verstöße beim Führen von Triebfahrzeugen, sondern auch 
solche aus anderen Verkehrsbereichen, insbesondere dem Straßenverkehr. Aufgrund des 
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hohen Gefahrenpotentials beim Führen eines Triebfahrzeugs erscheint es unerlässlich, 
dass der Bewerber durch sein Verhalten zu erkennen gibt, sich an Verkehrsnormen un-
bedingt gebunden zu fühlen. Wiederholte verkehrsrechtliche Verstöße belegen ein Fehlen 
dieser unbedingten Bereitschaft zur Befolgung von Verkehrsregeln, welches sich mit den 
Sicherheitsanforderungen an einen Triebfahrzeugführer nicht verträgt. 

Nach Satz 3 wird der Bewerber bei Zweifeln an seiner Zuverlässigkeit verpflichtet, an der 
Ausräumung der Zweifel mitzuwirken. 

Zu Buchstabe c (§ 5 Absatz 3) 

Satz 2 enthält eine redaktionelle Änderung. Zudem können die erforderlichen Deutsch-
kenntnisse des Triebfahrzeugführers auch durch Vorlage eines Sprachzertifikates auf 
dem Niveau B 1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen nach-
gewiesen werden. Es werden somit auch Sprachnachweise von Sprachschulen akzep-
tiert, die nicht – wie bisher – vom Eisenbahn-Bundesamt anerkannt sein müssen. 

Zu Nummer 5 (§ 6) 

Zu Buchstabe a (§ 6 Absatz 3 und 4) 

In Absatz 3 Satz 2 wird der verpflichtende Einsatz von Simulatoren in der praktischen 
Ausbildung vorgeschrieben. Der Einsatz eines Simulators dient dazu, besondere Be-
triebsverhältnisse besser zu vermitteln und das Verhalten des Auszubildenden in beson-
deren und seltenen Betriebssituationen zu schulen, die in der Praxis selten auftreten. Dies 
dient letztendlich der Erhöhung der Betriebssicherheit. Die Funktionen und Anforderun-
gen, die ein Simulator erfüllen muss, werden in Anlage 8 konkretisiert. 

Absatz 4 enthält zwei Änderungen. Eisenbahnen mit einer Sicherheitsbescheinigung oder 
Sicherheitsgenehmigung dürfen ohne eine Anerkennung nach § 14 nur noch eigenes 
Personal ausbilden. Bislang gab es die Beschränkung auf das eigene Personal nicht. Die-
se Einschränkung beruht auf Artikel 5 des Beschlusses 2011/765/EU. 

Darüber hinaus ist es für Eisenbahnen, die ohne Anerkennung nach § 14 ausbilden möch-
ten, nicht mehr ausreichend, dass ein bestellter Betriebsleiter durch die zuständige Eisen-
bahnaufsichtsbehörde bestätigt wurde, vielmehr ist die Erteilung einer Sicherheitsbe-
scheinigung oder einer Sicherheitsgenehmigung notwendig. Entsprechend der Streichung 
der Eisenbahnbetriebsleiter-Privilegierung aus den §§ 7a und 7c des Allgemeinen Eisen-
bahngesetzes im Rahmen des Gesetzes zur Umsetzung der technischen Säule des vier-
ten Eisenbahnpakets der Europäischen Union vom 16. März 2020 (BGBl. I S. 501) wird 
diese Möglichkeit auch hier gestrichen.  

Im Rahmen der Erteilung einer Sicherheitsbescheinigung und einer Sicherheitsgenehmi-
gung wird das Sicherheitsmanagementsystem einer Eisenbahn nach Artikel 9 der Richtli-
nie (EU) 2016/798 abgeprüft, das unter anderem Schulungsprogramme für das Personal 
sicherstellen muss. Im Rahmen der Erteilung einer Sicherheitsbescheinigung oder einer 
Sicherheitsgenehmigung ist eine Anerkennungserklärung zur Ausbildung des eigenen 
Personals in der betreffenden Sicherheitsbescheinigung oder Sicherheitsgenehmigung 
notwendig (vgl. Artikel 5 Absatz 2 des Beschlusses 2011/765/EU). 

Zu Buchstabe b (§ 6 Absatz 5) 

Das Zitat der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen wird 
aktualisiert. 
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Zu Buchstabe c (§ 6 Absatz 6) 

Der Verweis von der bisherigen Richtlinie 2004/49/EG über Eisenbahnsicherheit wurde an 
die neue Richtlinie (EU) 2016/798 über Eisenbahnsicherheit angepasst. Der neue Arti-
kel 9 Absatz 3 Buchstabe f der Richtlinie (EU) 2016/798 wurde um „einschließlich Vorkeh-
rungen für die physische und psychische Eignung“ ergänzt. Diese Ergänzung stellt eine 
Konkretisierung im Hinblick auf die Qualifikation des Personals dar. 

Zu Nummer 6 (§ 7) 

Zu Buchstabe a (§ 7 Absatz 1) 

Zu Doppelbuchstabe aa (§ 7 Absatz 1 Satz 1 bis 3) 

Aus welchen Teilen die praktische Prüfung für die Zusatzbescheinigung besteht, wird in 
Satz 3 konkretisiert. In einer praktischen Prüfung wird das Verhalten sowohl in reellen 
Situationen als auch in besonderen und seltenen Betriebssituationen geprüft und beo-
bachtet. Deshalb findet im Rahmen der praktischen Prüfung eine Prüfungsfahrt statt. Au-
ßerdem muss ein Simulator zum Einsatz kommen, weil besondere und seltene Betriebssi-
tuationen während der Prüfungsfahrt lediglich zufällig vorkommen. Vielmehr ist in der 
Mehrzahl der Fälle davon auszugehen, dass während der Prüfungsfahrt keine herausfor-
dernden Situationen auftreten. Daher führt der nun vorgeschriebene Einsatz eines Simu-
lators zur Erhöhung des Prüfungsniveaus und somit zu einem Sicherheitsgewinn. Unter 
Einsatz eines Simulators werden die Anwendung der Betriebsvorschriften, besondere 
Betriebsverhältnisse und das Verhalten des Prüflings in besonderen und seltenen Be-
triebssituationen abgeprüft. Die Funktionen und Anforderungen, die ein Simulator erfüllen 
muss, werden in Anlage 8 konkretisiert. 

Zu Doppelbuchstabe bb (§ 7 Absatz 1 Satz 4) 

Angesichts der Änderungen in Absatz 1 Satz 1 bis 3 wird der Verweis in Satz 4 als Folge-
änderung angepasst. 

Zu Buchstabe b (§ 7 Absatz 2 Satz 3 bis 6) 

Die neu angefügten Sätze 3 bis 6 lassen eine Ausnahme von der Frist nach § 7 Absatz 2 
Satz 2 zu, die vorsieht, dass eine praktische Prüfung innerhalb von sechs Monaten nach 
Bestehen der theoretischen Prüfung abgelegt werden muss. Eine solche Ausnahme kann 
das Eisenbahn-Bundesamt für zwölf Monate bei Vorliegen von außergewöhnlichen und 
allgemeingültigen Umständen genehmigen. Diese Ausnahmeregelung kann bei Fortbe-
stehen dieser Umstände verlängert werden. Diese Regelung lässt lediglich allgemeingül-
tige Ausnahmen für besondere, der COVID19-Pandemie vergleichbare Situationen und 
keine einzelfallbezogene Ausnahme zu. 

Zu Buchstabe c (§ 7 Absatz 3) 

Zu Doppelbuchstabe aa (§ 7 Absatz 3 Satz 2 und 3) 

Satz 2 wird entsprechend den Regelungen aus § 9 Absatz 4 Satz 1 und § 10 Absatz 1 der 
Triebfahrzeugführerschein-Prüfungsverordnung angepasst: Sowohl für die Abnahme des 
schriftlichen Teils als auch für die Abnahme des mündlichen Teils der Prüfung für den 
Triebfahrzeugführerschein sind zwei Prüfer vorgeschrieben. 

Zu Doppelbuchstabe bb (§ 7 Absatz 3 Satz 4) 

In Satz 4 erfolgt eine redaktionelle Änderung. 
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Zu Nummer 7 (§ 7a) 

Der neue § 7a enthält Grundsätze sowohl für die Prüfung für den Triebfahrzeugführer-
schein als auch für die Prüfungen für die Zusatzbescheinigung. In Umsetzung von Arti-
kel 9 Buchstabe e des Beschlusses 2011/765/EU schreibt Absatz 1 vor, dass Prüfungen 
unter besonderer Beachtung der Vertraulichkeit der Prüfungsfragen vorzubereiten sind. 

Nach Absatz 2 sind Prüfungen auf transparente Weise durchzuführen. Absatz 3 schreibt 
vor, dass Prüfungen von angemessener Dauer sein und alle relevanten Inhalte der Anla-
gen 5, 6 und 7 abdecken müssen. Die Dauer für die Prüfung für den Erwerb eines Trieb-
fahrzeugführerscheins wurde in § 9 Absatz 2 Satz 1 und in § 10 Absatz 3 der Triebfahr-
zeugführerschein-Prüfungsverordnung konkretisiert. Durch die Absätze 2 und 3 wird Arti-
kel 9 Buchstabe c des Beschlusses 2011/765/EU umgesetzt. 

Zu Nummer 8 (§ 8 Absatz 1 Satz 3) 

Zur Vereinfachung der Abläufe soll ein e-Service für die Beantragung eines Triebfahr-
zeugführerscheins beim Eisenbahn-Bundesamt eingerichtet und dann genutzt werden. 

Zu Nummer 9 (§ 9 Absatz 2) 

Die Zusatzbescheinigung kann unbefristet ausgestellt werden und gilt dann bis zur Been-
digung des Beschäftigungsverhältnisses des Triebfahrzeugführers beim ausstellenden 
Unternehmer. Mit der Änderung kann der Unternehmer sich nunmehr dafür entscheiden, 
die Zusatzbescheinigung befristet auszustellen. 

Zu Nummer 10 (§ 10) 

Zu Buchstabe a (§ 10 Absatz 2 Satz 2) 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Buchstabe b (§ 10 Absatz 3) 

Absatz 3 zählt die Auskunftsberechtigten in Bezug auf das Register der Triebfahrzeugfüh-
rerscheine auf. Die Änderungen sind lediglich redaktionell. Die genaue Bezeichnung der 
Eisenbahnagentur entspricht der Bezeichnung aus der Verordnung (EU) 2016/796. Die 
Untersuchungsbehörde wird in Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung aufgrund 
des Gesetzes zur Neuordnung der Eisenbahnunfalluntersuchung vom 27. Juni 2017 
(BGBl. I S. 2085) geändert, mit dem diese Stelle eingerichtet wurde. Darüber hinaus wird 
der Verweis auf die bisherige Richtlinie 2004/49/EG über Eisenbahnsicherheit durch den 
Verweis auf die aktuelle Richtlinie (EU) 2016/798 über Eisenbahnsicherheit ersetzt. 

Zu Buchstabe c (§ 10 Absatz 4) 

Zu Doppelbuchstabe aa (§ 10 Absatz 4 Satz 2) 

In Absatz 4 Satz 2 wird der Verweis auf § 11 Bundesdatenschutzgesetz gestrichen, weil 
stattdessen die Vorschriften zur Auftragsdatenverarbeitung der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Daten-
verkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/47/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. 
L 119 vom 4.5.2016, S.1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2; L 74 
vom 4.3.2021, S. 35) unmittelbar gelten. 
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Zu Doppelbuchstabe bb (§ 10 Absatz 4 Satz 4) 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Buchstabe d (§ 10 Absatz 6) 

Die Bezeichnung der nationalen Untersuchungsbehörde als Bundesstelle für Eisen-
bahnunfalluntersuchung erfolgt aufgrund des Gesetzes zur Neuordnung der Eisen-
bahnunfalluntersuchung vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 2085), mit dem diese Stelle einge-
richtet wurde. Darüber hinaus wird der Verweis auf die bisherige Richtlinie 2004/49/EG 
über Eisenbahnsicherheit durch den Verweis auf die aktuelle Richtlinie (EU) 2016/798 
über Eisenbahnsicherheit ersetzt. Außerdem erfolgt eine weitere redaktionelle Änderung. 

Zu Buchstabe e (§ 10 Absatz 7) 

Da nach Artikel 12 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 15 der Verordnung (EU) 
2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) die Auskunft an den Triebfahrzeugführer über 
die eigenen personenbezogenen Daten „schriftlich oder in anderer Form, gegebenenfalls 
auch elektronisch“ zu erfolgen hat, wird Absatz 7 entsprechend um die Möglichkeit der 
elektronischen Auskunftserteilung ergänzt. 

Zu Nummer 11 (§ 11) 

Zu Buchstabe a (§ 11 Überschrift) 

Die Überschrift wird redaktionell überarbeitet. 

Zu Buchstabe b (§ 11 Absatz 1 bis 3) 

Absatz 1 enthält den bisherigen Absatz 1 Satz 1 erste Satzhälfte und Satz 3 erster Halb-
satz. Der Unternehmer wird verpflichtet, die regelmäßigen Überprüfungen der allgemei-
nen Fachkenntnisse und die regelmäßigen ärztlichen Untersuchungen der Triebfahrzeug-
führer durchzuführen. Die Häufigkeit dieser Überprüfungen und Untersuchungen richtet 
sich nach Anlage 11 Abschnitt 1 und 2. 

Der neue Absatz 2 stellt klar, dass der Unternehmer sowohl ärztliche Untersuchungen als 
auch Überprüfungen der allgemeinen Fachkenntnisse für den Erwerb eines Triebfahr-
zeugführerscheins anlassbezogen anordnen kann. Gemäß Satz 2 werden psychologische 
Untersuchungen nur anlassbezogen angeordnet. Die anlassbezogene Anordnung einer 
Untersuchung oder Überprüfung liegt demnach im Ermessen des Unternehmers. 

Der neue Absatz 3 regelt die Inhalte der Überprüfungen und Untersuchungen nach Ab-
satz 1 und 2. Der Ablauf der Überprüfung ist im Sicherheitsmanagementsystem niederzu-
legen. Die ärztlichen und psychologischen Untersuchungen erfolgen durch einen aner-
kannten Arzt bzw. einen anerkannten Psychologen oder unter dessen Aufsicht. Diese 
Vorgaben zu den Überprüfungen und ärztlichen Untersuchungen waren im bisherigen 
§ 11 Absatz 1 enthalten. Vorgaben zu den psychologischen Untersuchungen wurden neu 
aufgenommen. 

Zu Buchstabe c (§ 11 Absatz 4) 

Zu Doppelbuchstabe aa (§ 11 Absatz 4 Satz 1) 

Als Folgeänderung zum neuen § 5 Absatz 2 ist der Verweis anzupassen. 
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Zu Doppelbuchstabe bb (§ 11 Absatz 4 Satz 2) 

Folgeänderung wegen Änderungen in der Anlage 11. 

Zu Buchstabe d (§ 11 Absatz 5 und 6) 

Für eine bessere Übersicht werden in Absatz 5 die Gründe für eine Anordnung einer 
Überprüfung oder einer Untersuchung des Triebfahrzeugführers, die nun unverzüglich zu 
erfolgen hat, in Listenform aufgeführt. Bislang war die Regelung über eine solche Anord-
nung in § 12 Absatz 2 Satz 1 enthalten. Neu sind der dritte und vierte Anordnungsgrund 
für eine Überprüfung oder eine Untersuchung. Der Unternehmer ordnet eine Überprüfung 
oder eine Untersuchung an, wenn er Zweifel am Vorliegen der Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Triebfahrzeugführerscheins oder am Vorliegen der Voraussetzungen für 
die Ausstellung einer Zusatzbescheinigung hat. 

Nach Absatz 6 sind sämtliche Ergebnisse der Überprüfungen und Untersuchungen in Be-
zug auf die Aufrechterhaltung der Gültigkeit des Triebfahrzeugführerscheins an das Ei-
senbahn-Bundesamt innerhalb eines Monats nach deren Abschluss mitzuteilen, unab-
hängig davon, ob diese regelmäßig oder anlassbezogen angeordnet wurden. 

Zu Nummer 12 (§ 12) 

Zu Buchstabe a (§ 12 Überschrift) 

Die Überschrift wurde entsprechend dem Inhalt des § 12 ergänzt. 

Zu Buchstabe b (§ 12 Absatz 1 bis 3) 

Der bisherige Absatz 1 Satz 1 ist nun Absatz 1. Hiernach müssen im Fall von Zweifeln an 
der Befähigung des Triebfahrzeugführers aus einer Überprüfung oder einer Untersuchung 
diese ausgeräumt werden, bevor der Unternehmer den Triebfahrzeugführer wieder ein-
setzt. 

Der Unternehmer hat nach Absatz 2 dem Triebfahrzeugführer Befähigungen abzuerken-
nen, die Zusatzbescheinigung auszusetzen oder zu entziehen, wenn dieser wiederholt 
einer Anordnung einer Überprüfung oder einer Untersuchung nach § 11 Absatz 5 nicht 
nachkommt oder die Voraussetzungen für die Erteilung eines Triebfahrzeugführerscheins 
oder für die Ausstellung einer Zusatzbescheinigung nicht mehr vorliegen. Der Unterneh-
mer hat im Rahmen seiner Sicherheitsverantwortung nach § 4 Absatz 3 des Allgemeinen 
Eisenbahngesetzes eine entsprechende Maßnahme zu treffen. Orientieren kann sich der 
Unternehmer am Leitfaden des Eisenbahn-Bundesamtes zur Aussetzung bzw. Entzie-
hung eines Triebfahrzeugführerscheins. Der Unternehmer setzt die Zusatzbescheinigung 
aus, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung eines Triebfahrzeugführerscheins oder 
für die Ausstellung einer Zusatzbescheinigung oder die Befähigung in absehbarer Zeit 
wieder vorliegen. Sind die Voraussetzungen für die Erteilung eines Triebfahrzeugführer-
scheins oder für die Ausstellung einer Zusatzbescheinigung oder die Befähigung des 
Triebfahrzeugführers voraussichtlich auf unbestimmte Zeit nicht gegeben, hat der Unter-
nehmer die Zusatzbescheinigung zu entziehen. 

Nach dem Absatz 3 hat der Unternehmer das Eisenbahn-Bundesamt bei Wegfall der Vo-
raussetzungen für die Erteilung eines Triebfahrzeugführerscheins (Nummer 1) oder bei 
einer Arbeitsunfähigkeit des Triebfahrzeugführers von mehr als drei Monaten (Nummer 2) 
nunmehr unverzüglich zu unterrichten. Die Ergänzung um den zeitlichen Aspekt erfolgt in 
Umsetzung von Artikel 18 Absatz 2 Unterabsatz 2 Satz 3 der Richtlinie 2007/59/EG. Die 
Regelungen des neuen Absatzes 3 waren bislang in § 12 Absatz 1 Satz 2 enthalten. 
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Zu Buchstabe c ( § 12 Absatz 4) 

Als Folgeänderung zur Aufteilung des bisherigen Absatzes 1 in zwei Absätze wird der 
bisherige Absatz 3 Absatz 4. 

Zu Buchstabe d (§ 12 Absatz 5) 

Als Folgeänderung zur Aufteilung des bisherigen Absatzes 1 in zwei Absätze wird der 
bisherige Absatz 4 Absatz 5 und der Verweis auf Anlage 4 wird entsprechend den Ände-
rungen in Anlage 4 angepasst. 

Zu Nummer 13 (§ 13 Absatz 2 Satz 2) 

Die Pflicht des Unternehmers, einen Nachweis einer Zusatzbescheinigung auszustellen, 
wird zeitlich konkretisiert. Nunmehr ist der Unternehmer verpflichtet, diesen Nachweis 
innerhalb von vier Wochen nach Ende des Beschäftigungsverhältnisses auszustellen. 

Zu Nummer 14 (§§ 14 bis 18) 

Der vierte Abschnitt über die Anerkennung von Personen und Stellen für die Ausbildung, 
Prüfung und Durchführung von Untersuchungen nach Anlage 4 Unterschnitt 2.1, 2.2, 3.1, 
3.2 wurde vollständig überarbeitet. Die bisherigen Vorschriften wurden an den Beschluss 
2011/765/EU und an die Empfehlung 2011/766/EU angepasst und entsprechend ergänzt. 

Zu § 14 

Der § 14 enthält die materiellen Anerkennungsvoraussetzungen von Personen und Stel-
len als Ausbilder oder als Ausbildungsstelle für Triebfahrzeugführer.  

Absatz 1 normiert die Pflicht, sich anerkennen zu lassen, wenn der Antragsteller Trieb-
fahrzeugführer ausbilden möchte. „Ausbilden“ umfasst das erstmalige Ausbilden sowie 
das Fortbilden. Diese Regelung war im bisherigen § 14 Absatz 1 Satz 1 enthalten. 

Eine Anerkennungspflicht nach dieser Vorschrift besteht nicht für Eisenbahnen, denen 
eine Sicherheitsbescheinigung oder eine Sicherheitsgenehmigung erteilt wurde, wenn sie 
eigenes Personal ausbilden (vgl. § 6 Absatz 4 Satz 2 und 3). Des Weiteren bedürfen kei-
ner Anerkennung staatliche Schulen, die zum Eisenbahner im Betriebsdienst/zur Eisen-
bahnerin im Betriebsdienst ausbilden. 

Absatz 2 Satz 1 legt fest, dass das Eisenbahn-Bundesamt eine Person als Ausbilder an-
erkennt, wenn die Anerkennungsvoraussetzungen nach den Nummern 1 bis 10 vorliegen. 
Es handelt sich hierbei um eine gebundene Entscheidung. Um das Anerkennungsverfah-
ren in Gang zu setzen, muss der Antragsteller einen Antrag stellen. Diese Regelung war 
bisher in § 14 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 enthalten. 

Nach Nummer 1 muss der Antragsteller über die erforderlichen pädagogischen Kenntnis-
se und Fähigkeiten verfügen. Dies ist durch entsprechende Vorbildung nachzuweisen. Die 
pädagogischen Kenntnisse und Fähigkeiten in Zusammenhang mit der Ausbildungstätig-
keit werden bei entsprechenden Nachweisen von Erfahrungen in der Ausbildung und Leh-
re, zum Beispiel durch die Wahrnehmung von Ausbildungs- und Lehraufträgen und sons-
tigen Ausbildungs- oder Lehrtätigkeiten, aber auch durch Nachweise über Ausbilderschu-
lungen regelmäßig angenommen. Nach Nummer 2 muss der Antragsteller über die erfor-
derliche Einrichtung und Ausrüstung für die angebotene Ausbildung verfügen. Die Num-
mern 1 und 2 entsprechen der Regelung des bisherigen § 14 Absatz 3 Nummer 1. 

Nach Nummer 3 ist erforderlich, dass der Antragsteller – wie bisher auch in § 14 Absatz 3 
Nummer 2 Buchstabe a geregelt - für die theoretische Ausbildung ein Studium der Ingeni-
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eurswissenschaft absolviert haben oder die Fachkunde durch eine mindestens dreijährige 
Berufserfahrung in dem zu unterrichtenden Fachgebiet erlangt haben muss. 

Nach Nummer 4 muss der Antragsteller für die praktische Ausbildung Triebfahrzeugführer 
mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung innerhalb der letzten zehn Jahre sein und 
einen Triebfahrzeugführerschein sowie eine Zusatzbescheinigung besitzen, die den Ge-
genstand der Ausbildung abdeckt. Die bisherige Regelung aus § 14 Absatz 3 Nummer 2 
Buchstabe b wurde in Umsetzung des Artikels 4 Absatz 2 Buchstabe c des Beschlusses 
2011/765/EU um den Besitz eines Triebfahrzeugführerscheins und einer entsprechenden 
Zusatzbescheinigung ergänzt. Außerdem ist neu, dass die dreijährige Berufserfahrung 
innerhalb der letzten zehn Jahre erlangt worden sein muss. 

Die bisherigen Anerkennungsvoraussetzungen an den Antragsteller für die Sprachausbil-
dung werden differenzierter dargestellt. Die Anforderungen beziehen sich auf die allge-
meine Sprachausbildung (Nummer 5 Buchstabe a) und auf die eisenbahnspezifische 
Sprachausbildung (Nummer 5 Buchstabe b). Was unter eisenbahnspezifischen Sprach-
kenntnissen zu verstehen ist, ergibt sich aus der Anlage C der Durchführungsverordnung 
(EU) 2019/773 der Kommission vom 16. Mai 2019 über die technische Spezifikation für 
die Interoperabilität des Teilsystems „Verkehrsbetrieb und Verkehrssteuerung“ des Eisen-
bahnsystems in der Europäischen Union und zur Aufhebung des Beschlusses 
2012/757/EU (ABl. L 139 I vom 27.5.2019, S. 5), die durch die Durchführungsverordnung 
(EU) 2020/778 (ABl. L 188 vom 15.6.2020, S. 4) geändert wurde. 

Der Antragsteller muss – wie bisher auch – nachweisen, dass er die Ausbildung im Hin-
blick auf Inhalt, Organisation und Umfang der Lehrgänge organisiert hat (Nummer 6). 

Entsprechend der bisherigen Nummer 4 muss der Antragsteller Systeme zur Erfassung 
der Ausbildungstätigkeiten bereitstellen (Nummer 7). 

Nach Nummer 8 ist vorgeschrieben, dass der Ausbilder über ein Verfahren verfügt, das 
sicherstellt, dass die Ausbildung den Anforderungen nach § 6 der Triebfahrzeugführer-
scheinverordnung genügt. Hierbei muss es sich um ein dem Qualitätsmanagementsystem 
vergleichbares Verfahren handeln. Diese Vergleichbarkeit ist gegeben, wenn die Elemen-
te eines einschlägigen Qualitätsmanagementsystems vorliegen, die auch auf eine Einzel-
person anwendbar sind, beispielsweise die Prozessorientierung, die Kundenorientierung, 
die kontinuierliche Verbesserung, die Dokumentation sowie die faktengestützte Entschei-
dungsfindung. Die Anwendung einschlägiger Normen (zum Beispiel ISO 21001, ISO 
29993 oder DIN 29990 oder ISO 9001), die für Einzelpersonen möglich ist, dient als ent-
sprechender Nachweis. 

Nach Nummer 9 muss der Antragsteller darlegen, dass und wie er sich fortlaufend weiter-
bildet, was bislang in Nummer 6 geregelt war. 

Darüber hinaus muss der Antragsteller – wie bisher auch – zuverlässig sein (Nummer 10). 
Der Antragsteller muss nach seiner Persönlichkeit Gewähr dafür bieten, dass er den Auf-
gaben eines Ausbilders gewachsen ist. Diese Voraussetzung wird regelmäßig durch die 
Vorlage eines Führungszeugnisses geprüft. Die Unzuverlässigkeit wird regelmäßig bejaht, 
wenn Regelbeispiele des § 5 Absatz 2 Satz 2 einschlägig sind. 

In Absatz 3 werden die Anerkennungsvoraussetzungen einer Stelle als Ausbildungsstelle 
für Triebfahrzeugführer festgelegt. Die Anerkennungsvoraussetzungen entsprechen wei-
testgehend den Voraussetzungen aus Absatz 2. Sie beziehen sich auf eine Stelle, die 
über Ausbildungspersonal verfügt. 

Zu § 14a 
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Der neue § 14a enthält Regelungen zum Antrag auf Anerkennung als Ausbilder oder als 
Ausbildungsstelle für Triebfahrzeugführer, zum Antrag auf Verlängerung und zum Antrag 
auf Änderung der Anerkennung. 

Absatz 1 regelt das Erfordernis, einen Antrag bei der zuständigen Behörde (Eisenbahn-
Bundesamt) zu stellen, um sich erstmals als Ausbilder oder als Ausbildungsstelle für 
Triebfahrzeugführer anerkennen, um die Anerkennung verlängern oder ändern zu lassen. 
Diese Regelung entspricht der Nummer 2 der Empfehlung 2011/766/EU. 

Absatz 2 benennt die Teilbereiche, für die Anträge gestellt werden können. Diese Rege-
lung entspricht dem bisherigen § 14 Absatz 2. Im Hinblick auf den Teilbereich Sprach-
kenntnisse wurde eine Konkretisierung vorgenommen, sodass sich der Antrag für den 
Teilbereich Sprachkenntnisse auf die allgemeinen oder die eisenbahnspezifischen 
Sprachkenntnisse beziehen kann. 

Eine Stelle hat in ihrem Antrag die für sie tätigen Ausbilder und die von ihr betriebenen 
Ausbildungsstätten anzugeben (Absatz 3). Dies dient der wirksamen Durchführung der 
Eisenbahnaufsicht und der Überprüfung, ob die Anerkennungsvoraussetzungen vorliegen. 

Die konkreten Anforderungen an einen Antrag auf erstmalige Anerkennung, auf Verlänge-
rung und auf Änderung der Anerkennung werden in Verwaltungsvorschriften geregelt 
(Absatz 4). In den Verwaltungsvorschriften wird beispielsweise festgelegt, welche Nach-
weise für die Erfüllung der jeweiligen Anerkennungsvoraussetzungen einzureichen sind. 

Zu § 14b 

Absatz 1 enthält die bisherige Regelung aus § 14 Absatz 4, die besagt, dass die Aner-
kennung einer Stelle auch mehrere Ausbildungsstätten an verschiedenen Orten ein-
schließen kann. 

Absatz 2 enthält die Regelung des bisherigen § 14 Absatz 5 zur Befristung der Anerken-
nung auf fünf Jahre mit redaktionellen Änderungen. Die Regelung der Befristung gilt so-
wohl für die Anerkennung nach § 14 als auch für die vereinfachte Anerkennung nach 
§ 14c Absatz 2. 

Zu § 14c 

Nach Absatz 1 kann das Eisenbahn-Bundesamt nur Anerkennungen von Personen und 
Stellen in Bezug auf solche Infrastrukturen aussprechen, die sich in Deutschland befin-
den. Diese Regelung war bislang in § 14 Absatz 2 Satz 2 enthalten. 

Absatz 2 sieht ein vereinfachtes Anerkennungsverfahren entsprechend Nummer 7 der 
Empfehlung 2011/766/EU vor, wenn der Antragsteller für den Teilbereich infrastrukturbe-
zogene Fachkenntnisse bereits eine Anerkennung in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union vorweisen kann. In diesem Fall prüft das Eisenbahn-Bundesamt le-
diglich die Anforderungen, die sich speziell auf die Ausbildungsgänge zur jeweiligen Infra-
struktur in Deutschland beziehen, für die die Anerkennung beantragt wurde. 

Zu § 14d 

§ 14d über die Anerkennung als Ausbilder oder als Ausbildungsstelle für sonstiges, mit 
sicherheitsrelevanten betrieblichen Aufgaben betrautes Eisenbahnpersonal entspricht 
dem bisherigen § 14 Absatz 6. In Satz 2 wurden die Verweise entsprechend den Ände-
rungen angepasst. 

Zu § 15 
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§ 15 enthält die materiellen Anerkennungsvoraussetzungen einer Person oder Stelle als 
Prüfer oder als Prüfstelle für Triebfahrzeugführer. 

Absatz 1 normiert die Pflicht, sich anerkennen zu lassen, wenn der Antragsteller Trieb-
fahrzeugführer prüfen möchte. Diese Regelung war im bisherigen § 15 Absatz 1 Satz 1 
enthalten. 

Die Regelung des Absatzes 2 Satz 1, die bislang in Absatz 1 Satz 2 enthalten war, listet 
die Anerkennungsvoraussetzungen auf, wenn es sich bei dem Antragsteller um eine Per-
son handelt, die sich als Prüfer anerkennen lassen möchte. Nach Nummer 1 muss der 
Antragsteller Vorkehrungen getroffen haben, um seine Unabhängigkeit, Unparteilichkeit 
und Weisungsfreiheit sicherzustellen. Dass dies im Rahmen eines Qualitätsmanagement-
systems zu erfolgen hat, wurde hier weggelassen und stattdessen wurde das Vorhanden-
sein eines dem Qualitätsmanagementsystem vergleichbaren Verfahrens als eigene Aner-
kennungsvoraussetzung in Nummer 2 festgeschrieben. 

Nach Nummer 3 muss der Antragsteller mindestens 26 Jahre alt sein. 

Der Antragsteller muss nach Nummer 4 über die körperlichen und die pädagogischen 
Kenntnisse und Fähigkeiten für die Mitwirkung im Prüfungswesen verfügen. Die bisherige 
Nummer 2 Buchstabe b wurde um die pädagogischen Kenntnisse und Fähigkeiten in Um-
setzung des Artikels 8 Absatz 3 Buchstabe b des Beschlusses 2011/765/EU erweitert. 

In Nummer 5 werden die Anforderungen an die Berufserfahrung und an die Ausbildung 
des Antragstellers festgeschrieben. Die in jedem Fall erforderliche Berufserfahrung im 
Eisenbahnbetriebsdienst von vier Jahren innerhalb der letzten fünf Jahre vor Antragstel-
lung wurde an Artikel 8 Absatz 1 Unterabsatz 2 des Beschlusses 2011/765/EU angepasst. 
Die in den Buchstaben a bis d geforderte Ausbildung oder Berufserfahrung entspricht der 
bisherigen Regelung in Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe aa bis 
dd. Die in Buchstabe b enthaltene Berufserfahrung als Leitender oder Aufsichtsführender 
im Betrieb der Bahn nach § 47 Absatz 1 Nummer 1 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsord-
nung wurde dahingehend konkretisiert, dass diese Berufserfahrung mindestens von ein-
jähriger Dauer sein muss. 

Für Prüfer der praktischen Fachkenntnisse werden nach Nummer 6 weitere Anforderun-
gen an die Berufspraxis gestellt. Hiernach muss ein Prüfer der praktischen Fachkenntnis-
se einen Triebfahrzeugführerschein und eine Zusatzbescheinigung besitzen sowie über 
eine Berufspraxis als Triebfahrzeugführer von mindestens vierjähriger Dauer innerhalb 
der letzten fünf Jahre vor Antragstellung verfügen. Die erforderliche Berufserfahrung ist an 
Artikel 8 Absatz 2 des Beschlusses 2011/765/EU angepasst. 

Nach Nummer 7 müssen alle Prüfer über Sprachkenntnisse auf dem Niveau B 2 des Ge-
meinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen verfügen. Diese Anforderung 
entspricht Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe a des Beschlusses 2011/765/EU. 

Der Antragsteller muss nach Nummer 8 über umfassende Kenntnisse der einschlägigen 
Prüfungsmethoden und Prüfungsgegenstände verfügen. Diese Anerkennungsvorausset-
zung ist Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe b des Beschlusses 2011/765/EU entnommen. 

Nummer 9, die eine Umsetzung von Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe c des Beschlusses 
2011/765/EU darstellt, verlangt, dass der Antragsteller darlegt, dass und wie er seine 
Kompetenzen in Bezug auf die Prüfungsgegenstände auf dem aktuellen Stand hält.  Dies 
kann der Antragsteller durch das Offenlegen seiner Planungen zum Besuch von entspre-
chenden Weiterbildungsmaßnahmen darlegen. 

Nach Nummer 10 muss der Antragsteller mit der Zulassungsregelung für Triebfahrzeug-
führer vertraut sein. Hierzu zählt insbesondere das Verständnis der für die Zulassung ei-



 - 61 -   

 

nes Triebfahrzeugführers einschlägigen Rechtsnormen. Diese Anforderung ist Artikel 8 
Absatz 3 Buchstabe d des Beschlusses 2011/765/EU entnommen. 

Nummer 11 verlangt die Zuverlässigkeit des Antragstellers, die bislang in Absatz 1 Satz 2 
Nummer 2 Buchstabe c geregelt war. Nach Satz 2 wird die Zuverlässigkeit regelmäßig in 
den in § 5 Absatz 2 Satz 2 aufgeführten Fällen verneint. 

Letztendlich muss der Antragsteller nach Nummer 12 das Prüfungsverfahren angeben, 
das den Regelungen der Triebfahrzeugführerscheinverordnung und der Triebfahrzeugfüh-
rerschein-Prüfungsverordnung genügt. Diese Verpflichtung war bislang in Absatz 1 Satz 2 
Nummer 3 geregelt. Diese Anforderung wurde aus Klarstellungsgründen konkretisiert. 

Der neue Absatz 3 enthält die Anerkennungsvoraussetzungen einer Stelle als Prüfstelle 
für Triebfahrzeugführer. 

Nach Nummer 1 muss die antragende Stelle Vorkehrungen getroffen haben, um die not-
wendige Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Weisungsfreiheit der Prüfer sicherzustellen. 

Nach Nummer 2 muss die antragstellende Stelle über ein Qualitätsmanagementsystem 
verfügen. 

Wegen der Anforderungen an das Prüfpersonal wird auf Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 bis 
11 verwiesen (Nummer 3). Die genannten Anforderungen an das Prüfpersonal sind von 
der antragstellenden Stelle sicherzustellen. 

Nach Nummer 4 muss die Stelle zuverlässige Personen zu ihrer gesetzlichen Vertretung 
berufen. 

Zudem muss die antragende Stelle nach Nummer 5 das Prüfungsverfahren angeben, das 
den Regelungen der Triebfahrzeugführerscheinverordnung und der Triebfahrzeugführer-
schein-Prüfungsverordnung genügt. 

Zu § 15a 

Der neue § 15a enthält Regelungen zum Antrag auf Anerkennung als Prüfer oder als 
Prüfstelle für Triebfahrzeugführer, zum Antrag auf Verlängerung und zum Antrag auf Än-
derung der Anerkennung. 

Absatz 1 regelt das Erfordernis, einen Antrag beim Eisenbahn-Bundesamt zu stellen, um 
sich erstmals als Prüfer oder Prüfstelle für Triebfahrzeugführer anerkennen, um die Aner-
kennung verlängern oder ändern zu lassen. Diese Regelung entspricht den Nummern 26, 
34 Satz 1 und Nummer 36 Satz 1 der Empfehlung 2011/766/EU. 

Entsprechend dem bisherigen § 15 Absatz 1 Satz 3 verweist Absatz 2 auf § 14a Absatz 2, 
der die verschiedenen Teilbereiche, für die ein Antrag gestellt werden kann, aufzählt. 
Darüber hinaus gilt nach Absatz 2 § 14a Absatz 4 entsprechend. Die konkreten Anforde-
rungen für einen Antrag auf erstmalige Anerkennung, auf Verlängerung und auf Änderung 
der Anerkennung werden in Verwaltungsvorschriften geregelt. In den Verwaltungsvor-
schriften wird beispielsweise festgelegt, welche Nachweise für die Erfüllung der Anerken-
nungsvoraussetzungen einzureichen sind. 

Nach Absatz 3 sind in einem Antrag einer Stelle auf Anerkennung als Prüfstelle für Trieb-
fahrzeugführer die Prüfer, die für diese Stelle tätig sind, und die Prüfstätten, die von ihr 
betrieben werden, anzugeben. Dies dient einerseits der Echtheits- und Gültigkeitsfeststel-
lung von Prüfungsbescheinigungen, die der zuständigen Behörde vorgelegt werden, an-
derseits der wirksamen Durchführung der Eisenbahnaufsicht und der Überprüfung, ob die 
Anerkennungsvoraussetzungen vorliegen. 
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Zu § 15b 

Absatz 1 lässt zu, dass die Anerkennung als Prüfstelle mehrere Prüfstätten einschließt. 

Absatz 2 enthält die Regelung des bisherigen § 15 Absatz 2 zur Befristung der Anerken-
nung auf fünf Jahre mit redaktionellen Änderungen. Die Regelung der Befristung gilt so-
wohl für die Anerkennung nach § 15 als auch für die vereinfachte Anerkennung nach 
§ 15c Absatz 2. 

Zu § 15c 

Nach Absatz 1 kann das Eisenbahn-Bundesamt nur Anerkennungen von Personen und 
Stellen in Bezug auf solche Infrastrukturen aussprechen, die sich in Deutschland befin-
den. Diese Regelung war bislang in § 14 Absatz 2 Satz 2 über § 15 Absatz 1 Satz 3 ent-
halten. 

Absatz 2 sieht ein vereinfachtes Anerkennungsverfahren vor, wenn der Antragsteller für 
den Teilbereich infrastrukturbezogene Fachkenntnisse bereits eine Anerkennung in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union vorweisen kann. In diesem Fall prüft das 
Eisenbahn-Bundesamt lediglich die Anforderungen, die sich speziell auf die Prüfungen in 
Bezug auf die jeweilige Infrastruktur in Deutschland beziehen, für die die Anerkennung 
beantragt wurde. Diese Regelung entspricht dem vereinfachten Anerkennungsverfahren 
für die Ausbildung. 

Zu § 16 

§ 16 enthält die Voraussetzungen für die Anerkennung als Arzt, Psychologe und als zu-
ständige Stelle für die Durchführung von Untersuchungen nach Anlage 4 Unterabschnitt 
2.1, 2.2, 3.1 oder 3.2. 

Absatz 1 entspricht dem bisherigen Absatz 1 und normiert die Pflicht, sich anerkennen zu 
lassen, wenn der Antragsteller Untersuchungen nach Anlage 4 Unterabschnitt 2.1, 2.2, 
3.1 oder 3.2 durchführen möchte. 

Absatz 2 listet die Voraussetzungen für die Anerkennung als Arzt für die Durchführung 
von Untersuchungen nach Anlage 4 Unterabschnitt 2.1 und 3.1 auf. 

Nach Nummer 1 muss der Antragsteller die erforderliche berufliche Qualifikation nachwei-
sen. 

Nach Nummer 2 muss er des Weiteren über eine einjährige Berufserfahrung im Bereich 
Schienenverkehr verfügen. Neu ist, dass er diese Berufserfahrung innerhalb der letzten 
drei Jahre vor Antragstellung erworben haben muss, damit die Berufserfahrung noch ak-
tuell ist. Die erforderliche Berufserfahrung kann beispielsweise durch Hospitationen bei 
bereits anerkannten Ärzten, einschlägige Beschäftigung bei bereits anerkannten Stellen 
gemäß der Triebfahrzeugführerscheinverordnung oder der Fahrerlaubnis-Verordnung 
sowie als Betriebsarzt bei Eisenbahnen erlangt werden. Die erforderliche Berufserfahrung 
gilt als erbracht, wenn der Antragsteller an 24 Tauglichkeitsuntersuchungen in einem Jahr 
innerhalb der letzten drei Jahre vor Antragstellung beteiligt war oder einen Nachweis glei-
chen Sachverstands erbringt. 

Als neue Anerkennungsvoraussetzung wurde die Zuverlässigkeit in Nummer 3 aufge-
nommen – entsprechend der Regelung bei Ausbildern und Prüfern. 

Nach Nummer 4 muss er über ein dem Qualitätsmanagementsystem vergleichbares Ver-
fahren verfügen. Die Anforderung in Bezug auf ein Qualitätsmanagementsystem ist nicht 
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neu, denn nach dem bisherigen § 17 Absatz 3 muss ein Arzt hierüber verfügen. Neu ist, 
dass es sich hierbei um eine Anerkennungsvoraussetzung handelt. 

Absatz 3 enthält die Voraussetzungen für die Anerkennung als Psychologe für die Durch-
führung von Untersuchungen nach Anlage 4 Unterabschnitt 2.2 und 3.2. 

Entsprechend der Regelung für die Anerkennung eines Arztes regelt Nummer 1 die erfor-
derliche berufliche Qualifikation. 

Nach Nummer 2 muss der Antragsteller des Weiteren über eine einjährige Berufserfah-
rung im Bereich Schienenverkehr verfügen. Neu ist, dass er diese Berufserfahrung inner-
halb der letzten drei Jahre vor Antragstellung erworben haben muss, damit diese noch 
aktuell ist. Die Berufserfahrung kann beispielsweise durch Hospitationen bei bereits aner-
kannten Psychologen und einschlägige Beschäftigung bei bereits anerkannten Stellen 
gemäß der Triebfahrzeugführerscheinverordnung oder der Fahrerlaubnis-Verordnung 
erlangt werden. Die erforderliche Berufserfahrung gilt als erbracht, wenn der Antragsteller 
an 24 Tauglichkeitsuntersuchungen in einem Jahr innerhalb der letzten drei Jahre vor 
Antragstellung beteiligt war oder einen Nachweis gleichen Sachverstands erbringt. 

Als neue Anerkennungsvoraussetzung wurde die Zuverlässigkeit in Nummer 3 aufge-
nommen – entsprechend der Regelung bei Ausbildern und Prüfern. 

Nach Nummer 4 muss er über ein dem Qualitätsmanagementsystem vergleichbares Ver-
fahren verfügen. Die Anforderung in Bezug auf ein Qualitätsmanagementsystem ist nicht 
neu, denn nach dem bisherigen § 17 Absatz 3 muss ein Psychologe hierüber verfügen. 
Neu ist, dass es sich hierbei um eine Anerkennungsvoraussetzung handelt. 

Absatz 4 legt die Voraussetzungen für die Anerkennung als zuständige Stelle für die 
Durchführung von Untersuchungen nach Anlage 4 Unterabschnitt 2.1, 2.2, 3.1 oder 3.2 
fest. Die für eine Stelle tätigen Ärzte und Psychologen müssen die Voraussetzungen des 
Absatzes 2 oder 3 Satz 1 Nummer 1 bis 3 erfüllen (Nummer 1). Nach Nummer 2 muss die 
Stelle Personen zu ihrer gesetzlichen Vertretung berufen, die zuverlässig sind. Darüber 
hinaus muss sie nach Nummer 3 über ein Qualitätsmanagementsystem verfügen. Die 
Anforderung an ein Qualitätsmanagementsystem ist nicht neu, denn nach dem bisherigen 
§ 17 Absatz 3 ist dies bereits erforderlich. Neu ist, dass es sich hierbei um eine Anerken-
nungsvoraussetzung handelt. 

Absatz 5 über die Fortbildungspflicht entspricht dem bisherigen Absatz 5. Dieser Absatz 
wurde redaktionell überarbeitet. 

Zu § 16a 

Der neue § 16a enthält Regelungen zum Antrag auf Anerkennung als Arzt, Psychologe 
oder als zuständige Stelle für die Durchführung von Tauglichkeitsuntersuchungen nach 
Anlage 4 Unterabschnitt 2.1, 2.2, 3.1 oder 3.2 und zum Antrag auf Verlängerung. 

Absatz 1 regelt das Erfordernis, einen Antrag beim Eisenbahn-Bundesamt zu stellen, um 
sich erstmals als Arzt, Psychologe oder als zuständige Stelle für die Durchführung von 
Untersuchungen nach Anlage 4 anerkennen oder um die Anerkennung verlängern zu las-
sen. 

Nach Absatz 2 sind in einem Antrag einer zuständigen Stelle für die Durchführung von 
Untersuchungen nach Anlage 4 Unterabschnitt 2.1, 2.2, 3.1 oder 3.2 die für sie tätigen 
Personen und die Niederlassungen, die von ihr betrieben werden, anzugeben. Dies dient 
der wirksamen Durchführung der Eisenbahnaufsicht und der Überprüfung, ob die Aner-
kennungsvoraussetzungen vorliegen. 
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Absatz 3 regelt, dass die konkreten Anforderungen an einen Antrag in Verwaltungsvor-
schriften festgeschrieben werden. 

Zu § 16b 

§ 16b enthält Regelungen zur Befristung und Verlängerung der Anerkennung als Arzt, 
Psychologe oder als zuständige Stelle für die Durchführung von Untersuchungen nach 
Anlage 4 Unterabschnitt 2.1, 2.2, 3.1 oder 3.2. 

Nach Absatz 1 ist die Anerkennung als Arzt, Psychologe und als zuständige Stelle für die 
Durchführung von Untersuchungen nach Anlage 4 Unterabschnitt 2.1, 2.2, 3.1 oder 3.2 
auf fünf Jahre begrenzt. Eine solche Befristung wird erstmals in Bezug auf Ärzte, Psycho-
logen und Stellen eingeführt. Die Befristung wurde in Anlehnung an die Regelung für 
flugmedizinische Sachverständige eingeführt, um die anerkannten Personen und Stellen 
zu veranlassen, sich regelmäßig mit dem sie betreffenden Recht und den nötigen Voraus-
setzungen auseinanderzusetzen und dem Eisenbahn-Bundesamt die Anerkennungsvo-
raussetzungen nachzuweisen. Die bisherige Regelung der unbefristeten Anerkennung ist 
hinsichtlich der Umsetzung der Richtlinie 2007/59/EG des Rates vom 23. Oktober 2007 
über die Zertifizierung von Triebfahrzeugführern, die Lokomotiven und Züge im Eisen-
bahnsystem in der Gemeinschaft führen (ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 51), die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) 2019/554 (ABl. L 97 vom 8.4.2019, S. 1) geändert worden ist, 
untypisch. Vielmehr ist diese in anderen Mitgliedsstaaten regelmäßig befristet und bedarf 
besonderer Nachweise zur Verlängerung. Die befristete Anerkennung sorgt zudem dafür, 
dass das Register um verschiedene oder untätige anerkannte Personen bereinigt wird, 
dies ist aktuell nicht gegeben. Schließlich liegt nahe, Ärzte, Psychologen und diesbezügli-
che Stellen hinsichtlich der Anerkennung genauso zu behandeln wie Ausbilder und Prüfer. 
Zudem sind im Eisenbahnbereich grundsätzlich Anerkennungen und Zertifizierungen auf 
fünf Jahre begrenzt. 

Nach Absatz 2 kann die Anerkennung für weitere fünf Jahre verlängert werden. Hierfür 
muss der Antragsteller nachweisen, dass er die ursprünglichen Anerkennungsvorausset-
zungen weiterhin erfüllt. 

Zu § 17 

§ 17 enthält gemeinsame Vorschriften für die Anerkennung von Personen und Stellen. 

Nach Absatz 1 führt das Eisenbahn-Bundesamt ein Register der anerkannten Personen 
und Stellen. Nach Absatz 2 hat das Eisenbahn-Bundesamt dieses Register auf seiner 
Internetseite zu veröffentlichen. Wenn es um die Veröffentlichung von personenbezoge-
nen Daten geht, muss eine entsprechende Einwilligung vorliegen. Diese Regelungen ent-
sprechen überwiegend dem bisherigen Absatz 1. Ergänzt wurde die Vorschrift dahinge-
hend, dass auch gegebenenfalls die Sprachen, auf die sich die Anerkennung erstreckt, in 
das Register einzutragen sind. Die Regelung ist den Nummern 16, 38 und 55 der Empfeh-
lung 2011/766/EU entnommen. 

Neben der bisherigen Regelung des Absatzes 2 Satz 1 werden in Bezug auf den Widerruf 
einer Anerkennung als Prüfer oder als Prüfstelle weitere Widerrufsgründe in Absatz 3 
Satz 2 normiert, womit den bisherigen Erfahrungen und Erkenntnissen aus der Praxis 
Rechnung getragen wird. Sowohl die fehlende Unabhängigkeit als auch die fehlende Un-
parteilichkeit der anerkannten Prüfer und Prüfstellen ist mit einer Aufrechterhaltung der 
jeweiligen staatlichen Anerkennung unvereinbar. 

Die unzureichende Einhaltung des § 6 oder des § 7 der Triebfahrzeugführerscheinverord-
nung oder des § 3, § 5, § 7, § 9, § 10, § 14, § 17, § 18 oder des § 22 der Triebfahrzeug-
führerschein-Prüfungsverordnung kann nach Absatz 4 zu einem Widerruf der Anerken-
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nung führen. Nach Absatz 5 bleiben die Regelungen zur Rücknahme und zum Widerruf 
nach den §§ 48 und 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes unberührt. 

Die Regelung in Absatz 6 über die Informationspflicht der anerkannten Personen und 
Stellen bei Wegfall von Anerkennungsvoraussetzungen enthält die Regelungen des bis-
herigen § 17 Absatz 2 Satz 2. 

Absatz 7, der neu eingefügt wurde, verpflichtet die anerkannten Personen und Stellen, 
jede Änderung der im Antrag gemachten Angaben dem Eisenbahn-Bundesamt unverzüg-
lich mitzuteilen. Diese Regelung greift die Nummern 17 und 39 der Empfehlung 
2011/766/EU auf. 

Zu § 18 

Der geänderte § 18 enthält Regelungen zur Überwachung. 

Die Überschrift wurde überarbeitet. 

Absatz 1 entspricht dem bisherigen § 17 Absatz 3 in Bezug auf anerkannte Personen. 
Präzisiert wird die Vorschrift dahingehend, dass im Fall einer Person die Überwachung im 
Rahmen eines dem Qualitätsmanagementsystem vergleichbaren Verfahrens erfolgt. 

Absatz 2 entspricht dem bisherigen § 17 Absatz 3 in Bezug auf anerkannte Stellen. 

Absatz 3 enthält die Regelungen des bisherigen § 17 Absatz 4 und des § 18. Es wurde 
der Verweis von der bisherigen Richtlinie 2004/49/EG über Eisenbahnsicherheit auf § 4 
Absatz 4 Satz 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes geändert. 

Zu Nummer 15 (§ 19 Absatz 3 bis 6 (alt)) 

In § 19 werden die Absätze 3 bis 6 aufgehoben, weil die in diesen Absätzen enthaltenen 
Regelungen nachfolgend in separaten Paragraphen aufgeführt sind. 

Zu Nummer 16 (§§ 19a bis 19c) 

Zu § 19a 

Die bisherigen Regelungen des § 19 Absatz 3 Satz 1 bis 3 sind im neuen § 19a über die 
Aussetzung und Entziehung eines Triebfahrzeugführerscheins enthalten. 

Absatz 1, der die bisherige Regelung des § 19 Absatz 3 Satz 1 enthält, sieht die Möglich-
keit für das Eisenbahn-Bundesamt vor, einen Triebfahrzeugführerschein auszusetzen 
oder zu entziehen, wenn der Triebfahrzeugführer die Voraussetzungen für die Erteilung 
des Triebfahrzeugführerscheins nicht mehr erfüllt. 

Nach Absatz 2 ist ein ausgesetzter oder entzogener Triebfahrzeugführerschein dem Ei-
senbahn-Bundesamt auszuhändigen (bisheriger § 19 Absatz 3 Satz 2). 

Nach Absatz 3 (bisheriger § 19 Absatz 3 Satz 3) unterrichtet das Eisenbahn-Bundesamt 
den Unternehmer über eine Aussetzung oder Entziehung eines Triebfahrzeugführer-
scheins. Darüber hinaus teilt es dem Triebfahrzeugführer mit, wie er den Triebfahrzeug-
führerschein wieder erlangen kann. Neu ist Satz 3, der festlegt, dass Einzelheiten über die 
Wiedererlangung des Triebfahrzeugführerscheins in Verwaltungsvorschriften geregelt 
werden. 
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Neu ist die Regelung des Absatzes 4: Ein entzogener Triebfahrzeugführerschein darf frü-
hestens sechs Monate nach Aushändigung an das Eisenbahn-Bundesamt wieder bean-
tragt werden. 

Zu § 19b 

Der neue § 19b „Maßnahmen bei Wegfall der Voraussetzungen für die Erteilung eines 
Triebfahrzeugführerscheins mit Auslandsbezug“ enthält die Regelungen aus dem bisheri-
gen § 19 Absatz 3 Satz 4 bis 7. Die Regelungen werden nun in vier Absätze untergliedert 
und redaktionell angepasst. 

Zu § 19c 

Der neue § 19c „Weitere Maßnahmen der zuständigen Behörde“ enthält die bisherigen 
Regelungen aus § 19 Absatz 4 bis 6. In Absatz 1 werden redaktionelle Anpassungen vor-
genommen. In Absatz 2 bedarf es der Ergänzung des Verweises in Bezug auf § 5a Ab-
satz 2 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes um den Satz 1, weil mit dem Gesetz zur Um-
setzung der technischen Säule des vierten Eisenbahnpakets der Europäischen Union 
vom 16. März 2020 (BGBl. I S. 501) in § 5a Absatz 2 des Allgemeinen Eisenbahngeset-
zes ein weiterer Satz eingefügt wurde. In Absatz 3 werden als Folgeänderung zur Auftei-
lung der Regelungen des § 19 die Verweise entsprechend angepasst. Abgesehen von 
diesen redaktionellen Änderungen bleiben die Regelungen unverändert. 

Zu Nummer 17 (§ 20) 

Zu Buchstabe a (§ 20 Absatz 1) 

Im Ordnungswidrigkeitentatbestand des Absatzes 1 werden lediglich die Verweise auf-
grund der Überarbeitung der Vorschriften zur Ausbildungsorganisation angepasst. 

Zu Buchstabe b (§ 20 Absatz 2) 

Zu Doppelbuchstabe aa (§ 20 Absatz 2 Nummer 2) 

In Nummer 2 wird der Verweis wegen des Einfügens eines neuen Absatzes in § 5 ange-
passt. 

Zu Doppelbuchstabe bb ( § 20 Absatz 2 Nummer 6) 

Entsprechend den Änderungen in § 11 wird der Verweis von Absatz 2 auf Absatz 4 geän-
dert und der Bußgeldtatbestand sprachlich angepasst. 

Zu Doppelbuchstabe cc ( § 20 Absatz 2 Nummer 7) 

Neu eingefügt wird ein Tatbestand in Nummer 7, der eine Bußgeldbewehrung vorsieht, 
wenn der Unternehmer das Ergebnis der Überprüfungen und Untersuchungen dem Ei-
senbahn-Bundesamt nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig mitteilt. 
Dies ist erforderlich, da eine zeitnahe Mitteilung Bedeutung für sicherheitsrelevante Ent-
scheidungen des Eisenbahn-Bundesamtes haben kann. In der Vergangenheit sind Mittei-
lungen häufig unterblieben. 

Zu Doppelbuchstabe dd ( § 20 Absatz 2 Nummer 8) 

Als Folgeänderung zu einem neu eingefügten Bußgeldtatbestand verschiebt sich die bis-
herige Nummer 7 auf die Nummer 8. Entsprechend der überarbeiteten Vorschrift, auf die 
verwiesen wird, wird der Verweis angepasst. 
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Zu Doppelbuchstabe ee ( § 20 Absatz 2 Nummer 9) 

Als Folgeänderung zu einem neu eingefügten Bußgeldtatbestand verschiebt sich die bis-
herige Nummer 8 auf die Nummer 9. Entsprechend des überarbeiteten § 12, auf den ver-
wiesen wird, wird der Verweis angepasst. 

Zu Doppelbuchstabe ff ( § 20 Absatz 2 Nummer 10) 

Als Folgeänderung zu einem neu eingefügten Bußgeldtatbestand verschiebt sich die bis-
herige Nummer 9 auf die Nummer 10. Entsprechend des überarbeiteten § 12, auf den 
verwiesen wird, wird der Verweis angepasst. 

Zu Doppelbuchstabe gg ( § 20 Absatz 2 Nummer 11) 

Als Folgeänderung zu einem neu eingefügten Bußgeldtatbestand verschiebt sich die bis-
herige Nummer 10 auf die Nummer 11. 

Zu Doppelbuchstabe hh ( § 20 Absatz 2 Nummer 12) 

Als Folgeänderung zu einem neu eingefügten Bußgeldtatbestand verschiebt sich die bis-
herige Nummer 11 auf die Nummer 12. Da § 15 Absatz 1 nur noch aus dem bisherigen 
Satz 1 besteht, wird der Verweis auf Satz 1 gestrichen. 

Zu Doppelbuchstabe ii ( § 20 Absatz 2 Nummer 13) 

Als Folgeänderung zu einem neu eingefügten Bußgeldtatbestand verschiebt sich die bis-
herige Nummer 12 auf die Nummer 13. Da § 16 Absatz 1 nur noch aus dem bisherigen 
Satz 1 besteht, wird der Verweis auf Satz 1 gestrichen. Zudem wird die Formulierung re-
daktionell geändert. 

Zu Doppelbuchstabe jj ( § 20 Absatz 2 Nummer 14) 

Als Folgeänderung zu einem neu eingefügten Bußgeldtatbestand verschiebt sich die bis-
herige Nummer 13 auf die Nummer 14. Entsprechend der überarbeiteten Vorschrift, auf 
die verwiesen wird, wird der Verweis angepasst. 

Zu Doppelbuchstabe kk ( § 20 Absatz 2 Nummer 15) 

Als Folgeänderung zu einem neu eingefügten Bußgeldtatbestand verschiebt sich die bis-
herige Nummer 14 auf die Nummer 15. Entsprechend der überarbeiteten Vorschriften, auf 
die verwiesen wird, werden die Verweise angepasst. 

Zu Doppelbuchstabe ll ( § 20 Absatz 2 Nummer 15 (alt)) 

Die bisherige Nummer 15 wird aufgehoben, weil dieser Bußgeldtatbestand auf die Rege-
lung des § 21 Absatz 7 verweist, die bereits weggefallen ist. 

Zu Nummer 18 (§ 21) 

Zu Buchstabe a (§ 21 Absatz 1 (alt)) 

Die Übergangsvorschrift im bisherigen Absatz 1 hat sich durch Zeitablauf erledigt, daher 
wird diese Vorschrift aufgehoben. 
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Zu Buchstabe b (§ 21 Absatz 1 und 2) 

Als Folgeänderung zur Streichung des bisherigen Absatzes 1 werden die bisherigen Ab-
sätze 2 und 3 die Absätze 1 und 2. 

Zu Buchstabe c (§ 21 Absatz 3 und 4) 

Da mit dieser Änderungsverordnung die Anerkennung als Arzt, Psychologe und zuständi-
ge Stelle für die Durchführung von Untersuchungen nach Anlage 4 Unterabschnitt 2.1, 
2.2, 3.1 und 3.2 erstmals befristet wird, ist für die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Änderungsverordnung bereits anerkannten Personen und Stellen eine fünfjährige Über-
gangsfrist vorgesehen (Absatz 3). Nach Absatz 4 Satz 1 haben diese bereits anerkannten 
Personen und Stellen spätestens bis ein Jahr vor Ablauf dieser Fünfjahresfrist einen An-
trag auf Verlängerung zu stellen. In diesem Fall tritt nach Satz 2 eine Genehmigungsfikti-
on ein. 

Zu Nummer 19 (Anlage 1) 

Zu Buchstabe a (Anlage 1 Abschnitt A Satz 3) 

Eine Verwaltungsvorschrift in Bezug auf die Anfertigung des Triebfahrzeugführerscheins 
wird nicht benötigt. Daher wird der Verweis auf eine solche Verwaltungsvorschrift gestri-
chen. 

Zu Buchstabe b (Anlage 1 Abschnitt B) 

Zu Doppelbuchstabe aa (Anlage 1 Abschnitt B Satz vor Nummer 1) 

Nach dem Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union 
und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft ist die Europäische Uni-
on an die Stelle der Europäischen Gemeinschaft getreten, deshalb wird in der Überschrift 
das Wort „Gemeinschaftsmodell“ in Bezug auf den Triebfahrzeugführerschein durch Eu-
ropäisches Modell ersetzt. 

Zu Doppelbuchstabe bb (Anlage 1 Abschnitt B Nummer 1 Satz 2) 

Die Verordnung (EG) Nr. 653/2007 wurde durch die Durchführungsverordnung (EU) 
2018/763 ersetzt. Entsprechend muss der Verweis auf die neue Durchführungsverord-
nung (EU) 2018/763 geändert werden. 

Zu Buchstabe c (Anlage 1 Überschrift und Abschnitt D) 

Nach dem Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union 
und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft ist die Europäische Uni-
on an die Stelle der Europäischen Gemeinschaft getreten, deshalb wird in der Überschrift 
das Wort „Gemeinschaftsmodell“ in Bezug auf den Triebfahrzeugführerschein durch „Eu-
ropäisches Modell“ ersetzt. 

Zu Nummer 20 (Anlage 2) 

Zu Buchstabe a (Anlage 2 Überschrift) 

Als Folgeänderung zum Einfügen eines neuen § 5 Absatz 2 wird der Verweis auf § 5 ent-
sprechend angepasst. Die Bezeichnung „Gemeinschaftsmodell“ wird durch „Europäisches 
Modell“ ersetzt. 
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Zu Buchstabe b (Anlage 2 Abschnitt A) 

Zu Doppelbuchstabe aa (Anlage 2 Abschnitt A Nummer 1 Buchstabe d) 

Als Folgeänderung zu § 9 Absatz 2, der eine befristete Ausstellung von Zusatzbescheini-
gungen zulässt, wird in der Anlage 2 ergänzt, dass in einem solchen Fall das Datum des 
Ablaufs der Gültigkeitsdauer einzutragen ist. 

Zu Doppelbuchstabe bb (Anlage 2 Abschnitt A Nummer 2 Buchstabe e) 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Buchstaben c und d (Anlage 2 Abschnitt B Satz 1 und Abschnitt D) 

Nach dem Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union 
und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft ist die Europäische Uni-
on an die Stelle der Europäischen Gemeinschaft getreten, deshalb wird in den Abschnit-
ten B und D das Wort „Gemeinschaftsmodell“ in Bezug auf die Zusatzbescheinigung 
durch Europäisches Modell ersetzt. 

Zu Nummer 21 (Anlage 3) 

Das Muster eines vorläufigen Führerscheins wurde redaktionell überarbeitet. 

Zu Nummer 22 (Anlage 4) 

Zu Buchstabe a (Anlage 4 Überschrift) 

Es wird der Klammerzusatz, der die Vorschriften enthält, in denen auf Anlage 4 verwiesen 
wird, aktualisiert. 

Zu Buchstabe b (Anlage 4 Unterabschnitt 1.3) 

Der bisherige Buchstabe d in Satz 2 Unterabschnitt 1.3 der Anlage 4 ist der neue Satz 3. 

Zu Buchstabe c (Anlage 4 Unterabschnitt 2.1) 

Zu Doppelbuchstabe aa (Anlage 4 Unterabschnitt 2.1 Buchstabe a) 

Die ärztlichen Einstellungsuntersuchungen werden in Bezug auf die allgemeine ärztliche 
Untersuchung präzisiert. 

Zu Doppelbuchstabe bb (Anlage 4 Unterabschnitt 2.1 Buchstabe b) 

Die ärztlichen Einstellungsuntersuchungen werden in Bezug auf die Untersuchung der 
sensorischen Funktionen und des Sprachvermögens präzisiert. 

Zu Buchstabe d (Anlage 4 Abschnitt 3) 

Zu Doppelbuchstabe aa (Anlage 4 Abschnitt 3 Überschrift) 

Die Überschrift wird entsprechend den Ergänzungen im Abschnitt 3 ergänzt um anlassbe-
zogene ärztliche Untersuchungen und anlassbezogene psychologische Untersuchungen. 
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Zu Doppelbuchstabe bb (Anlage 4 Abschnitt 3.1 Zwischenüberschrift) 

Da ein neuer Unterabschnitt 3.2 eingefügt wird, werden die bisherigen Regelungen zu den 
regelmäßigen ärztlichen Untersuchungen in den neuen Unterabschnitt 3.1 zusammenge-
führt und um die anlassbezogenen ärztlichen Untersuchungen ergänzt. 

Zu Doppelbuchstabe cc (Anlage 4 Abschnitt 3.1 Satz 1) 

Der Einleitungssatz wird um die anlassbezogenen ärztlichen Untersuchungen ergänzt. 

Die Buchstaben a und b werden entsprechend dem Abschnitt 2.1 ergänzt. Buchstabe d 
wird sprachlich konkretisiert. 

Zu Doppelbuchstabe dd (Anlage 4 Abschnitt 3.2) 

Der neue Abschnitt 3.2 enthält Mindestvorgaben für anlassbezogene psychologische Un-
tersuchungen. 

Zu Nummer 23 (Anlage 5) 

Der Wortlaut der Anlage 5 über allgemeine Fachkenntnisse für den Erwerb des Triebfahr-
zeugführerscheins orientiert sich stärker an den Anhang IV der Richtlinie 2007/59/EG als 
bisher. 

Zu Nummer 24 (Anlage 6) 

Neu in Anlage 6 über die fahrzeugbezogenen Fachkenntnisse für den Erwerb der Zusatz-
bescheinigung ist in der neuen Nummer 1 die Festlegung, welche Regelwerke der Trieb-
fahrzeugführer anwenden können muss. Dadurch verschiebt sich die Nummerierung der 
nachfolgenden Nummern. Ansonsten werden lediglich redaktionelle Änderungen vorge-
nommen.  

Zu Nummer 25 (Anlage 7) 

Zu Buchstabe a (Anlage 7 Überschrift) 

Es wird der Klammerzusatz, der die Vorschriften enthält, in denen auf Anlage 7 verwiesen 
wird, aktualisiert. 

Zu Buchstaben b bis d (Anlage 7 Abschnitt 2 bis 4) 

Die Änderungen sind redaktioneller Natur. 

Zu Buchstabe e (Anlage 7 Abschnitt 5 Buchstabe c) 

In Abschnitt 5 über Unregelmäßigkeiten, Störungen und Unfälle wird in Buchstabe c er-
gänzt, dass der Triebfahrzeugführer auch die Aufgaben eines Notfallmanagers kennen 
muss. 

Zu Buchstabe f (Anlage 7 Abschnitt 6) 

Abschnitt 6 wird an die Verordnung (EU) 2019/554 der Kommission vom 5. April 2019 zur 
Änderung der Richtlinie 2007/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Zertifizierung von Triebfahrzeugführern, die Lokomotiven und Züge im Eisenbahnsys-
tem in der Gemeinschaft führen (ABl. L 97 vom 8.4.2019, S. 1) angepasst. Aus diesem 
Grund wird der Begriff der Freistellung durch den nun verwendeten Begriff der Ausnahme 
ersetzt. 
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Des Weiteren ist eine Erprobungsklausel enthalten. Es wird auf die Regelung der Verord-
nung (EU) 2019/554 zur Durchführung von Pilotprojekten verwiesen, um abweichende 
Regelungen zu den Sprachvorgaben der Triebfahrzeugführerscheinverordnung im Rah-
men von Pilotprojekten zu erproben. 

Zu Nummer 26 (Anlage 8) 

Zu Buchstabe a (Anlage 8 Überschrift) 

Der Klammerzusatz, der die Vorschriften enthält, in denen auf Anlage 8 verwiesen wird, 
wird aktualisiert. 

Zu Buchstabe b (Anlage 8 Abschnitt 1 Satz 3 und 4) 

Der Einsatz von Simulatoren wird entsprechend der neuen Regelung im § 6 Absatz 3 für 
die Ausbildung nach der Anlage 8 vorgeschrieben. Der zwingende Einsatz von Simulato-
ren dient der wirksamen Vorbereitung auf betriebliche und infrastrukturelle Besonderhei-
ten, die in der Praxis kaum oder nur unter Schwierigkeiten trainiert werden können. Wei-
terhin dient er der Sicherstellung der Handlungssicherheit der Triebfahrzeugführer in be-
sonderen Situationen. In der Anlage werden Mindestfunktionen und Mindestanforderun-
gen festgelegt, die ein Simulator erfüllen muss. Diese werden von einem mobilen Fahr-
trainer oder einem Full Mission Simulator erfüllt. Der Einsatz von Simulatoren, die den 
Führerstand des Fahrzeuges, für das ausgebildet wird, abbilden, ist nicht zwingend vor-
geschrieben. 

Zu Nummer 27 (Anlage 9) 

Zu Buchstabe a (Anlage 9 Abschnitt 1 Teil 3 Nummer 20 und 21) 

Der Verweis auf § 19 Absatz 3 wird entsprechend der Änderung auf § 19a Absatz 1 in Teil 
3 Nummer 20 und 21 geändert. 

Zu Buchstabe b (Anlage 9 Abschnitt 2) 

Zu Doppelbuchstabe aa (Anlage 9 Abschnitt 2 einleitender Satzteil) 

Die Anlage 9 Abschnitt 2 wird dahingehend ergänzt, dass Auskunftsrechte aus dem Re-
gister der Triebfahrzeugführerscheine auch zur Feststellung des Vorliegens der Voraus-
setzungen des § 5 Absatz 1 bestehen. 

Zu Doppelbuchstabe bb (Anlage 9 Abschnitt 2 Buchstabe d und e) 

Die Änderungen sind redaktioneller Art und entsprechen den Änderungen des § 10 Ab-
satz 3. Die genaue Bezeichnung der Eisenbahnagentur entspricht der Bezeichnung aus 
der Verordnung (EU) 2016/796. Mit dem Gesetz zur Neuordnung der Eisenbahnunfallun-
tersuchung vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 2085) wurde die Bundesstelle für Eisenbahnun-
falluntersuchung geschaffen. Außerdem wurde der Verweis von der alten Richtlinie 
2004/49/EG auf die neue Richtlinie (EU) 2016/798 geändert. Schließlich wurde der Begriff 
„Unfälle“ durch den Begriff „gefährliche Ereignisse im Eisenbahnbetrieb“ ausgetauscht. 
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Zu Nummer 28 (Anlage 10) 

Zu Buchstabe a (Anlage 10 Abschnitt 1) 

Zu Doppelbuchstabe aa (Anlage 10 Abschnitt 1 Teil 2 Nummer 9 und 9.1) 

Zur Vereinheitlichung des Sprachgebrauchs wird der Begriff des Unternehmens durch den 
Begriff des Unternehmers, der ansonsten in der Verordnung verwendet wird, ausge-
tauscht. 

Zu Doppelbuchstabe bb (Anlage 10 Abschnitt 1 Teil 3) 

Zu Dreifachbuchstabe aaa (Anlage 10 Abschnitt 1 Teil 3 Nummer 24 und 25) 

Als Folgeänderung zu den Änderungen in den §§ 12 und 5 werden die Verweise im Re-
gister der Zusatzbescheinigungen auf diese angepasst. 

Zu Dreifachbuchstabe bbb (Anlage 10 Abschnitt 1 Teil 3 Nummer 24.2 und 25.2) 

Als Folgeänderung zur Änderung von § 5 werden die Verweise im Register der Zusatzbe-
scheinigungen auf diesen angepasst. 

Zu Doppelbuchstabe cc (Anlage 10 Abschnitt 1 Teil 4 Nummer 29.1) 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Buchstabe b (Anlage 10 Abschnitt 2) 

Zu Doppelbuchstabe aa (Anlage 10 Abschnitt 2 einleitender Satzteil) 

Die Anlage 10 Abschnitt 2 wird dahingehend ergänzt, dass Auskunftsrechte aus dem Re-
gister der Zusatzbescheinigungen auch zur Feststellung des Vorliegens der Vorausset-
zungen des § 5 Absatz 3 bestehen. 

Zu Doppelbuchstabe bb (Anlage 10 Abschnitt 2 Buchstabe c) 

Die Änderungen sind redaktionell und entsprechen den Änderungen des § 10 Absatz 6. 
Mit dem Gesetz zur Neuordnung der Eisenbahnunfalluntersuchung vom 27. Juni 2017 
(BGBl. I S. 2085) wurde die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung geschaffen. 
Außerdem wurde der Verweis von der alten Richtlinie 2004/49/EG auf die neue Richtlinie 
(EU) 2016/798 geändert. Schließlich wurde der Begriff „Unfälle“ durch den Begriff „gefähr-
liche Ereignisse im Eisenbahnbetrieb“ ausgetauscht. 

Zu Nummer 29 (Anlage 11) 

Zu Buchstabe a (Anlage 11 Überschrift) 

Der Klammerzusatz, der die Vorschriften enthält, in denen auf Anlage 11 verwiesen wird, 
wird aktualisiert. Darüber hinaus wird die Überschrift um den Begriff der „Untersuchungen“ 
ergänzt. 

Zu Buchstabe b (Anlage 11 Abschnitt 1) 

Die Überschrift wird um das Wort „ärztlichen“ ergänzt. 
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Zu Buchstabe c (Anlage 11 Abschnitt 2) 

Ein neuer Abschnitt 2, der die Mindesthäufigkeit der regelmäßigen Überprüfungen der 
allgemeinen Fachkenntnisse vorschreibt, wird eingefügt. Demnach sind diese regelmäßi-
gen Überprüfungen mindestens alle drei Jahre durchzuführen. 

Zu Buchstabe d (Anlage 11 Abschnitt 3) 

Der bisherige Abschnitt 2 wird nun der neue Abschnitt 3. Die Überschrift wird konkretisiert. 
Außerdem erfolgen redaktionelle Änderungen. 

Zu Nummer 30 (Anlage 12) 

Nach dem Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union 
und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft ist die Europäische Uni-
on an die Stelle der Europäischen Gemeinschaft getreten, deshalb wird in der Anlage 12 
das Wort „Gemeinschaftsmodell“ in Bezug auf den Nachweis einer Zusatzbescheinigung 
durch Europäisches Modell ersetzt. 

Zu Artikel 2 (Änderung der Triebfahrzeugführerschein-Prüfungsverordnung) 

Zu Nummer 1 (§ 1 Absatz 1) 

Das Zitat der Triebfahrzeugführerscheinverordnung wird aktualisiert. 

Zu Nummer 2 (§ 3 Absatz 1 Satz 1) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Der Sprachgebrauch wird an den 
Sprachgebrauch der Triebfahrzeugführerscheinverordnung angepasst. 

Zu Nummer 3 (§ 7 Absatz 1) 

Die Voraussetzungen, die jeder Prüfer einer Prüfung für den Erwerb des Triebfahrzeug-
führerscheins erfüllen muss, sind im § 15 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 bis 5 und 7 bis 11 
der Triebfahrzeugführerscheinverordnung geregelt. 

Zu Nummer 4 (§ 8 Absatz 2 Satz 4) 

Die Spracherfordernisse werden an die Regelungen aus der Triebfahrzeugführerschein-
verordnung angepasst. 

Zu Nummer 5 (§ 9 Absatz 3 Satz 2 und § 10 Absatz 6 Satz 2) 

In § 9 Absatz 3 Satz 2 und in § 10 Absatz 6 Satz 2 ist jeweils eine Frist von vier Wochen 
nach Abschluss des Prüfungsteils zur Übermittlung der Niederschrift über den Verlauf der 
Prüfung an das Eisenbahn-Bundesamt vorgesehen. 

Zu Nummer 6 (§ 18 Absatz 2) 

In der Bescheinigung über das Nichtbestehen der Prüfung sind sowohl die bestandenen 
als auch die nichtbestandenen Teile der Prüfung mitzuteilen. 

Zu Nummer 7 (Anlage 1) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Der Sprachgebrauch wird an den 
Sprachgebrauch der Triebfahrzeugführerscheinverordnung angepasst. 
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Zu Nummer 8 (Anlage 3) 

Nach der Anlage 3 sind in der Prüfungsbescheinigung immer die Namen der Prüfer anzu-
geben. Darüber hinaus ist auch die Prüfstelle aufzuführen, wenn der jeweilige Prüfer für 
eine solche tätig ist. 

Zu Artikel 3 (Änderung der Besonderen Gebührenverordnung Eisenbahn-
Bundesamt) 

Zu Nummer 1 (Anlage Teil I Abschnitt 10 Nummer 10.3) 

In der Gebührennummer 10.3 wird die Rechtsgrundlage entsprechend der Änderung in 
der Triebfahrzeugführerscheinverordnung aktualisiert. 

Zu Nummer 2 (Anlage Teil I Abschnitt 10 Nummer 10.5 bis 10.14) 

Die bisherigen Gebührennummern „10.5 Anerkennung einer Person oder Stelle als Aus-
bilder, 10.6 Anerkennung einer Person oder Stelle als Prüfer und 10.7 Anerkennung als 
Arzt, Psychologe oder Stelle zur Durchführung von Tauglichkeitsuntersuchungen“ werden 
jeweils aufgeteilt in einen Gebührentatbestand zur Anerkennung einer Person und in ei-
nen Gebührentatbestand zur Anerkennung einer Stelle. Darüber hinaus wird der für die 
Überwachung der anerkannten Personen und Stellen anfallende Verwaltungsaufwand als 
gebührenpflichtige Tätigkeit berücksichtigt. Aufgrund des höheren Verwaltungsaufwands 
für die Anerkennung und Überwachung der Stellen im Vergleich zur Anerkennung und 
Überwachung einzelner Personen werden die entsprechenden Festgebühren verhältnis-
mäßig zum höheren Verwaltungsaufwand angehoben. Die jeweiligen Gebührenhöhen 
wurden auf der Grundlage der Kosten berechnet, die durch eine Kosten- und Leistungs-
Rechnung des Eisenbahn-Bundesamtes ermittelt wurden. Diese Änderungen dienen der 
Erhebung kostendeckender Gebühren. 

Zu Gebührennummer 10.5 

Das Eisenbahn-Bundesamt erkennt eine Person als Ausbilder nach § 14 Absatz 2 oder 
§ 14d der Triebfahrzeugführerscheinverordnung an. Die Überwachung einer anerkannten 
Person ist ebenfalls gebührenpflichtig und wird im Rahmen der Anerkennung für den An-
erkennungszeitraum bei der Bestimmung der Festgebühr berücksichtigt. Die Gebühr ist 
als Festgebühr gemäß § 11 Nummer 1 des Bundesgebührengesetzes ausgestaltet. Die 
bisherige Gebührenhöhe von 850 Euro wird auf 1 320 Euro angehoben. 

Die Anerkennung beinhaltet unter anderem eine formale und inhaltliche Prüfung der ein-
gereichten Unterlagen hinsichtlich der Erfüllung der Anerkennungsvoraussetzungen, ge-
gebenenfalls Nachforderung von Unterlagen, Bescheiderstellung, vor- und nachgelagerte 
Beratung der Antragsteller sowie Registerführung und –pflege. Hierfür ist erfahrungsge-
mäß ein Zeitaufwand von 7,1 Stunden anzusetzen.  

Im Anerkennungszeitraum von regelmäßig fünf Jahren erfolgt zudem eine Überwachung 
gemäß § 18 Absatz 3 der Triebfahrzeugführerscheinverordnung. Die Überwachung kann 
auf unterschiedliche Art erfolgen, beispielsweise in Form einer Durchsicht von Arbeitser-
gebnissen, einer Befragung, einer Auditierung oder einer Auswertung von elektronisch 
gespeicherten Arbeitsergebnissen. Durchschnittlich beträgt der Zeitaufwand für die Über-
wachung im Anerkennungszeitraum 3,9 Stunden. 

Der Stundensatz des § 2 Absatz 2 der Besonderen Gebührenverordnung Eisenbahn-
Bundesamt beträgt 120 Euro. 

Die gemittelte Gebühr von 1 320 Euro errechnet sich wie folgt: 11 h x 120 €/h = 1 320 €. 
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Zu Gebührennummer 10.6 

Das Eisenbahn-Bundesamt erkennt eine Stelle als Ausbildungsstelle nach § 14 Absatz 3 
oder § 14d der Triebfahrzeugführerscheinverordnung an. Die Überwachung einer aner-
kannten Stelle ist ebenfalls gebührenpflichtig und wird im Rahmen der Anerkennung für 
den Anerkennungszeitraum bei der Bestimmung der Festgebühr berücksichtigt. Die Ge-
bühr ist als Festgebühr gemäß § 11 Nummer 1 des Bundesgebührengesetzes ausgestal-
tet. Die bisherige Gebührenhöhe von 850 Euro wird auf 2 340 Euro angehoben. 

Die Überprüfung des Vorliegens der Anerkennungsvoraussetzungen ist bei einer Stelle 
regelmäßig deutlich aufwendiger als bei einer Einzelperson, da die Anforderungen an eine 
Stelle deutlich umfangreicher sind und zudem sämtliche Unterlagen der für die Stelle täti-
gen Personen zu sichten und zu prüfen sind. Der deutlich höhere Aufwand, der erfah-
rungsgemäß nahezu doppelt so groß ist wie bei einer Einzelperson, wird durch die ange-
hobene Gebühr abgebildet. Für die Anerkennung von Stellen als Ausbildungsstelle ist 
erfahrungsgemäß ein Zeitaufwand von 14 Stunden anzusetzen. 

Im Anerkennungszeitraum von regelmäßig fünf Jahren erfolgt zudem eine Überwachung 
gemäß § 18 Absatz 3 der Triebfahrzeugführerscheinverordnung. Die Überwachung kann 
auf unterschiedliche Art erfolgen, beispielsweise in Form einer Durchsicht von Arbeitser-
gebnissen, einer Befragung, einer Auditierung oder einer Auswertung von elektronisch 
gespeicherten Arbeitsergebnissen. Durchschnittlich beträgt der Zeitaufwand für die Über-
wachung im Anerkennungszeitraum 5,5 Stunden. 

Der Stundensatz des § 2 Absatz 2 der Besonderen Gebührenverordnung Eisenbahn-
Bundesamt beträgt 120 Euro. 

Die gemittelte Gebühr von 2 340 Euro errechnet sich wie folgt: 19,5 h x 120 €/h = 2 340 €. 

Zu Gebührennummer 10.7 

Das Eisenbahn-Bundesamt erkennt nach § 14 Absatz 2 in Verbindung mit § 14c Absatz 2 
oder § 14d der Triebfahrzeugführerscheinverordnung als Ausbilder eine Person, die be-
reits in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union anerkannt wurde, in Bezug 
auf den Teilbereich infrastrukturbezogene Fachkenntnisse in einem vereinfachten Aner-
kennungsverfahren an. 

Eine Anerkennung nach dem vereinfachten Anerkennungsverfahren umfasst die Prüfung 
der Antragsunterlagen auf Vollständigkeit und Plausibilität. Zum Abschluss des Verfah-
rens ist ein Bescheid zu erstellen. Für die Anerkennung von Personen als Ausbilder im 
vereinfachten Verfahren wird ein Zeitaufwand von 3,2 Stunden erwartet.  

Im Anerkennungszeitraum von regelmäßig fünf Jahren erfolgt zudem eine Überwachung 
gemäß § 18 Absatz 3 der Triebfahrzeugführerscheinverordnung, die ebenfalls gebühren-
pflichtig ist. Die Überwachung kann auf unterschiedliche Art erfolgen, beispielsweise in 
Form einer Durchsicht von Arbeitsergebnissen, einer Befragung, einer Auditierung oder 
einer Auswertung von elektronisch gespeicherten Arbeitsergebnissen. Durchschnittlich 
beträgt der Zeitaufwand für die Überwachung im Anerkennungszeitraum 3,9 Stunden. 

Der Stundensatz des § 2 Absatz 2 der Besonderen Gebührenverordnung Eisenbahn-
Bundesamt beträgt 120 Euro. 

Die gemittelte Gebühr von 852 Euro errechnet sich wie folgt: 7,1 h x 120 €/h = 852 €. 

Zu Gebührennummer 10.8 
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Das Eisenbahn-Bundesamt erkennt nach § 14 Absatz 3 in Verbindung mit § 14c Absatz 2 
oder § 14d der Triebfahrzeugführerscheinverordnung als Ausbildungsstelle eine Stelle, 
die bereits in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union anerkannt wurde, in 
Bezug auf den Teilbereich infrastrukturbezogene Fachkenntnisse in einem vereinfachten 
Anerkennungsverfahren an. 

Eine Anerkennung nach dem vereinfachten Anerkennungsverfahren umfasst die Prüfung 
der Antragsunterlagen auf Vollständigkeit und Plausibilität. Zum Abschluss des Verfah-
rens ist ein Bescheid zu erstellen. Für die Anerkennung von Stellen als Ausbildungsstelle 
im vereinfachten Verfahren wird ein Zeitaufwand von 5,5 Stunden erwartet. 

Im Anerkennungszeitraum von regelmäßig fünf Jahren erfolgt zudem eine Überwachung 
gemäß § 18 Absatz 3 der Triebfahrzeugführerscheinverordnung, die ebenfalls gebühren-
pflichtig ist. Die Überwachung kann auf unterschiedliche Art erfolgen, beispielsweise in 
Form einer Durchsicht von Arbeitsergebnissen, einer Befragung, einer Auditierung oder 
einer Auswertung von elektronisch gespeicherten Arbeitsergebnissen. Durchschnittlich 
beträgt der Zeitaufwand für die Überwachung im Anerkennungszeitraum 5,5 Stunden. 

Der Stundensatz des § 2 Absatz 2 der Besonderen Gebührenverordnung Eisenbahn-
Bundesamt beträgt 120 Euro. 

Die gemittelte Gebühr von 1 320 Euro errechnet sich wie folgt: 11 h x 120 €/h = 1 320 €. 

Zu Gebührennummer 10.9 

Das Eisenbahn-Bundesamt erkennt eine Person als Prüfer nach § 15 Absatz 2 der Trieb-
fahrzeugführerscheinverordnung an. Die Überwachung einer anerkannten Person ist 
ebenfalls gebührenpflichtig und wird im Rahmen der Anerkennung für den Anerkennungs-
zeitraum bei der Bestimmung der Festgebühr berücksichtigt. Die Gebühr ist als Festge-
bühr gemäß § 11 Nummer 1 des Bundesgebührengesetzes ausgestaltet. Die bisherige 
Gebührenhöhe von 850 Euro wird auf 1 320 Euro angehoben.  

Die Anerkennung beinhaltet unter anderem eine formale und inhaltliche Prüfung der ein-
gereichten Unterlagen hinsichtlich der Erfüllung der Anerkennungsvoraussetzungen, ge-
gebenenfalls Nachforderung von Unterlagen, Bescheiderstellung, vor- und nachgelagerte 
Beratung der Antragsteller sowie Registerführung und –pflege. Hierfür ist erfahrungsge-
mäß ein Zeitaufwand von 7,1 Stunden anzusetzen. 

Im Anerkennungszeitraum von regelmäßig fünf Jahren erfolgt zudem eine Überwachung 
gemäß § 18 Absatz 3 der Triebfahrzeugführerscheinverordnung. Die Überwachung kann 
auf unterschiedliche Art erfolgen, beispielsweise in Form einer Durchsicht von Arbeitser-
gebnissen, einer Befragung, einer Auditierung oder einer Auswertung von elektronisch 
gespeicherten Arbeitsergebnissen. Durchschnittlich beträgt der Zeitaufwand für die Über-
wachung im Anerkennungszeitraum 3,9 Stunden. 

Der Stundensatz des § 2 Absatz 2 der Besonderen Gebührenverordnung Eisenbahn-
Bundesamt beträgt 120 Euro. 

Die gemittelte Gebühr von 1 320 Euro errechnet sich wie folgt: 11 h x 120 €/h = 1 320 €. 

Zu Gebührennummer 10.10 

Das Eisenbahn-Bundesamt erkennt eine Stelle als Prüfstelle nach § 15 Absatz 3 der 
Triebfahrzeugführerscheinverordnung an. Die Überwachung einer anerkannten Stelle ist 
ebenfalls gebührenpflichtig und wird im Rahmen der Anerkennung für den Anerkennungs-
zeitraum bei der Bestimmung der Festgebühr berücksichtigt. Die Gebühr ist als Festge-
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bühr gemäß § 11 Nummer 1 des Bundesgebührengesetzes ausgestaltet. Die bisherige 
Gebührenhöhe von 850 Euro wird auf 2 340 Euro angehoben.  

Die Überprüfung des Vorliegens der Anerkennungsvoraussetzungen ist bei einer Stelle 
regelmäßig deutlich aufwendiger als bei einer Einzelperson, da die Anforderungen an eine 
Stelle deutlich umfangreicher sind und zudem sämtliche Unterlagen der für die Stelle täti-
gen Personen zu sichten und zu prüfen sind. Der deutlich höhere Aufwand für die Aner-
kennung, der erfahrungsgemäß nahezu doppelt so groß ist wie bei einer Einzelperson, 
wird durch die angehobene Gebühr abgebildet. Für die Anerkennung von Stellen als Prüf-
stelle ist erfahrungsgemäß ein Zeitaufwand von 14 Stunden anzusetzen.  

Im Anerkennungszeitraum von regelmäßig fünf Jahren erfolgt zudem eine Überwachung 
gemäß § 18 Absatz 3 der Triebfahrzeugführerscheinverordnung. Die Überwachung kann 
auf unterschiedliche Art erfolgen, beispielsweise in Form einer Durchsicht von Arbeitser-
gebnissen, einer Befragung, einer Auditierung oder einer Auswertung von elektronisch 
gespeicherten Arbeitsergebnissen. Durchschnittlich beträgt der Zeitaufwand für die Über-
wachung im Anerkennungszeitraum 5,5 Stunden. 

Der Stundensatz des § 2 Absatz 2 der Besonderen Gebührenverordnung Eisenbahn-
Bundesamt beträgt 120 Euro. 

Die gemittelte Gebühr von 2 340 Euro errechnet sich wie folgt: 19,5 h x 120 €/h = 2 340 €. 

Zu Gebührennummer 10.11 

Das Eisenbahn-Bundesamt erkennt nach § 15 Absatz 2 in Verbindung mit § 15c Absatz 2 
der Triebfahrzeugführerscheinverordnung als Prüfer eine Person, die bereits in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union anerkannt wurde, in Bezug auf den Teilbe-
reich infrastrukturbezogene Fachkenntnisse in einem vereinfachten Anerkennungsverfah-
ren an. 

Eine Anerkennung nach dem vereinfachten Anerkennungsverfahren umfasst die Prüfung 
der Antragsunterlagen auf Vollständigkeit und Plausibilität. Zum Abschluss des Verfah-
rens ist ein Bescheid zu erstellen. Für die Anerkennung von Personen als Prüfer im ver-
einfachten Verfahren wird ein Zeitaufwand von 3,2 Stunden erwartet. 

Im Anerkennungszeitraum von regelmäßig fünf Jahren erfolgt zudem eine Überwachung 
gemäß § 18 Absatz 3 der Triebfahrzeugführerscheinverordnung, die ebenfalls gebühren-
pflichtig ist. Die Überwachung kann auf unterschiedliche Art erfolgen, beispielsweise in 
Form einer Durchsicht von Arbeitsergebnissen, einer Befragung, einer Auditierung oder 
einer Auswertung von elektronisch gespeicherten Arbeitsergebnissen. Durchschnittlich 
beträgt der Zeitaufwand für die Überwachung im Anerkennungszeitraum 3,9 Stunden. 

Für die Anerkennung und die Überwachung werden durchschnittlich rund 7,1 Stunden 
benötigt. Der Stundensatz des § 2 Absatz 2 der Besonderen Gebührenverordnung Eisen-
bahn-Bundesamt beträgt 120 Euro. Die gemittelte Gebühr von 852 Euro errechnet sich 
daher wie folgt: 7,1 h x 120 €/h = 852 €. 

Zu Gebührennummer 10.12 

Das Eisenbahn-Bundesamt erkennt nach § 15 Absatz 3 in Verbindung mit § 15c Absatz 2 
der Triebfahrzeugführerscheinverordnung als Prüfstelle eine Stelle, die bereits in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union anerkannt wurde, in Bezug auf den Teilbe-
reich infrastrukturbezogene Fachkenntnisse in einem vereinfachten Anerkennungsverfah-
ren an. 
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Eine Anerkennung nach dem vereinfachten Anerkennungsverfahren umfasst die Prüfung 
der Antragsunterlagen auf Vollständigkeit und Plausibilität. Zum Abschluss des Verfah-
rens ist ein Bescheid zu erstellen. Für die Anerkennung von Stellen als Prüfstelle im ver-
einfachten Verfahren wird ein Zeitaufwand von 5,5 Stunden erwartet. 

Im Anerkennungszeitraum von regelmäßig fünf Jahren erfolgt zudem eine Überwachung 
gemäß § 18 Absatz 3 der Triebfahrzeugführerscheinverordnung, die ebenfalls gebühren-
pflichtig ist. Die Überwachung kann auf unterschiedliche Art erfolgen, beispielsweise in 
Form einer Durchsicht von Arbeitsergebnissen, einer Befragung, einer Auditierung oder 
einer Auswertung von elektronisch gespeicherten Arbeitsergebnissen. Durchschnittlich 
beträgt der Zeitaufwand für die Überwachung im Anerkennungszeitraum 5,5 Stunden.  

Für die Anerkennung und die Überwachung werden durchschnittlich rund elf Stunden be-
nötigt. Der Stundensatz des § 2 Absatz 2 der Besonderen Gebührenverordnung Eisen-
bahn-Bundesamt beträgt 120 Euro. Die gemittelte Gebühr von 1 320 Euro errechnet sich 
daher wie folgt: 11 h x 120 €/h = 1 320 €. 

Zu Gebührennummer 10.13 

Das Eisenbahn-Bundesamt erkennt eine Person als Arzt oder Psychologe für die Durch-
führung von Untersuchungen nach Anlage 4 der Triebfahrzeugführerscheinverordnung 
gemäß § 16 Absatz 2 oder 3 der Triebfahrzeugführerscheinverordnung an oder verlängert 
nach § 16b Absatz 2 der Triebfahrzeugführerscheinverordnung die Anerkennung. Darüber 
hinaus muss das Eisenbahn-Bundesamt diese Person nach § 18 Absatz 3 der Triebfahr-
zeugführerscheinverordnung überwachen. 

Die Gebühr ist als Festgebühr gemäß § 11 Nummer 1 des Bundesgebührengesetzes 
ausgestaltet. Die bisherige Gebührenhöhe von 850 Euro wird auf 996 Euro angehoben. 

Die Anerkennung beinhaltet unter anderem eine formale und inhaltliche Prüfung der ein-
gereichten Unterlagen hinsichtlich der Erfüllung der Anerkennungsvoraussetzungen, ge-
gebenenfalls Nachforderung von Unterlagen, Bescheiderstellung, vor- und nachgelagerte 
Beratung der Antragsteller sowie Registerführung und –pflege. Hierfür ist erfahrungsge-
mäß ein Zeitaufwand von 5,3 Stunden anzusetzen. 

Im Anerkennungszeitraum von regelmäßig fünf Jahren erfolgt zudem eine Überwachung 
gemäß § 18 Absatz 3 der Triebfahrzeugführerscheinverordnung. Die Überwachung kann 
auf unterschiedliche Art erfolgen, beispielsweise in Form einer Durchsicht von Arbeitser-
gebnissen, einer Befragung, einer Auditierung oder einer Auswertung von elektronisch 
gespeicherten Arbeitsergebnissen. Durchschnittlich beträgt der Zeitaufwand für die Über-
wachung im Anerkennungszeitraum drei Stunden. 

Für die Anerkennung und die Überwachung werden durchschnittlich rund 8,3 Stunden 
benötigt. Der Stundensatz des § 2 Absatz 2 der Besonderen Gebührenverordnung Eisen-
bahn-Bundesamt beträgt 120 Euro. Die gemittelte Gebühr von 996 Euro errechnet sich 
wie folgt: 8,3 h x 120 €/h = 996 €. 

Zu Gebührennummer 10.14 

Das Eisenbahn-Bundesamt erkennt eine Stelle als zuständige Stelle für die Durchführung 
von Untersuchungen nach Anlage 4 der Triebfahrzeugführerscheinverordnung gemäß 
§ 16 Absatz 4 der Triebfahrzeugführerscheinverordnung an oder verlängert nach § 16b 
Absatz 2 der Triebfahrzeugführerscheinverordnung die Anerkennung. Darüber hinaus 
muss das Eisenbahn-Bundesamt diese Stelle nach § 18 Absatz 3 der Triebfahrzeugfüh-
rerscheinverordnung überwachen. 
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Die Gebühr ist als Festgebühr gemäß § 11 Nummer 1 des Bundesgebührengesetzes 
ausgestaltet. Die bisherige Gebührenhöhe von 850 Euro wird auf 1 596 Euro angehoben. 

Die Überprüfung des Vorliegens der Anerkennungsvoraussetzungen ist bei einer Stelle 
regelmäßig deutlich aufwendiger als bei einer Einzelperson, da die Anforderungen an eine 
Stelle deutlich umfangreicher sind und zudem sämtliche Unterlagen der für die Stelle täti-
gen Personen zu sichten und zu prüfen sind. Der deutlich höhere Aufwand wird durch die 
angehobene Gebühr abgebildet. 

Die Anerkennung beinhaltet unter anderem eine formale und inhaltliche Prüfung der ein-
gereichten Unterlagen hinsichtlich der Erfüllung der Anerkennungsvoraussetzungen, bei 
Bedarf Nachforderung von Unterlagen, Bescheiderstellung, vor- und nachgelagerte Bera-
tung der Antragsteller sowie Registerführung und –pflege. Hierfür ist erfahrungsgemäß ein 
Zeitaufwand von acht Stunden anzusetzen. 

Im Anerkennungszeitraum von regelmäßig fünf Jahren erfolgt zudem eine Überwachung 
gemäß § 18 Absatz 3 der Triebfahrzeugführerscheinverordnung. Die Überwachung kann 
auf unterschiedliche Art erfolgen, beispielsweise in Form einer Durchsicht von Arbeitser-
gebnissen, einer Befragung, einer Auditierung oder einer Auswertung von elektronisch 
gespeicherten Arbeitsergebnissen. Durchschnittlich beträgt der Zeitaufwand für die Über-
wachung im Anerkennungszeitraum 5,3 Stunden.  

Die gemittelte Gebühr von 1 596 Euro errechnet sich wie folgt: 13,3 h x 120 €/h = 1 596 €. 

Zu Nummer 3 (Anlage Teil I Abschnitt 10 Nummer 10.15) 

Die Nummer des Gebührentatbestands hat sich verschoben. Zudem wird die Rechts-
grundlage, auf die verwiesen wird, aktualisiert. 

Zu Artikel 4 (Inkrafttreten) 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten dieser Verordnung. Die Inkrafttretensregelung sieht 
eine Vorlaufzeit von drei Monaten und den restlichen Monat der Verkündung vor, damit 
der Rechtsanwender ausreichend Zeit zur Anpassung an die neuen Vorschriften insbe-
sondere der Triebfahrzeugführerscheinverordnung hat. Daher kommt ein quartalsweises 
Inkrafttreten zur Bündelung (vgl. Ziffer I.4 des Arbeitsprogramms der Bundesregierung 
Bessere Rechtsetzung und Bürokratieabbau 2018) nicht in Betracht. 


